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Antrag auf  

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Vermittlung in Arbeit / 

Unterstützung der Arbeitsaufnahme 

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

am 31.05.2022 werden Ihre Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

voraussichtlich enden.  

Wenn Sie über den 31.05.2022 hinaus weiter Geld benötigen um Ihren Lebensunterhalt 

und den Ihrer Familien in Deutschland zu sichern und Sie eine Arbeit suchen können Sie 

Leistungen nach dem SGB II ab dem 01.06.2022 beantragen.  

Sie benötigen dazu 

- eine gültige Aufenthaltserlaubnis gem. § 24 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG)  

oder 

- eine grüne Fiktionsbescheinigung gem. § 81 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 
3 des Aufenthaltsgesetz 
 

Sie erhalten beigefügt alle notwendigen Anträge, Fragenbögen und einen Überblick über 

gegebenenfalls von Ihnen beizufügende Nachweise.  

Um Ihren Antrag auf Gewährung von SGB II-Leistungen zügig bearbeiten zu 

können, reichen Sie bitte die Antragsformulare und Nachweise schnellstmöglich 

ausgefüllt und vollständig ein.  

 

Bitte nutzen Sie die digitale Abgabe Ihrer Unterlagen (per Scan oder Foto) über 

- das Onlineportal jobcenter.digital (www.jobcenter-digital.de) 

- per E-Mail Jobcenter-Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf.Team437@jobcenter-ge.de 

- Per Jobcenter-App (für IOS/Android, bitte QR-Code einscannen)  

        oder für die Abgabe in Papierform: 

- per Post oder Hausbriefkasten an das  

Jobcenter Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf, Goslarer Ufer 37, 10589 Berlin 

- per Fax an 030/ 5555 32 6937  
 
Sie müssen postalisch erreichbar sein:  

- Bitte geben Sie bei Ihrer Adresse c/o Ihren Vermieter an oder  

- befestigen Sie ein Namensschild mit Ihrem Namen am Briefkasten  

 

http://www.jobcenter-digital.de/
mailto:Jobcenter-Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf.Team437@jobcenter-ge.de
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Ihre Kopie Ihres Ausweises wird benötigt. Sie können die Angaben Augenfarbe, Größe 
und die Ausweisnummer schwärzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Jobcenter  

 

Hinweise 

1. Folgende Unterlagen geben Ihnen Informationen über die wichtigsten 
Voraussetzungen und notwendigen Schritte, um Leistungen vom Jobcenter zu 
erhalten:  

• Flyer mit Kontaktdaten / Öffnungszeiten des Jobcenters Berlin Charlottenburg-
Wilmersdorf (deutsch / ukrainisch) 

• Kurzinformation Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (deutsch / ukrainisch) 

• Merkblatt Arbeit Arbeitslosengeld II / Sozialgeld (deutsch) 

• AH Ausfüllhinweise zu den Antragsvordrucken, die unter 2. aufgelistet sind 
(deutsch) 

• HS Hinweise für Selbständige (deutsch)  

 

2. Die nachfolgend benannten Unterlagen sind erforderlich, um prüfen zu können, ob 
Sie bzw. Ihre Bedarfsgemeinschaft Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II 
haben.  
(Sollten Sie diese Unterlagen bereits ganz oder teilweise eingereicht haben, ist eine 
erneute Übersendung nicht erforderlich.) 

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen ein:    

• Den ausgefüllten Hauptantrag (HA)  

• den Fragebogen zum persönlichen und beruflichen Werdegang und  

• die für Sie zutreffenden unten aufgeführten Vordrucke ein.  

Für weitere Nachweise, die Sie zusätzlich einreichen, bitten wir Sie ausschließlich 

Kopien zu verwenden. Diese werden nach einer kurzen Aufbewahrungsfrist 

vernichtet. 

 

 

Die folgenden Antragsvordrucke sind diesem Schreiben als Anlage beigefügt: 

 

Anlage Anzahl 

HA (Hauptantrag) ein Antrag je Familie 
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Fragebogen zum persönlichen und 

beruflichen Werdegang für Personen 

zwischen 15 und 66 Jahren 

ein Fragebogen pro Familienmitglied 

Anlage WEP ein Antrag je eigenem Kind ab 15 Jahren 

Anlage KI 1 ein Antrag je eigenem Kind unter 15 Jahren 

Anlage KDU (Kosten der Unterkunft) ein Antrag je Familie 

Anlage EK (Einkommen) mit Anlage 

Einkommensbescheinigung (auszufüllen vom 

Arbeitgeber) 

ein Antrag je Familienmitglied mit 

Erwerbseinkommen 

Anlage EKS (selbständige Tätigkeit) ein Antrag je Familie 

Anlage MEB (Mehrbedarfe) ein Antrag je Familienmitglied mit ärztlicher 

Bescheinigung 

Anlage VM (Vermögen) ein Antrag je Familie 

Anlage SV (Sozialversicherung) ein Antrag je Familie 

Anlage HG (Haushaltsgemeinschaft) ein Antrag je Familie 

Untermietbescheinigung ein Antrag je Familie 

Erklärung zum dauernden Getrenntleben ein Antrag je Familie 

 

Folgende Nachweise werden sofern zutreffend, zusätzlich zu den Vordrucken 

benötigt: 

• Kopie des gültigen Ausweises bzw. des Reisepasses sämtlicher Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft; ggf. Geburtsurkunde bei Kindern unter 16 Jahren 

• Kopie des gültigen Aufenthaltstitels und ggf. Arbeitserlaubnis oder 
Fiktionsbescheinigung; ggf. Zusatzblatt zum Aufenthaltstitel 

• Kopie einer aktuellen Meldebescheinigung (nicht älter als drei Monate)  

• Kopie des Nachweises der Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenkasse 
(bspw. Versichertenkarte) für alle über 15jährigen Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft 

• Sozialversicherungsnummer, sofern vorhanden 

• Kopie des Hauptmietvertrages, ggf. Untermietvertrages und eine Kopie des 
Einzahlungsbelegs der letzten Mietzahlung (Kontoauszug, Quittung etc.) 

• Kopie der letzten Verdienstbescheinigung des Arbeitgebers (Anlage 
Einkommensbescheinigung) und Kopie eines Kontoauszuges mit dem 
Zahlungseingang; ggf. schriftliche Vereinbarung Ihres Arbeitgebers über die Dauer 
einer Kurzarbeit (Anfang ggf. Ende, Umfang etc.), falls Sie bereits einer 
Beschäftigung in Deutschland nachgehen 

• Kopien der jüngsten Kontoauszüge, der von Ihnen angegebenen Konten, sofern 
vorhanden 

• Kopie eines deutschen Kindergeldbescheides, sofern vorhanden  



 

4 
Erstellt durch das Jobcenter Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf – Stand 28.04.2022 

• Kopie eines Nachweises über den voraussichtlichen Entbindungstermin im Falle 
einer Schwangerschaft 

• Kopie einer Gewerbeanmeldung, sofern Sie ein Gewerbe in der Bundesrepublik 
Deutschland angemeldet haben. 

• Kopie eines ukrainischen Rentenbescheides, sofern vorhanden 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 
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Заява на 

Соціальну допомогу і допомогу в пошуку роботи / допомогу в 
влаштуванні на роботу 

відповідно до Закону про базове соціальне забезпечення для тих, 

хто шукає роботу (SGB II) 

 

Шановні друзі, 

ваша фінансова підтримка через так званий закон «Закон про соціальну допомогу для 

претендентів на отримання притулку» (Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) закінчується 

31.05.2022.  

Якщо після 31.05.2022 ви потрибуєте фінансову допомогу в забеспеченні себе та своєї сімї 

засобами для існування в Німеччині а також ви в пошуці роботи, ви можете з 01.06.2022 

подати заяву на базове соціальне забезпечення для тих, хто шукає роботу відповідно до 

закону SGB II. 

Вам потрібно: 

- дійсний дозвіл на перебування відповідно до § 24 абзац 1 закону про перебування 

(AufenthG) 

або: 

- тимчасовий документ (зелений) Fiktionsbescheinigung відповідно до § 81 абзац 5 і 

абзац 3 закону про перебування AufenthG 

 
До цього інформаційного листа прикріплені всі потрібні заяви, анкети і додатки, а також 

перелік документів, які вам треба буде прикріпити. Будь ласка, відповідайте на всі 

запитання у заяві та додатках повністю і як найшвидше подавайте заяву зі всіма 

довідками.  

Для онлайн здачі ваших документів (скан або фото) використовуйте будь ласка: 

- наш Onlineportal jobcenter.digital (www.jobcenter-digital.de) 

- E-Mail на Jobcenter-Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf.Team437@jobcenter-ge.de 

- наш Jobcenter-App                 ( для IOS/Android, будь ласка проскануйте QR-Code) 

- або для паперової здачі документів: 

- поштою або в поштову скриньку на адресу  

Jobcenter Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf, Goslarer Ufer 37, 10589 Berlin 

- факсом на номер 030/ 5555 32 6937  

 

http://www.jobcenter-digital.de/
mailto:Jobcenter-Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf.Team437@jobcenter-ge.de
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Ви повинні бути для нас доступні через пошту:  

- будь ласка вкажіть у вашій адресі c/o прізвище вашого орендодавця, або  

- прикріпіть ваше прізвище на вашу поштову скриньку 

 
В паспортних документах, які ми від вас потребуємо, ви можете закреслити номер 
паспорту. 
 
 
З найкращими побажаннями 
Ваш Jobcenter 
 
 

Додаткова інформація 

1. Наступні додаткі нададуть вам необхідну інформацію про найважливіші передумови і 
необхідні кроки для того щоб отримати базове соціальне забезпечення для тих, хто 
шукає роботу від Jobcenter:  

• Флаєр з контакними данними/ режим роботи Jobcenters Berlin Charlottenburg-
Wilmersdorf (німецька / українська) 

• Коротка інформація про базове соціальне забезпечення для тих, хто шукає роботу 
SGB II (німецька/українська) 

• Інформаційний листок про базове соціальне забезпечення для тих, хто шукає роботу 
SGB II (німецька) 

• AH допомога по заповненню додатків до заяви, які під номером 2. (німецька) 

• HS Інформація для підприємців (німецька)  

 

2. Наступні документи необхідні для перевірки вашої заяви на отримування базового 
соціального забезпечення для тих, хто шукає роботу відповідно до закону SGB II.  
(Якщо ви вже надали ці документи, їх повторне надання не є необхідним) 

Вам потрібно надати наступні документи: 

• заповнена головна заява на соціальне забезпечення (HA) і 

• анкета з відподями про особисту і професійну кар'єру  

• формуляри/додаткі, які вас особисто стосуються 

 

Прохання надавати лише копії документів. Надані вами копії документів будуть з часом 

знищені.  
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Наступні формуляри/додатки прикріплені до цього інформаційного листа: 

 

Додаток кількість 

HA (головна заява) 1 заява на сім'ю 

анкета з питаннями про особисту і 

професійну кар'єру для осіб від 15 до 66 

років 

1 анкета на людину 

Додаток WEP 1 заява на кожну дитину з 15 років 

Додаток KI 1 заява на кожну дитину до 15 років 

Додаток KDU (витрати на проживання) 1 заява на сім'ю 

Додаток EK (заробіток) з додатком довідки 

про заробітну плату (заповнений 

роботодавцем) 

1 додаток на людину з заробітком 

Додаток EKS (підприємець) 1 заява на сім'ю 

Додаток MEB (додаткові потреби) 1 додаток на людину разом з довідкою 

від лікаря 

Додаток VM (Активи) 1 заява на сім'ю 

Додаток SV (соціальне страхування) 1 заява на сім'ю 

Додаток HG (співмешканьці) 1 заява на сім'ю 

Сравка про суборенду житла 1 заява на сім'ю  

Пояснення про проживання окремо від 

партнера  

 

1 заява на сім'ю 

 

 

Наступні довідки є додатково обовязковими до формулярів, якщо вони 
стосуються вашої особи: 

• Копії дійсних паспортів всіх осіб; свідоцтво про народження дітей віком до 16 років 

• Копії дозволу на перебування відповідно до закону § 24 і при наявності дозвіл на 
роботу або сертифікат Fiktionsbescheinigung 

• Копія довідки про реєстрацію за місцем проживання від одного з офісу громадян 
(термін дії до 3 місяців)  

• Копії довідок про медичне державне страхування (наприклад копія картки медичного 
страхування) всіх осіб старше 15 років  

• Номер соціального страхування, якщо є 

• Копія  угоди про оренду житлової площі і копія доказу про останню оплату оренди 
житла (роздрук банківського рахунку, квитанція, тощо) 

• Копії останніх довідок від роботодавця про заробітну плату (додаток заробіток EK) і 
копія досвідки про виплату заробітної плати (роздрук банківського рахунку) 



 

4 
 

або письмова домовленність з роботодавцем про тривалість короткочасної роботи 
(початок, кінець, обсяг тощо), якщо ви вже працюєте в Німеччині  

• Копії останніх роздруків банківського рахунку, від всіх рахунків які ви надали в заяві, 
якщо є 

• Копія досвідки про допомогу дитині в Німеччині, якщо є 

• Копія досвідки від лікаря про приблизну дату пологів у випадку вагітності  

• Копія реєстрації торгівлі, якщо ви зареєстрували ваше підприємство на території 
Німеччині 

• Копія довідки про українське пенсійне забезпечення, якщо є 

  

Ми вдячні за вашу допомогу 

 

Переклад на українську мову здійснений в Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf 
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Заявление на  

базовое социальное пособие для трудоспособных лиц, ищущих работу и 

трудоустройство / поддержка в найме на работу  

по второму тому Социального кодекса (SGB II) 

 

Уважаемые клиентки и клиенты,  

предположительно к 31.05.2022 закончится право на получение Вашего пособия по закону о 

предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на политическое убежище  

(AsylbLG). 

Если Вам и после 31.05.2022 необходимы деньги для содержания себя и Вашей семьи в 

Германии и Вы ищете работу, Вы можете подать заявление на получение социального 

пособия по безработице II (SGB II) с 01.06.2022. 

Вам необходимо: 

- действительное  разрешение на перебывание (Aufenthaltserlaubnis) по § 24 абзац 1 

Закона о Перебывании иностранных граждан (AufenthG)  

либо: 

- временное разрешение на пребывание (зелёний документ) Fiktionsbescheinigung 

по § 81 абзац 5 и абзац 3 закона о Перебывании (AufenthG) 

 

В приложении Вы получаете все необходимые заявления, анкеты и список  с возможно 

необходимыми документами, которые Вы должны предоставить.    

Для быстрой обработки Вашего заявления на базовое пособие по второму тому 

Социального кодекса (SGB II) необходимо как можно быстрее предоставить 

полностью заполненные анкеты-заявления  и необходимые документы. 

 

Пожалуйста, используйте возможность дистанционной  подачи Ваших документов 

(сканированный документ или фотография)  

- через онлайн портал  jobcenter.digital (www.jobcenter-digital.de) 

- по E-Mail Jobcenter-Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf.Team437@jobcenter-ge.de 

- через Jobcenter-App                    (для IOS/Android пожалуйста, сканируйте QR-код) 

      

или для подачи документов в бумажном формате: 

- почту или почтовый ящик получателя на месте  по адресу 

     Jobcenter Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf  
Goslarer Ufer 37 
10589 Berlin 
 

http://www.jobcenter-digital.de/
mailto:Jobcenter-Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf.Team437@jobcenter-ge.de
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- по факсу на номер 030/ 5555 32 6937  

 
Вы должны быть доступны почтовым путём:  

- если Вы не являетесь прямым арендатором Вашего места проживания, пожалуйста, 
укажите в Вашем адресе под c/o имя Вашего арендодателя  или 

- прикрепите надпись с Вашей фамилией на потовом ящике. 

 

Необходимо предоставить копию Вашего удостоверения личности. Данные о цвете глаз, 
росте и номер удостоверения Вы можете зачеркнуть.  
 

С наилучшими пожеланиями  
Ваш Центр занятости 

 

Примечания 

1. Следующие документы содержат информацию о главных условиях и необходимых 
шагах для получения пособий от центра занятости: 
 

• Флайер   с контактными данными / часами работы центра занятости Берлин 
Шарлоттенбург-Вильмерсдорф (на немецком / украинском/ русском) 

• Короткая информация о пособии по безработице II / социальном пособии (на 
немецком / украинском/ русском) 

• Листовка о пособие по безработице II / социальном пособие (на немецком) 

• AH инструкция по заполнению заявлений-анкет, которые перечислены под номером  
2. (на немецком) 

• HS примечания для частных предпринимателей (на немецком)   

 

2.  Перечисленные ниже документы необходимы для того, чтобы проверить, имеете  
     ли Вы и Ваша семья право на получение пособий в соответствии с SGB II. 
     (Если вы уже предоставили все или часть этих документов, нет необходимости  
     отправлять их повторно.) 

 

Пожалуйста, предоставьте следующие документы:    

• заполненное главное заявление-анкету (HA)  

• анкета о личных и карьерных данных и 

• анкеты, перечисленные ниже, которые подходят под Вас и Вашу семью.  

Для дополнительных подтверждающих документов, которые вы будете 
предоставляете, мы просим Вас использовать только копии. Они будут уничтожены 
после короткого периода хранения. 

 

 

Последующие анкеты приложены к этому письму: 
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Анкеты Необходимое количество 

HA (главная анкета-заявление) одно заявление на семью 

опросник о личных и карьерных данных 

для лиц от 15 до 66 лет 

по одной анкете на каждого члена семьи 

анкета WEP по одной анкете на каждого, своего 

ребёнка  с 15 лет 

анкета KI 1 по одной анкете на каждого, своего 

ребёнка  до 15 лет 

анкета KDU (расходы на проживание) одна анкета на семью 

анкета EK (доход) со справкой о доходе 

(должен заполнит работодатель) 

по одной анкете на каждого члена семьи 

имеющего заработок  

анкета EKS (частное 

предпринимательство) 

по одной анкете на каждого частного 

предпринимателя в семье  

анкета MEB (Mehrbedarfe) по одной анкете на каждого члена семьи 

и справка от врача 

анкета VM (имущество и активы) одна анкета на семью 

анкета SV (социальное страхование) одна анкета на семью 

анкета HG (бытовое сообщество) одна анкета на семью 

справка о субаренде жилья одна анкета на семью 

объяснения о раздельном проживании 

супругов 

одно объяснение на семью 

 

В дополнение к анкетам необходимо предоставить следующие, подходящие под Ваш 

случай подтверждающие документы: 

• копию  действительного удостоверения личности или заграничного паспорта всех 
членов семьи; а также свидетельство о рождении детей до 16 лет  

• копию действительного разрешение на пребывание в Германии всех членов семьи, 
а также, если имеется разрешение на работу; или предварительное (временное) 
разрешение на пребывание; а также, если имеется дополнительный лист к 
разрешения на пребывание  

• копию действующей регистрации/ прописки (не старше трех месяцев)  

• копия документа о имеющемся медицинском страхование (например, страховая 
карта) для всех членов семьи старше 15 лет 

• номер социального страхования, если он у Вас имеется  

• копия основного договора на аренду жилой площади или договор субаренды и 
копия квитанции об оплате последней квартплаты (выписка с банковского счета 
квитанция и т. д.) 

• копия самой последней справки о зарплате (Einkommensbescheinigung -  зарплатная 
справка) и копия выписки из банка, подтверждающей получение платежа; если 
применимо, письменное соглашение с вашим работодателем о продолжительности 
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кратко-сменной работы (начало, окончание, объем и т. д.), если вы уже работаете в 
Германии 

• копии последних банковских выписок всех банковских счетов, если таковые имеются 

• копия решения о пособии на ребенка в Германии, если таковое имеется  

• копия справки ожидаемой даты родов, если Вы  беременны  

• копия регистрации бизнеса, если вы зарегистрировали бизнес в Федеративной 
Республике Германии  

• копия начисления украинской пенсии, при наличии  

 

 

Мы благодарим Вас за Ваше содействие. 



 

 

 

Herzlich willkommen im Jobcenter Berlin 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

 

Zur Einreichung Ihrer Unterlagen nutzen Sie gern 

- den Hausbriefkasten  
- jobcenter-digital.de 
- E-Mail (an das für Sie zuständige Team)  
- die Jobcenter-App (Jobcenter Berlin Charlottenburg-     

Wilmersdorf) 
- den Postweg  

 
Bei Einreichung über jobcenter-digital.de erhalten Sie umgehend eine 
Eingangsbestätigung in Ihrem persönlichen Postfach. 
 
 

 
QR Code App QR Code jobcenter.digital.de 

    
 

Für Ihre Anliegen sind wir zudem weiterhin in der Zeit von 
 

Mo-Mi: 08:00 - 16:00 Uhr 

Do:          08:00 - 18:00 Uhr 

Fr.:     08:00 - 14:00 Uhr  

telefonisch über das Service-Center unter 030/5555 32 2222 oder unter 

der Jobcenter-Hotline 030/5555 32 6860 für Sie da. 



 

 

 

Добро пожаловать в центр занятости 

Берлин Шарлоттенбург-Вильмерсдорф 

 

Для подачи Ваших документов используйте  

- почтовый ящик учреждения 
- jobcenter-digital.de 
- E-Mail (ответственного для Вас отдела)  
- Jobcenter-App (Jobcenter Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf) 
- почту 

 
При подачи документов через jobcenter-digital.de Вы сразу же 
получите уведомление о отправлении на Ваш персональный ящик.  
 
 

 
QR Code App QR Code jobcenter.digital.de 

    
 

К тому же по всем Вашим вопросом мы доступны в рабочее время 
 

по.-ср.: 08:00 - 16:00 Uhr 

чт.:          08:00 - 18:00 Uhr 

пт.:     08:00 - 14:00 Uhr  

по телефону через сервисный центр 030/5555 32 2222 или через 

горячую линию центра занятости 030/5555 32 6860. 



 

 

 

Вітаємо вас в центрі занятості  

Берлін Шарлоттенбург-Вільмерсдорф 

 

Для подання ваших документів користуйтесь будь 

ласка:  

- Поштова скринька від цетра занятості 
- jobcenter-digital.de 
- E-Mail (до для вас назначеного відділу) 
- Jobcenter-App (Jobcenter Berlin Charlottenburg-     

Wilmersdorf) 
- пошта  

 
При поданні онлайн заяви через jobcenter-digital.de ви відразу 
отримаєте підтвердження на ваш E-Mail 
 

 
QR Code App QR Code jobcenter.digital.de 

    
Додатково ми знаходимось для ваших питань під час  
Понеділок-середа:  08:00 - 16:00 Uhr 

Четвер:                   08:00 - 18:00 Uhr 

П’ятниця:              08:00 - 14:00 Uhr  

в контакт-центрі за телефоном 030/5555 32 2222 або гаряча лінія 

центра занятості 030/5555 32 6860  

Переклад на українську мову здійснений в Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf 

 



Arbeitslosengeld II / Sozialgeld 

Das Wichtigste in Kürze

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende unterstützt Sie mit 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts.

Ziel ist, dass Sie künftig selbst für Ihren Lebensunterhalt und 
den Ihrer Angehörigen sorgen können.

Die Leistungen der Grundsicherung werden aus Steuermitteln 
finanziert und zur Überbrückung für alle erbracht, die zu wenige 
oder keine eigenen Mittel zur Verfügung haben.

Für die Umsetzung der Aufgaben sind die Jobcenter zuständig.

Diese Kurzinformation erläutert Ihnen, welche Leistungen er-
bracht werden können und was Sie dabei beachten müssen.

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kurzinformation

I. Arbeitslosengeld II / Sozialgeld  

Arbeitslosengeld II können Sie erhalten, wenn Sie

• arbeitsfähig sind,

•  hilfebedürftig sind,

•  mindestens 15 Jahre alt sind und das Rentenalter noch 
nicht erreicht haben und

•  Ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Für ausländische Staatsangehörige gelten Besonderheiten, 
zum Beispiel muss die Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt 
sein. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind von Leistungen 
nach dem SGB II (Sozialgesetzbuch – Zweites Buch) ausge-
schlossen. Anerkannte Asylberechtigte können Leistungen er-
halten.

Sind Sie jünger als 15 Jahre oder können aus gesundheitlichen 
Gründen nicht arbeiten, dann können Sie auch Leistungen 
(Sozialgeld) erhalten, wenn Sie mit einer erwerbsfähigen leis-
tungsberechtigten Person in einer sogenannten Bedarfsgemein-
schaft leben.



Bedarfsgemeinschaft
Leben Sie in Partnerschaft oder mit Kindern im gleichen 
Haushalt, bilden Sie in der Regel eine Bedarfsgemeinschaft. 
Das Einkommen und Vermögen einer Person ist – ähnlich 
wie in Familien – auch für die Anderen einzusetzen.

Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sind Leistungen, die den 
Lebensunterhalt sicherstellen sollen. Dazu gehören:

Regelbedarf
Der Regelbedarf deckt pauschal die Kosten unter anderem 
für Ernährung, Kleidung, Strom, Körperpflege und Hausrat 
ab. Seine Höhe hängt im Wesentlichen vom Lebensalter und 
der persönlichen Situation (zum Beispiel alleinstehend, in 
Partnerschaft lebend) ab. Die aktuellen Regelbedarfe kön-
nen Sie dem offiziellen Internetauftritt des Bundesminis
teriums für Arbeit und Soziales entnehmen (www.bmas.de).

Mehrbedarfe
Unter bestimmten Voraussetzungen kann zusätzlich zum 
Regelbedarf ein Mehrbedarf gezahlt werden, so zum Beispiel 
für Schwangere oder Alleinerziehende.

Unterkunft und Heizung
Es werden die angemessenen Kosten für Unterkunft und Hei-
zung übernommen. Was als angemessen gilt, hängt vom je-
weiligen Wohnort ab. Wenn Sie umziehen wollen, holen Sie 
bitte das Einverständnis Ihres Jobcenters ein, bevor Sie einen 
neuen Mietvertrag abschließen.

II. Einmalige Leistungen
Über das Arbeitslosengeld II / Sozialgeld hinaus können ein-
malige Leistungen gewährt werden, zum Beispiel für die Erst-
ausstattung der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, 
die Erstausstattung für Bekleidung oder die Erstausstattun-
gen bei Schwangerschaft und Geburt.

III. Kranken- und Pflegeversicherung
Sie sind als Bezieherin oder Bezieher von Arbeitslosengeld II 
in der gesetzlichen Kranken und Pflegeversicherung pflicht 
versichert.

IV. Leistungen für Bildung und Teilhabe
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können wei-
tere Kosten übernommen werden, beispielsweise für Schul- 
bedarf, für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten, 
Mitgliedsbeiträge im Sportverein oder Kosten für Musikunter- 
richt.

V. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeits-
markt
Die wichtigste Aufgabe der Jobcenter ist, Sie bei der Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Darüber spre-
chen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters mit 
Ihnen und bieten Ihnen geeignete Stellen an. Außerdem kön-
nen Ihnen gegebenenfalls Bewerbungskosten erstattet wer-

den. Benötigen Sie weitere Kenntnisse und Fähigkeiten, 
können Ihnen Aus- und Weiterbildungen angeboten werden.

VI. Wie wirken sich Einkommen und Vermögen 
aus?
Bevor Sie finanzielle Hilfe erhalten, müssen Sie eigene Mittel, 
also Ihr Einkommen und verwertbares Vermögen (Ausnahme 
zum Beispiel Hausrat) einsetzen. Einkommen ist jede Ein-
nahme in Geld, die Ihnen ab Antragstellung zufließt. Vermö-
gen ist  Ihr „Hab und Gut“, das Sie vor der Antragstellung 
besaßen und das in Geld messbar ist. Arbeitslosengeld II 
können Sie auch dann erhalten, wenn Sie einer Arbeit nach-
gehen, das Einkommen aber nicht ausreicht, den Lebensun-
terhalt sicherzustellen.

VII. Antragstellung
Leistungen nach dem SGB II werden nur auf Antrag erbracht. 
Melden Sie sich deshalb so früh wie möglich bei Ihrem Job-
center. Die Antragstellung ist kostenlos. Die Formulare erhal-
ten Sie vom Jobcenter und im Internet. Bitte beantworten Sie 
alle Fragen im Antrag und in den Anlagen vollständig und 
wahrheitsgemäß.

Wenn Sie noch nicht gut deutsch sprechen, bringen Sie gerne 
eine Person zur Antragstellung mit, die dies kann. Anderen-
falls erkundigen Sie sich bei Ihrem Jobcenter, ob Ihnen eine 
Dolmetscherin oder ein Dolmetscher zur Seite gestellt wer-
den kann.

VIII. Was müssen Sie beachten? 
Ab der Antragstellung sind Sie verpflichtet, sich bei Ihrem 
Jobcenter persönlich zu melden, wenn Sie dazu aufgefordert 
werden. Falls Sie einen Termin nicht einhalten können, unter-
richten Sie bitte umgehend Ihr Jobcenter und geben Sie auch 
den Grund an. Ergeben sich Änderungen, die sich auf die 
Leistungen auswirken können (wie etwa Aufnahme einer 
Arbeit oder eines Studiums, Umzug, Geburt eines Kindes, 
Einzug einer Person) müssen Sie dies dem Jobcenter sofort 
mitteilen. Andernfalls können sich für Sie Nachteile ergeben 
(Rückzahlung der zu viel gezahlten Leistungen, Ordnungs-
widrigkeiten oder Strafverfahren).

Sie sind verpflichtet, alle Möglichkeiten zu nutzen, Ihren 
Lebensunterhalt aus eigenen Kräften sicherzustellen. Dies 
bedeutet, dass Sie sich selbständig um Arbeit bemühen und 
auf zumutbare Stellenangebote bewerben müssen.

 IX. Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie im:

• „Merkblatt SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende“  

Dieses und auch andere Merkblätter finden Sie auf der Inter
netseite der Bundesagentur für Arbeit  
» www.arbeitsagentur.de sowie in I hrem Jobcenter.

Herausgeberin
Bundesagentur für Arbeit
Geschäftsbereich Geldleistungen und Recht 
Oktober 2020
www.arbeitsagentur.de



Допомога з безробіття II /  
соціальна допомога

Коротко про головне
Базове соціальне забезпечення для тих, хто шукає роботу, 
надає вам матеріальну допомогу для інтеграції в трудове 
життя та допомогу для забезпечення засобів для існування.

Мета полягає в тому, щоб в майбутньому ви самі могли 
забезпечувати себе та свою сім’ю засобами для існування.

Допомоги базового соціального забезпечення фінансу-
ються за рахунок податків і надаються всім, хто має надто 
мало або зовсім немає власних коштів.

Відповідальність за виконання цих завдань несуть центри 
зайнятості.

В цій короткій інформації пояснюється, які послуги можуть 
бути надані і що ви повинні враховувати.

Базове соціальне забезпечення для тих, хто шукає роботу

Коротка інформація

I. Допомога з безробіття II / соціальна допомога
Допомогу з безробіття II ви можете отримувати, якщо ви

• можете працювати,

• потребуєте допомоги,

• не молодше 15-ти років і ще не досягли пенсійного віку,

• мешкаєте в Німеччині.

Щодо іноземних громадян діють особливі правила, напри-
клад, вони повинні мати дозвіл на роботу. Шукачам  
політичного притулку допомоги відповідно до SGB II (Соці-
альний кодекс – другий том) не виплачуються. Особи, які 
отримали політичний притулок, мають право на отримання 
допомоги.

Якщо ви молодше 15 років або не можете працювати за ста-
ном здоров’я, ви також можете отримувати допомогу (соці-
альну допомогу), якщо проживаєте з працездатною особою, 
яка має право на допомогу, у так званій спільноті потреб.



Спільнота потреб
Якщо ви живете зі своїм партнером або дітьми в одному 
домогосподарстві, ви зазвичай формуєте спільноту потреб. 
В цьому випадку доходи та майно кожного з членів такої 
спільноти повинні використовуватися також на благо інших, 
як це зазвичай прийнято у сім’ях.

Допомога з безробіття II та соціальна допомога є допо-
моги, призначені для забезпечення засобів до існування. 
До них відносяться:

Стандартна потреба
Стандартна потреба в усередненому вигляді покриває, 
зокрема, витрати на продукти харчування, одяг, електрику, 
особисту гігієну та предмети домашнього вжитку. Її розмір 
істотно залежить від віку та особистого становища (напри-
клад, самотнє проживання, проживання з партнером). 
Поточні стандартні потреби можна знайти на офіційному 
сайті Федерального міністерства праці та соціального 
забезпечення Німеччини (www.bmas.de).

Додаткові потреби
За певних умов на додаток до стандартної потреби можуть 
оплачуватись додаткові потреби, наприклад, вагітним жін-
кам або батькам-одинакам.

Проживання та опалення
Сплачуються також співмірні витрати на проживання та 
опалення. Що вважається співмірним, залежить від місця 
проживання. Якщо ви бажаєте переїхати, будь ласка, отри-
майте схвалення від вашого центру зайнятості, перш ніж 
підписувати новий договір про найм житла.

II. Одночасні допомоги
На додаток до допомоги з безробіття II / соціальної допо-
моги можуть бути призначені одночасні допомоги, напри-
клад, на первинне меблювання будинку, включаючи побу-
тову техніку, на початкове забезпечення одягом або 
придане у зв’язку з вагітністю та пологами.

III. Медичне страхування та страхування дов-
гострокового догляду
Як одержувач допомоги з безробіття II ви обов’язково 
застраховані в системі медичного страхування та страху-
вання довгострокового догляду.

IV. Забезпечення навчання та участі
Для дітей, підлітків та молодих людей можуть бути опла-
чені додаткові витрати, наприклад, на шкільне приладдя, 
шкільні екскурсії та багатоденні шкільні поїздки, членські 
внески до спортивного клубу або витрати на уроки музики.

V. Забезпечення інтеграції на ринок праці
Найважливіше завдання центрів зайнятості – допомогти 
вам у вашій інтеграції на ринку праці. Про це вам розка-
жуть співробітники центру зайнятості та запропонують від-
повідні вакансії. Вам також можуть бути відшкодовані 
витрати на розсилку резюме для отримання роботи. Якщо 

вам потрібні додаткові знання та навички, вам можуть бути 
запропоновані можливості для навчання та підвищення 
кваліфікації.

VI. Як враховуються доходи та майно?
Перш ніж отримувати фінансову допомогу, ви повинні вико-
ристовувати власні кошти, тобто свої доходи та майно, яке 
може бути реалізовано (за винятком, наприклад, предметів 
домашнього побуту). Доходом вважається будь-яке отри-
мання грошей після подання заяви. Майно – це те, чим ви 
володіли до подання заяви та що піддається виміру в гро-
шах. Допомогу з безробіття II ви можете отримувати й у тому 
випадку, якщо у вас є робота, але ваш дохід є недостатнім 
для забезпечення засобів для існування.

VII. Подача заяви
Допомоги відповідно до SGB II надаються лише за заявою. 
Тому вам слід зареєструватися в своєму центрі зайнятості 
якомога раніше. Подання заяви безкоштовне. Формуляри 
можна отримати в центрі зайнятості чи завантажити з інтер-
нету. Будь ласка, відповідайте на всі запитання у заяві та 
додатках повністю та правдиво.

Якщо ви ще недостатньо добре володієте німецькою 
мовою, ви можете для подання заяви привести з собою 
того, хто володіє німецькою мовою. Якщо у вас немає 
такої можливості, дізнайтеся в своєму центрі зайнятості, 
чи можуть вам надати перекладача.

VIII. На що слід звернути увагу?
Після подання заяви ви повинні особисто з’являтися до 
свого центру зайнятості, якщо вас про це попросять. Якщо 
ви не можете прийти в призначений час, негайно повідом-
те про це свій центр зайнятості і вкажіть причину. При 
появі будь-яких змін, які можуть вплинути на забезпечення 
(наприклад, початок роботи або навчання, переїзд, народ-
ження дитини, збільшення спільноти потреб), ви повинні 
негайно повідомити центр зайнятості. В іншому випадку 
для вас можуть виникнути негативні наслідки (повернення 
зайво виплачених допомог, адміністративне або кримі-
нальне переслідування).

Ви повинні використовувати будь-яку можливість для забез-
печення коштів для існування за рахунок власних ресурсів. 
Це означає, що ви повинні шукати роботу самостійно та 
подавати заяви про прийом на роботу, якщо будуть вакансії 
на прийнятних умовах.

IX. Додаткова інформація
Додаткову інформацію можна знайти:

«Інформаційний листок: SGB II – базове соціальне забез-
печення для тих, хто шукає роботу»

Цей та інші інформаційні листки ви можете знайти на сайті 
Федерального агентства з працевлаштування 
» www.arbeitsagentur.de та у вашому центрі зайнятості.

Видавець
Bundesagentur für Arbeit
(Федеральне агентство з працевлаштування)
Відділ грошової допомоги та правових питань
Жовтень 2020 р.
www.arbeitsagentur.de

http://www.bmas.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
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AHAusfüllhinweise
Ausfüllhinweise der Bundesagentur für Arbeit zu den Antragsvordrucken 
Arbeitslosengeld II

Wichtige HinweiseDer Antrag auf Leistungen nach dem SGB II besteht aus dem Hauptantrag und verschie
denen Anlagen, die entsprechend Ihrer Lebenssituation zusätzlich ausgefüllt werden 
müssen. Ihre  persönlichen Daten müssen Sie auf jeder Anlage erneut eintragen, damit 
diese eindeutig zugeordnet werden kann.
Reichen Sie bitte grundsätzlich keine Originalbelege, sondern Kopien ein.

DatenschutzDas Jobcenter benötigt Ihre Daten, um Ihren Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II feststel-
len und Ihnen entsprechende Leistungen zahlen zu können. 
Der Schutz personenbezogener Daten genießt einen sehr hohen Stellenwert, deshalb erfolgt die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere mit den  Regelungen der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union 
(DSGVO) und des  Sozialgesetzbuches.
Weitere datenschutzrechtliche Hinweise erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Jobcenter 
 sowie ergänzend im Internet unter www.arbeitsagentur.de/datenerhebung.

Die Ausfüllhinweise sind Bestandteil des Antrags auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
ZweitenBuchSozialgesetzbuch(SGBII).ImMerkblatt„SGBII“findenSieweitereInformationen.
DasMerkblatt„SGBII“,dieAusfüllhinweiseundweiterenAnlagenfindenSieimInternetunterwww.jobcenter.digital.

Rentenversicherungs
nummer

Sie sind als Bezieherin und Bezieher von Arbeitslosengeld II nicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung versicherungspflichtig. Daher werden auch keine Beiträge zur Rentenversicherung 
gezahlt. Die Zeit des Bezugs von Arbeitslosengeld II wird jedoch an die Rentenversicherung 
gemeldet. Sie prüft dann, ob eine Anrechnungszeit vorliegt. Bitte geben Sie für diese Meldung 
Ihre Rentenversicherungsnummer an. Diese Nummer finden Sie auf Ihrem Sozialversicherungs-
ausweis.

1

2

3

4

Telefonnummer/ 
EMailAdresse

Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig. Machen Sie keine Angaben, 
entstehen Ihnen dadurch keine Nachteile. Bei Angabe von Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
können Fragen eventuell auch telefonisch oder per E-Mail geklärt werden. Mit der Angabe der 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse stimmen Sie der internen Nutzung zu. Mit interner Nutzung 
ist die Kontaktaufnahme mit Ihnen gemeint. Umfasst ist hiervon auch die Nutzung zu Forschungs-
zwecken. So kann Sie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für 
Arbeit kontaktieren bzw. von einem hierzu beauftragten Befragungsinstitut kontaktieren lassen, 
um Sie um Teilnahme an einer freiwilligen Befragung (§ 282 Abs. 5 Drittes Buch Sozialgesetz-
buch) zu bitten. Ihre Einwilligung zur Nutzung der Telefonnummer und E-Mail-Adresse können 
Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

AntragstellungIhr Antrag wirkt in der Regel auf den Ersten des Monats zurück (§ 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II). Sie 
müssen deshalb Angaben – insbesondere zum Zufluss von Einkommen – für den kompletten 
Monat Ihrer Antragstellung machen. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, die Leistungen erst 
ab einem bestimmten Zeitpunkt zu beantragen. Eine abweichende Bestimmung mit Wirkung für 
die Zukunft ist nur ab dem Ersten eines nachfolgenden Monats möglich.

BedarfsgemeinschaftEine Bedarfsgemeinschaft besteht aus der oder dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
 sowie in der Regel aus:
• der/dem nicht dauernd getrennt lebenden Ehefrau/Ehemann,
• der/dem nicht dauernd getrennt lebenden eingetragenen Lebenspartnerin/Lebenspartner 

oder
• einer Person, die mit der oder dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Verantwor-

tungs- und Einstehensgemeinschaft („eheähnliche Gemeinschaft“) zusammenlebt.
Zur Bedarfsgemeinschaft gehören auch die dem Haushalt angehörenden unverheirateten  Kinder, 
die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus 
 eigenem Einkommen (z. B. Kindergeld und Unterhaltszahlungen) oder Vermögen sichern können.
Stellt ein unverheiratetes erwerbsfähiges Kind, das mindestens das 15. Lebensjahr, aber noch 
nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II, gehören 
die im Haushalt lebenden Eltern oder ein Elternteil zur Bedarfsgemeinschaft.

http://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung
http://www.jobcenter.digital
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Verantwortungs und 
Einstehensgemeinschaft

Bei Vorliegen einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft ist im Rahmen der Prüfung 
der Hilfebedürftigkeit auch das Einkommen und Vermögen der Partnerin bzw. des Partners zu 
berücksichtigen.
Eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft liegt vor, wenn die Partnerin bzw. der Part-
ner mit der bzw. dem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einem gemeinsamen Haushalt 
so zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, 
Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. Diese Verantwortungs- und 
Einstehensgemeinschaft können sowohl gleichgeschlechtliche als auch verschiedengeschlecht-
liche Partner eingehen.
Von dem Bestehen einer Partnerschaft ist auszugehen, wenn eine gewisse Ausschließlichkeit 
der Beziehung gegeben ist, die keine vergleichbare Lebensgemeinschaft daneben zulässt.
Zudem muss zwischen der bzw. dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der Partnerin bzw. 
dem Partner die grundsätzliche rechtlich zulässige Möglichkeit der Heirat bestehen.
Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen, 
wird vermutet, wenn Partnerinnen und Partner:
• länger als ein Jahr zusammenleben,
• mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,
• Kinder oder Angehörige im Haushalt gemeinsam versorgen oder
• befugt sind, über Einkommen oder Vermögen der bzw. des Anderen zu verfügen.
Neben den Vermutungsregelungen können auch andere äußere Tatsachen das Vorliegen einer 
Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft begründen. Dies kann z. B. ein gegebenes Ehe-
versprechen, das Wohnen im gemeinsamen Wohneigentum oder die tatsächliche Pflege einer 
Partnerin bzw. eines Partners im gemeinsamen Haushalt sein. Hierzu kann es erforderlich sein, 
weitere Daten zu erheben.

Die Vermutung kann von Ihnen widerlegt werden. Ausreichend ist allerdings nicht die Behauptung, dass der Vermu
tungstatbestand nicht erfüllt sei; erforderlich ist vielmehr, dass Sie darlegen und nachweisen, dass die oben  genannten 
Kriterien nicht erfüllt werden bzw. die Vermutung durch andere Umstände entkräftet wird.
Bitte machen Sie insbesondere Angaben zur Dauer des Zusammenlebens und legen hierfür entsprechende Nach
weise (z. B. Anmeldung bei Meldebehörden, Mietvertrag oder Versicherungspolicen) vor. Bei Fragen hierzu wenden 
Sie sich bitte an Ihr zuständiges Jobcenter.

Kann ich die Vermutung über das 
Vorliegen einer Verantwortungs- 
und Einstehensgemeinschaft 
widerlegen?

Vertretung der 
 Bedarfsgemeinschaft

Die Antragstellerin oder der Antragsteller vertritt die Bedarfsgemeinschaft.
Für die gesamte Bedarfsgemeinschaft ist nur ein Antrag erforderlich. Als Vertreterin oder  Vertreter 
sollten Sie beim Ausfüllen des Antrags die Vertretenen einbeziehen. Stimmen Sie die wesent-
lichen Angaben sowie Angaben, die die Vertretenen betreffen, mit diesen ab. Die Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft können sich auch nur teilweise vertreten lassen, das heißt z. B. Anlage EK 
und Anlage VM selbst ausfüllen und unterschreiben.

Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft können auch selbst einen Antrag stellen, wenn sie mit einer Vertretung durch die 
Antragstellerin oder den Antragsteller nicht einverstanden sind. Mit einem eigenen Antrag heben die Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft die Vertretungsvollmacht auf und vertreten ihre Interessen selbst (§ 36 Erstes Buch Sozial
gesetzbuch gilt entsprechend). Sie verbleiben dennoch in der bestehenden Bedarfsgemeinschaft. Es ist aber auch 
möglich, lediglich Zahlungen an sich selbst zu verlangen. In diesem Fall bleibt die Vertretungsvollmacht im Übrigen 
bestehen.

Was ist, wenn Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft die 
Vertretung nicht möchten?

Wann und für wen ist die Anlage 
HG auszufüllen?

Die Anlage HG ist für jede Person, die mit Ihnen in einem Haushalt lebt, einzeln auszufüllen.

Beispiel: 
Ein Ehepaar lebt zusammen mit seinen zwei Kindern sowie dem Vater der Ehefrau und dem Bruder der Ehefrau 
in einem Haushalt. Die Anlage HG ist sowohl für den Vater der Ehefrau als auch für den Bruder der Ehefrau aus
zufüllen.

Ist eine Wohngemeinschaft auch 
eine Haushaltsgemeinschaft?

Die reine Wohngemeinschaft ist weder eine Bedarfsgemeinschaft noch eine Haushaltsgemeinschaft. Das heißt, im 
Antrag auf Arbeitslosengeld II müssen Sie keine Angaben über die persönlichen Verhältnisse etwaiger Mitbewohnerin
nen und Mitbewohner machen. Es reicht in diesen Fällen aus, wenn Sie in der Anlage KDU unter Punkt 2 die vermie
teteWohnflächederanderenPerson/eninderWohngemeinschaftnennenunddieUntermietzahlunginderAnlageEK
unter Punkt 3 als Einkommen angeben.
In einer Wohngemeinschaft mit mehreren erwerbsfähigen Erwachsenen können sich somit genauso viele Bedarfs
gemeinschaften ergeben, wie es Mitglieder der Wohngemeinschaft gibt.

Personen, die mit Ihnen im Haushalt leben, aber nicht Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft sind, 
gehören zur Haushaltsgemeinschaft, z. B.
• Verwandte und Verschwägerte (Großeltern, Geschwister über 25 Jahre, Onkel, Tanten),
• Pflegekinder und Pflegeeltern.

Haushaltsgemeinschaft5

6

7
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Stationäre EinrichtungDie Angabe der Art der Einrichtung (auch bei einer Justizvollzugsanstalt) ist erforderlich. Bei 
 einem Aufenthalt in einem Krankenhaus (auch in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrich-
tung) ist der voraussichtliche Aufenthalt anzugeben.

Mehrbedarf für 
Schwangere

Eine Schwangerschaft können Sie z. B. mit einer ärztlichen Bescheinigung oder Vorlage des 
Mutterpasses nachweisen. Es wird keine Kopie zur Akte genommen. Für eine ärztliche Beschei-
nigung können Kosten anfallen. Das Jobcenter übernimmt diese Kosten nicht. Der Mehrbedarf 
bei Schwangerschaft wird ab der 13. Schwangerschaftswoche anerkannt.

„Tätigkeit von mindes
tens drei Stunden“/
Erwerbsfähigkeit

Erwerbsfähig ist:
• wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden 

täglich erwerbstätig sein kann und
• nicht wegen Krankheit oder Behinderung für mindestens sechs Monate daran gehindert ist.
Ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II besteht nur dann, wenn mindestens eine Person 
Ihrer Bedarfsgemeinschaft erwerbsfähig ist.
Wenn es keine erwerbsfähige Person in Ihrer Bedarfsgemeinschaft gibt, besteht für Sie mögli-
cherweise kein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Sie können in diesem Fall Leistungen 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch beantragen.
Als Vertreterin bzw. Vertreter der Bedarfsgemeinschaft haben Sie nach Ihren Kenntnissen auch 
Angaben zur Erwerbsfähigkeit der vertretenen Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft zu machen. 
Konkrete Angaben zu Krankheiten oder Behinderungen sollen nicht gemacht werden.

Als erwerbsfähig gelten auch Personen, denen vorübergehend eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, 
z.B.wegenderErziehungeinesKindesunterdreiJahren,derBetreuungpflegebedürftigerAngehörigeroderwegen
eines Schulbesuchs.

Was gilt bei Kindeserziehung, 
Pflege Angehöriger oder Schulbe-
such?

Schule/Studium/ 
Ausbildung

Wenn Sie eine berufsbildende Schule besuchen, studieren oder eine Ausbildung machen, haben 
Sie unter Umständen einen Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz (BAföG), Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) nach den §§ 51, 57, 58 Drittes Buch Sozialge-
setzbuch (SGB III) oder Ausbildungsgeld (ABG) nach § 122 SGB III.
Sie sind verpflichtet, BAföG/BAB/ABG vorrangig in Anspruch zu nehmen, wenn Sie hierauf einen 
Anspruch haben. Ihr Jobcenter wird Sie gegebenenfalls auffordern, einen Antrag auf BAföG/BAB/
ABG zu stellen, sofern Sie noch keinen Antrag gestellt haben und Ihre Ausbildung förderfähig ist.
BAföG-Bezieherinnen und -Bezieher können einen ergänzenden Anspruch auf Leistungen nach 
dem SGB II haben. Studierende oder Schüler, die BAföG beziehen und nicht im Haushalt der 
Eltern leben, sind jedoch in der Regel vom Bezug von Arbeitslosengeld II ausgeschlossen.
Außerdem ausgeschlossen sind zum Beispiel Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen von 
BAB oder ABG förderungsfähig ist, wenn sie mit voller Verpflegung in einem Wohnheim oder 
Internat oder einer besonderen Einrichtung für Menschen mit Behinderung untergebracht sind 
und bei einer Förderung mit ABG diese Kosten durch eine Agentur für Arbeit oder einen Dritten 
übernommen werden.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen haben diese ausgeschlossenen Auszubildenden, Schüler 
oder Studenten jedoch einen Anspruch auf Leistungen zur Deckung ihrer Mehrbedarfe bzw. in 
bestimmten Fällen einen Anspruch auf darlehensweise Leistungsgewährung.
Sie sind verpflichtet, einen Nachweis vorzulegen, wenn Sie während Ihrer Berufsausbildung in 
einem Internat, Wohnheim oder einer besonderen Einrichtung für Menschen mit Behinderung 
untergebracht sind. Die Vorlage eines Wohnheim- oder Internatvertrages ist in der Regel nicht 
erforderlich. Eine vorgelegte Kopie kann um nicht relevante Stellen geschwärzt werden.
Wenn Sie einen Ausbildungsvertrag als Nachweis über eine Berufsausbildung vorlegen, können 
Sie nicht erforderliche Angaben ebenfalls schwärzen. Grundsätzlich ist auch die Vorlage alter-
nativer Nachweise möglich.

Wann ist die Schul- bzw. Berufs-
ausbildung beendet?

Beim Abschluss einer Schul bzw. Berufsausbildung kommt es auf das Datum des Abschlusszeugnisses an. Sollten 
SiesichbereitsineinerSchul-bzw.einerBerufsausbildungbefinden,istdasvoraussichtlicheEndeanzugeben.

Berechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungs
gesetz

Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind vom Bezug von Leistungen nach dem 
SGB II ausgeschlossen.
Wenn Sie Ihren derzeitigen aufenthaltsrechtlichen Status mittels Aufenthaltserlaubnis, Aufent-
haltsgestaltung, Duldung nachweisen, dürfen diese in Kopie in den Akten des Jobcenters aufbe-
wahrt/gespeichert werden. Sofern Sie den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge als Nachweis verwenden, müssen Sie diesen lediglich vorzeigen, hiervon wird keine Kopie 
zur Akte genommen.
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Sofern Sie aus gesundheitlichen Gründen eine kostenaufwändige Ernährung benötigen, ist eine 
Bescheinigung Ihrer behandelnden Ärztin bzw. Ihres behandelnden Arztes notwendig. Dafür 
 können Sie die auf der Rückseite der Anlage MEB befindliche ärztliche Bescheinigung nutzen, 
mit der Sie Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt auch von der Schweigepflicht entbinden. Sofern Sie nicht 
 bereit sind, Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden, sind hierfür wichtige 
Gründe gegenüber der Sachbearbeiterin bzw. dem Sachbearbeiter darzulegen. Eine fehlende 
Schweigepflichtentbindung kann unter Umständen zu einer vollständigen oder teilweisen Ver-
sagung oder Entziehung des Mehrbedarfs führen.
Sollte zur Beurteilung der Erkrankung medizinisches Fachwissen erforderlich sein, z. B. bei der 
Angabe „sonstige Erkrankung“, wird die Sachbearbeiterin bzw. der Sach bearbeiter gegebenen-
falls den Ärztlichen Dienst des Jobcenters einschalten, eine Kontaktaufnahme zu  Ihrer Ärztin/zu 
Ihrem Arzt erfolgt nicht.
Sie können auch ein ärztliches Attest vorlegen, aus dem die Erkrankung und die verordnete Kost-
form ersichtlich sind. Die Gebühren für die Ausstellung des Attestes können Ihnen auf Antrag in 
angemessenem Umfang (aktuell 5,36 Euro) erstattet werden.
Sollten Sie Bedenken haben, Ihre Erkrankung gegenüber der Sachbearbeiterin bzw. dem Sach-
bearbeiter anzugeben, können Sie dieser/diesem die Unterlagen in einem verschlossenen 
 Umschlag übergeben. Dieser wird dann dem Ärztlichen Dienst des Jobcenters übermittelt, der 
eine Stellungnahme zum Mehrbedarf abgibt, ohne dabei die konkrete Krankheit zu nennen.

Mehrbedarf bei 
 Behinderung

Die Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Behinderung gewährten Leistungen zur Teilhabe am 
 Arbeitsleben, Eingliederungshilfen oder sonstige Hilfen zur Erlangung eines geeigneten Arbeits-
platzes, welche Voraussetzung für die Gewährung eines Mehrbedarfes sind, können durch Vor-
lage des entsprechenden Leistungsbescheides nachgewiesen werden. Hiervon wird keine Kopie 
zur Akte genommen.

Unabweisbarer 
 besonderer Bedarf

Bedarfe, die aufgrund besonderer Lebensumstände entstehen und nicht vermeidbar sind, können 
auf Antrag übernommen werden. Dies sind z. B.
• dauerhaft benötigte Hygienemittel bei bestimmten Erkrankungen (z. B. HIV, Neurodermitis),
• Kosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts bei getrennt lebenden Eltern.
Dieser Mehrbedarf kann nur anerkannt werden, wenn Sie die Kosten nicht aus eigenen Mitteln 
decken können.
Keinen besonderen Bedarf stellen Ausgaben dar, die mit den regulären Leistungen abgegolten 
sind oder durch ein zinsloses Darlehen aufgefangen werden können (z. B. Brillen, Zahnersatz).

Merkzeichen G oder aGDie Merkzeichen G oder aG können durch Vorzeigen des Schwerbehindertenausweises nach-
gewiesen werden. Hiervon wird keine Kopie zur Akte genommen.

Kostenaufwändige 
Ernährung

Mehrbedarf für die 
  dezentrale Warm
wassererzeugung

Sofern Warmwasser über die zentrale Heizungsanlage erzeugt und über die Heizkosten ab-
gerechnet wird, sind diese Kosten Bestandteil der Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Wird 
Warmwasser jedoch dezentral (zum Beispiel über einen Durchlauferhitzer, Boiler oder eine 
 Gastherme) erzeugt, wird ein Mehrbedarf für die dezentrale Warmwassererzeugung gewährt. 
Füllen Sie  daher zur Prüfung des Anspruches unbedingt die Nummer 3 der Anlage KDU aus.
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Schulbücher/ 
Arbeitshefte 

Die Kosten für Schulbücher, die mangels Lernmittelfreiheit selbst erworben werden müssen, 
können übernommen werden. Unter Schulbüchern sind auch Arbeitshefte zu verstehen, die über 
eine Internationale Standardbuchnummer (ISBN-Nummer) verfügen. Durch die ISBN-Nummer 
ist sichergestellt, dass das Arbeitsheft einem Buch entspricht. Schreibhefte hingegen verfügen 
nicht über eine ISBN-Nummer und werden von den Leistungen für Bildung und Teilhabe umfasst. 
Sowohl bei Schulbüchern als auch bei Arbeitsheften ist weitere Voraussetzung für die Übernah-
me der Kosten, dass deren Anschaffung durch die Schule oder den jeweiligen Lehrer vorgege-
ben wurde und nicht durch die Schule unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden kann. Dies 
kann mittels einer Bescheinigung der Schule oder des jeweiligen Lehrers nachgewiesen werden.
Zu den zu erstattenden Aufwendungen zählen ebenfalls die Kosten für eine entgeltliche Ausleihe 
dieser Schulbücher (und ggf. Arbeitshefte) in Höhe des Eigenanteils.
Die Höhe der Kosten für die Ausleihe oder den Kauf weisen Sie bitte anhand entsprechender 
Belege (z. B. Kassenzettel) nach.

EinkommenBitte geben Sie das Einkommen jedes einzelnen Mitgliedes der Bedarfsgemeinschaft an. 
 Einkommen sind alle Einnahmen in Geld und in bestimmten Fällen auch die in Geldeswert.
Dazu gehören insbesondere:
• Einkommen aus nichtselbständiger oder selbständiger Arbeit, aus Vermietung oder Verpach-

tung, aus Land- und Forstwirtschaft,

17a
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Bitte geben Sie das Vermögen aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft an.
Vermögen ist die Gesamtheit der in Geld messbaren Güter einer Person, unabhängig davon, ob 
sie im Inland oder Ausland vorhanden sind. Dazu gehören insbesondere:
• Bank- und Sparguthaben (auch online), Bargeld, Wertpapiere, Aktien, Anleihen, Aktienfonds,
• Forderungen,
• Kraftfahrzeuge (z. B. Auto, Motorrad),
• Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Bausparverträge,
• bebaute oder unbebaute Grundstücke, Hausbesitz (z. B. Ein- oder Mehrfamilienhäuser), 

Eigentumswohnungen und
• sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Wertsachen, Gemälde, Schmuck).

Verwertbar ist Vermögen, wenn es für den Lebensunterhalt verwendet oder sein Geldwert durch Verbrauch, Verkauf, 
Beleihung, Vermietung oder Verpachtung für den Lebensunterhalt nutzbar gemacht werden kann. Nicht verwertbar 
sind Vermögensgegenstände, über die die Inhaberin bzw. der Inhaber nicht verfügen darf (z. B. weil der Vermögens
gegenstandverpfändet ist).WurdeeinunwiderruflicherVerwertungsausschlussmiteinemVersicherungsunterneh
men vereinbart, ist ein Vermögen aus einer Versicherung in Höhe eines Freibetrages von 750,00 Euro je vollendetem 
Lebensjahr bis zum Eintritt in den Ruhestand nicht verwertbar. Ob Vermögen verwertbar ist, beurteilt das zuständige 
Jobcenter.
Zur Prüfung des Vermögens kann das Jobcenter die Vorlage entsprechender Unterlagen, wie z. B. die letzten Jahres
abrechnungen oder auch Kontoauszüge (Näheres siehe unter Nummer 42 „Kontoauszüge“) zur Einsichtnahme ver
langen. Aus den vorgenannten Unterlagen dürfen die Jobcenter von denjenigen Angaben Kopien fertigen und zu den 
Akten nehmen, die leistungsrelevant sind. Änderungen in den Vermögensverhältnissen in Ihrer Bedarfsgemeinschaft 
habenEinflussaufdieHöhedesArbeitslosengeldesIIunddesSozialgeldesundsindimmerunverzüglichmitzuteilen.

Wann ist Vermögen 
verwertbar?

Vorrangige LeistungenVorrangige Leistungen sind geeignet, Ihre Hilfebedürftigkeit zumindest zu verringern oder Ihren 
 Anspruch auf Arbeitslosengeld II auszuschließen.
Solche Leistungen können beispielsweise sein:
• Unterhaltsansprüche nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch,
• Anspruch auf Wohngeld/Lastenzuschuss, zu beantragen bei Ihrer Stadt- oder-

Amtsverwaltung,
• Anspruch auf Kindergeld/Kinderzuschlag, zu beantragen bei der Familienkasse,
• Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, zu beantragen beim Jugendamt,
• Anspruch auf Arbeitslosengeld, zu beantragen bei Ihrer Agentur für Arbeit,
• Anspruch auf (ausländische) Renten,
• Anspruch auf Elterngeld/Mutterschaftsgeld,
• Anspruch auf Ausbildungsförderung oder
• Anspruch auf Krankengeld.

Anspruch gegenüber 
der Agentur für Arbeit

Machen Sie bitte Angaben zu Ihren Tätigkeiten der letzten 5 Jahre vor Antragstellung, damit 
überprüft werden kann, ob Sie einen vorrangigen Leistungsanspruch auf Arbeitslosengeld nach 
dem SGB III haben. 
Tragen Sie in die Tabelle die Angaben bitte lückenlos ein. 
Geben Sie bitte selbständige  Tätigkeiten und Pflegezeiten einer Pflege im Sinne des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch an, da auch für  diese Zeiten die Möglichkeit der freiwilligen Weiterversi-
cherung in der Arbeitslosenversicherung besteht. 

Vermögen

• Kindergeld, Entgeltersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Übergangsgeld, 
Krankengeld, Berufsausbildungsbeihilfe,

• Renten aus der gesetzlichen Sozialversicherung (z. B. Altersrente oder Knappschaftsausgleichs-
leistungen, Unfall- bzw. Verletztenrenten), ausländische Renten, Betriebsrenten oder Pensionen,

• Unterhaltszahlungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz,
• Zinsen, Kapitalerträge,
• Wohngeld, Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und
• sonstige laufende oder einmalige Einnahmen (z. B. Elterngeld, Pflegegeld für erzieherischen 

Einsatz nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch).
Bitte geben Sie auch Einkünfte aus sozialversicherungsfreien Nebenbeschäftigungen an. Als 
Einkommen gelten auch Aufwandsentschädigungen bei einer ehrenamtlichen oder gemeinnüt-
zigen Tätigkeit. Zu den sonstigen laufenden oder einmaligen Einnahmen zählen u. a. die Leib-
rente für eine verkaufte Immobilie und die Steuerrückerstattung. Auch Schadensersatzleistungen 
müssen Sie angeben.
Änderungen in den Einkommensverhältnissen in Ihrer Bedarfsgemeinschaft haben Einfluss auf 
die Höhe des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes und sind immer unverzüglich mitzuteilen.
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Verpflichtungs
erklärung

Eine Person kann sich gegenüber der Ausländerbehörde oder Auslandsvertretung verpflichten, 
Ihnen bei Hilfebedürftigkeit finanziell Unterstützung zu leisten. Dies nennt man Verpflichtungs-
erklärung. Um den weiteren Anspruch prüfen zu können, müssen Sie die Verpflichtungserklärung 
vorlegen.

Kranken und 
Pflegeversicherung;
Krankenkassenwahl

Das Jobcenter ist verpflichtet, eine Kranken- und Pflegeversicherung für Sie und die Mitglieder 
Ihrer Bedarfsgemeinschaft sicherzustellen. Hierfür ist es erforderlich, dass das Jobcenter weiß, 
ob und in welcher Form (gesetzlich oder privat) Sie und die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft 
zuletzt krankenversichert waren.
Grundsätzlich haben Sie ein Kassenwahlrecht in dem Umfang, wie es den versicherungspflichti-
gen Beschäftigten zusteht. Waren Sie zuletzt gesetzlich pflichtversichert und ändert sich der Ver-
sicherungsgrund (z. B. Arbeitslosengeld II im Anschluss an eine versicherungspflichtige Beschäf-
tigung) oder ändert sich die Leistungsart (z. B. Bezug von Arbeitslosengeld II im Anschluss an 
den Bezug von Arbeitslosengeld) haben Sie bei aufeinanderfolgenden Mitgliedschaften, die sich 
nahtlos oder innerhalb eines Monats aneinander anschließen, ein neues Kassenwahlrecht. Sie 
können dann zwischen den verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen wählen. Dabei ist das 
Krankenkassenwahlrecht spätestens zwei Wochen nach Eintritt der Versicherungspflicht gegen-
über der von Ihnen gewählten Krankenkasse auszuüben. 
Machen Sie daher bitte die entsprechenden Angaben und legen Sie eine Mitgliedsbescheinigung 
oder einen anderweitigen Nachweis der gewählten Krankenkasse vor. Sofern Sie bei Ihrer bishe-
rigen gesetzlichen Krankenkasse verbleiben möchten, ist diese als bisherige Krankenkasse an-
zugeben. In diesem Fall kann ersatzweise die letzte und gültige elektronische Gesundheitskarte 
bzw. eine Kopie davon vorgelegt werden. Von der elektronischen Gesundheitskarte wird keine 
Kopie zur Akte genommen.
Waren Sie bisher familienversichert, können Sie zu Beginn des Bezugs von Arbeitslosengeld II 
eigenständig eine gesetzliche Krankenkasse wählen. Sofern Sie dieses Wahlrecht ausüben 
wollen, legen Sie bitte innerhalb von zwei Wochen, am besten zeitgleich mit Ihrem Antrag auf 
Arbeitslosengeld II, eine Mitgliedsbescheinigung oder einen anderweitigen Nachweis der ge-
wählten Krankenkasse vor. Sollten Sie keine neue Krankenkasse wählen, werden Sie bei  Ihrer 
bisherigen Krankenkasse pflichtversichert. In diesem Fall kann ersatzweise die letzte elekt-
ronische Gesundheitskarte bzw. eine Kopie davon vorgelegt werden. Von der elektronischen 
 Gesundheitskarte wird keine Kopie zur Akte genommen.

Ansprüche gegenüber 
Sozialleistungsträgern/ 
Familienkassen

Anzugeben sind neben allen Rentenarten und Ausgleichszahlungen usw., auch Arbeitslosen-
geld, Krankengeld, Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Kinder-
geld, Kinderzuschlag, Wohngeld, Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, Eltern-
geld, Pflegegeld sowie Insolvenzgeld.

Ansprüche gegenüber 
Dritten

Ansprüche gegenüber Dritten können z. B. sein:
• vertragliche Zahlungsansprüche,
• Schadensersatzansprüche,
• Ansprüche gegen Arbeitgeber (ausstehende Gehaltszahlungen),
• Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung,
• Ansprüche aus Erbschaften,
• Rückforderungsansprüche aus Schenkungen,
• Ansprüche aus einem Übergabe- oder Altenteilsvertrag,
• Ansprüche aus einer betrieblichen Altersversorgung oder
• nicht erfüllte, vertraglich gesicherte Leibrentenzahlungen.

Zuletzt privat, freiwillig 
gesetzlich oder nicht 
versichert

Waren Sie oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft zuletzt vor Bezug von Arbeitslosengeld II 
privat, freiwillig gesetzlich versichert oder gar nicht versichert, füllen Sie bitte die Anlage SV aus.
Die Anlage SV ist auch dann auszufüllen, wenn Sie:
• Arbeitslosengeld II lediglich darlehensweise beziehen oder 
• das 15. Lebensjahr vollendet haben, jedoch nicht erwerbsfähig sind und somit Sozialgeld be-

anspruchen oder 
• allein aufgrund Ihrer Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge hilfebedürftig werden 

 würden.

Daneben sind Zeiten mit Bezug einer Entgeltersatzleistung, wie z. B. Mutterschafts-, Kranken-, 
Verletzten-, Versorgungskranken-, Übergangsgeld oder Rente wegen voller Erwerbsminderung 
von Bedeutung. Bitte tragen Sie auch die Zeiten der Erziehung eines Kindes unter drei Jahren 
ein.
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eServicesAuf der Internetseite www.jobcenter.digital finden Sie vielfältige Informationen zu  finanziellen 
Leistungen wie Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, aber auch zu den Themen Arbeitsuche, 
 Familie, Gesundheit sowie Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus können Sie Ihre  wichtigsten 
Anliegen online erledigen, zum Beispiel Formulare online ausfüllen und sicher verschicken 
oder Änderungen einfach online mitteilen. Um das Online-Angebot auf www.jobcenter.digital zu 
 nutzen, müssen Sie sich nur anmelden. Das passwortgeschützte Benutzerkonto können Sie in 
Ihrem Jobcenter aktivieren lassen. Die Sachbearbeiterin bzw. der Sachbearbeiter kann Sie  direkt 
vor Ort für die eServices freischalten oder Sie erhalten Ihre Zugangsdaten per Post.

Temporäre 
 Bedarfs gemeinschaft 

Die temporäre (zeitweise) Bedarfsgemeinschaft ist eine besondere Form der Bedarfsgemein-
schaft. Von einer temporären Bedarfsgemeinschaft spricht man, wenn:
• die Eltern eines minderjährigen Kindes nicht nur vorübergehend getrennt leben und
• das minderjährige Kind sich regelmäßig wechselseitig in beiden elterlichen Haushalten 

 aufhält.
Der Aufenthalt der Kinder ist unabhängig vom Sorge- und Umgangsrecht der Eltern anhand 
der tatsächlichen Verhältnisse zu beurteilen. Besuche bei einem Elternteil, die kürzer als zwölf 
 Stunden sind, begründen keine temporäre Bedarfsgemeinschaft. 
Das Bestehen einer temporären Bedarfsgemeinschaft hat Auswirkungen auf den Leistungsan-
spruch des minderjährigen Kindes.

Sonstige WohnkostenUnter sonstigen Wohnkosten sind die Kosten zu verstehen, die nicht im Mietvertrag aufgeführt 
sind. Grundsätzlich nicht berücksichtigungsfähig sind Stellplatzkosten, Stromkosten, Kabelge-
bühren, Garagenmiete und Telefonkosten.

BIC und IBAN finden Sie in der Regel auf Ihrem Kontoauszug. Auch im Online-Banking, etwa 
unter „Meine Daten” oder „Kontodetails”, je nachdem, wie dieser Bereich bei Ihrer Bank oder 
Sparkasse heißt, können Sie BIC und IBAN finden. Zudem stehen diese Angaben auch auf den 
Kunden- bzw. EC-Karten der meisten Banken und Sparkassen.
Die Angabe des BIC ist nur noch dann erforderlich, wenn Sie ein Konto außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums angeben.
Beim gleichzeitigen Bezug von Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II ist es technisch nicht 
möglich, diese Leistungen auf zwei verschiedene Konten zu erhalten.
Bitte beachten Sie, dass bei Überweisungen auf ein Kreditkartensammelkonto die Angabe der 
Kreditkartennummer im Verwendungszweck technisch nicht möglich ist und es gegebenenfalls 
zu Zahlungsrückläufen kommen kann. Es wird daher dringend empfohlen, für die Leistungszah-
lungen ein Girokonto zu nutzen.

Nach dem Zahlungskontengesetz hat jede Verbraucherin bzw. jeder Verbraucher mit regelmäßigem Aufenthalt in der 
Europäischen Union einen Anspruch auf ein sogenanntes Basiskonto. Bitte informieren Sie sich bei einer Bank oder 
Sparkasse. Sie können die Leistungen auch durch eine „Zahlungsanweisung zur Verrechnung” (Postscheck) erhalten. 
Das bedeutet, Sie können sich Ihre Leistungen bei jeder Auszahlungsstelle der Deutschen Post oder der Deutschen 
Postbank bar auszahlen lassen. Dadurch entstehen Ihnen jedoch pauschal Kosten von 2,85 Euro, die Ihnen direkt von 
der zustehenden Leistung abgezogen werden. Zudem werden von der Auszahlungsstelle bei einer Barauszahlung 
zusätzliche Gebühren erhoben, deren Höhe sich nach dem Auszahlungsbetrag richtet.

Was ist, wenn ich kein Konto 
habe?

BIC/IBAN

EinehauptberuflicheSelbständigkeitliegtvor,wenneineTätigkeitinderLand-undForstwirtschaft,ineinemGewerbe
betriebodereinersonstigenfreiberuflichenArbeitmitGewinnerzielungsabsichtinpersönlicherUnabhängigkeitund
auf eigene Rechnung und Gefahr ausgeübt wird, die von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung (Einkommen) und dem 
zeitlichenUmfang(AnzahlStunden/Woche)herdenMittelpunktderErwerbstätigkeitdarstelltundmöglicheweitere
Tätigkeitenzusammendeutlichübersteigt.DieHauptberuflichkeitwirdgesetzlichvermutet,wennimZusammenhang
mitderselbständigenTätigkeitmindestenseineArbeitnehmerinbzw.einArbeitnehmermehralsgeringfügigbeschäf
tigt wird. Diese Vermutung kann bei Vorlage entsprechender Nachweise widerlegt werden. Wenn Sie sich bei der 
Beurteilung dieser Frage unsicher sind, wenden Sie sich bitte an die Krankenkasse.

Wann liegt eine hauptberufliche 
selbständige Tätigkeit vor?

Sie haben dann grundsätzlich einen Anspruch auf einen Zuschuss zu Ihren Beiträgen. 
NäheressieheunterNummer52„ZuschusszudenKranken-undPflegeversicherungsbeiträgen“.
Selbst wenn Sie oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft sich bisher nicht versichert haben, 
tritt bei Bezug von Arbeitslosengeld II in der Regel eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung ein.
Unter bestimmten Voraussetzungen jedoch (z. B. bei hauptberuflicher selbständiger Tätigkeit) 
tritt keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ein. In diesen 
Fällen wären Sie zum Abschluss einer anderweitigen Absicherung (private oder freiwillig gesetz-
liche Kranken- und Pflegeversicherung) verpflichtet. Bei weiteren Fragen hierzu wenden Sie sich 
bitte an eine Krankenkasse.
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Eintritt einer SperrzeitDiese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie vor der Antragstellung Arbeitslosengeld nach 
dem SGB III bezogen haben und dieser Anspruch wegen des Eintritts einer Sperrzeit ruht oder 
 vorzeitig erloschen ist.

Einmalige EinnahmenAls einmalige Einnahmen sind z. B. Steuerrückerstattungen, Betriebskostenerstattungen, 
Ertrags gutschriften, Glücksspielgewinne und Gratifikationen anzugeben, sofern diese im 
 Bedarfszeitraum (d. h. ab dem Monat der Antragstellung) zufließen. Das heißt, dass es zum 
 Beispiel bei Steuerrückerstattungen auf den tatsächlichen Zahlungseingang ankommt und nicht 
auf den der Besteuerung zugrundeliegenden Zeitraum.

Unregelmäßige 
 Einnahmen

Ein Beispiel für unregelmäßige Einnahmen sind unregelmäßige Verkäufe von Kunstwerken 
durch Künstlerinnen und Künstler.

KindergeldSofern ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft Kindergeld erhält, ist dieses anzugeben. Kinder-
geld wird in der Regel dem Kind in der tatsächlich gezahlten Höhe als Einkommen zugeordnet. 
In Ausnahmen kann es beim Kindergeldberechtigten anzurechnen sein.
Die Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern des Kindes sind grundsätzlich kindergeldberechtigt. 
Lebt das Kind bei den Großeltern, können diese kindergeldberechtigt sein. Das Kind selbst ist 
aber nicht anspruchsberechtigt.

Kindergeld für ein minderjähriges Kind, das im Wechsel bei beiden getrennt lebenden bzw. geschiedenen Elternteilen 
lebt, ist nur in der Bedarfsgemeinschaft als Einkommen zu berücksichtigen, in der auch die kindergeldberechtigte 
Person lebt. In der Regel ist dies nicht die Bedarfsgemeinschaft mit dem zeitweisen (kürzeren) Aufenthalt, so dass dort 
eine Anrechnung von Kindergeld nicht erfolgt.

Wie wird das Kindergeld 
berücksichtigt, wenn mein Kind 
nur zeitweise bei mir lebt?

FerienjobEinnahmen aus sogenannten „Ferienjobs” werden unter folgenden Voraussetzungen nicht an-
gerechnet:
• Die Schülerin oder der Schüler ist jünger als 25 Jahre.
• Die Schülerin oder der Schüler besucht eine allgemein- oder berufsbildende Schule und 

 erhält keine Ausbildungsvergütung.
• Die Tätigkeiten werden in den Schulferien, d. h. zwischen zwei Schulabschnitten, ausgeübt.
• Die Einnahmen sind nicht höher als 2.400 Euro brutto im Kalenderjahr.

Aufwands
entschädigungen

Aufwandsentschädigungen sind Zahlungen (Geld-/Sachleistungen), die Sie bei Ausübung einer 
nebenberuflichen, ehrenamtlichen oder gemeinnützigen Tätigkeit zum Ausgleich Ihrer Bemü-
hungen und den im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit anfallenden Aufwendungen 
erhalten. Sie werden in der Regel auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vorschriften aus öffent-
lichen Kassen gezahlt. Typisch sind beispielsweise Tätigkeiten als Übungsleiterin bzw. Übungs-
leiter – etwa in einem Verein – oder als ehrenamtliche Bürgermeisterin bzw. ehrenamtlicher Bür-
germeister.
Die Aufwandsentschädigungen sind auch anzugeben, wenn sie steuerfrei sind (§ 3 Nr. 12, 26, 
26a oder 26b Einkommensteuergesetz).
Aufwendungen, die im Rahmen der Ausübung einer nebenberuflichen, ehrenamtlichen oder 
 gemeinnützigen Tätigkeit anfallen, können Sie in der Regel stichwortartig auflisten. Bitte legen 
Sie Nachweise über die Aufwendungen vor. Soweit aus den Nachweisen Auftraggeber erkennbar 
sind, kann diese Information unkenntlich gemacht werden.

Nachweis über 
 besonderen Bedarf

Beruht der unabweisbare besondere Bedarf auf einer Erkrankung, so genügt ein entsprechendes 
Attest, in dem eine Ärztin bzw. ein Arzt den besonderen Bedarf unter Angabe der Erkrankung 
bestätigt.
Sollten Sie Bedenken haben, Ihre Erkrankung gegenüber der Sachbearbeiterin bzw. dem Sach-
bearbeiter anzugeben, können Sie dieser/diesem die Unterlagen in einem verschlossenen 
 Umschlag übergeben. Dieser wird dann dem Ärztlichen Dienst des Jobcenters übermittelt, der 
eine Stellungnahme zum Mehrbedarf abgibt, ohne dabei die konkrete Krankheit zu nennen.

SchuldzinsenSie können die anfallenden Schuldzinsen z. B. durch Vorlage eines Jahreskontoauszugs oder 
eines Zins- und Tilgungsplanes nachweisen. Nicht erforderliche Angaben können unkenntlich 
gemacht werden.
Tilgungsleistungen können in der Regel nicht übernommen werden, da die Zahlung des Arbeits-
losengeldes II nicht der Vermögensbildung dienen darf. Sollte Ihnen durch die Nichtzahlung von 
Tilgungsraten der Verlust des selbstgenutzten Wohneigentums drohen, setzen Sie sich bitte mit 
Ihrem zuständigen Jobcenter in Verbindung.
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Verkehrswert von 
Grundstücken

Angaben zum Verkehrswert von Grundstücken oder Eigentumswohnungen sind erforderlich, 
 damit das Jobcenter gegebenenfalls die Frage einer Verwertung der Immobilie durch Verkauf, 
Beleihung oder Vermietung prüfen kann. Als Nachweis für den Verkehrswert von Immobilien 
gelten Kaufverträge oder Verkehrswertgutachten (jeweils in Kopie), die nicht älter als drei Jahre 
sind. Liegen entsprechende Unterlagen nicht vor, werden vom Jobcenter bei unbebauten Grund-
stücksflächen die Werte aus den Bodenrichtwerttabellen und bei bebauten Grundstücken die 
Angaben aus den Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse bei den Kataster- und Ver-
messungsämtern für die Berechnungen zu Grunde gelegt.

Häusliche Gemein
schaft mit der Person, 
die den Unfall/Schaden 
verursacht hat

Sollte ein Familienangehöriger Sie geschädigt haben, wird dieser nicht zum Schadensersatz 
durch das Jobcenter verpflichtet, wenn:
• keine vorsätzliche Schädigung vorlag und
• eine häusliche Gemeinschaft bestand.

Werbungskosten/ 
Absetzungen

Im Zusammenhang mit einem Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit entstehen oft 
Ausgaben (Werbungskosten). Notwendige Ausgaben werden einkommensmindernd berücksich-
tigt. So werden beispielsweise die Ausgaben für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
in der Regel mit 0,20 Euro je Entfernungskilometer vom Einkommen abgesetzt.
Weitere Ausgaben, die als Werbungskosten abgesetzt werden, sind insbesondere:
• Ausgaben im Zusammenhang mit Ihrem Arbeitsverhältnis (z. B. Fahrtkosten, Arbeitsmittel, 

Verpflegung),
• Unterhaltszahlungen,
• Elterneinkommen, das bei der Ausbildungsförderung (z. B. Berufsausbildungsbeihilfe, Aus-

bildungsgeld und Leistungen nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAföG)) eines 
Kindes berücksichtigt wird,

• Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen (z. B. Kfz-Haftpflicht-
versicherung),

• private Versicherung minderjähriger Kinder. Für angemessene private Versicherungen 
für minderjährige Kinder werden vom Einkommen des minderjährigen Kindes monatlich 
 pauschal 30,00 Euro abgesetzt.

UnterhaltstitelVon dem Teil des Unterhaltstitels, aus dem sich die Höhe der Unterhaltsverpflichtung ergibt, wird 
eine Kopie zur Akte genommen.

KontoauszügeDie Vorlage von Kontoauszügen ist grundsätzlich bei jeder Antragstellung notwendig. In der Re-
gel kann die Vorlage der Kontoauszüge der letzten drei Monate von jedem Konto, das von Mit-
gliedern der Bedarfsgemeinschaft geführt wird, zur Einsichtnahme verlangt werden.
Bei der Vorlage der Kontoauszüge sind Schwärzungen von besonderen Arten personenbezo-
gener Daten grundsätzlich zulässig. Hierzu gehören beispielsweise Angaben über politische 
Meinungen, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Ge-
sundheit oder Sexualleben. Die Möglichkeit der Schwärzung besteht jedoch nur bei Ausgaben-
buchungen, nicht bei Einnahmen. Geschwärzt werden dürfen nur bestimmte Passagen des 
Empfängers und Buchungstextes bei Ausgabenbuchungen. Dabei muss der zu Grunde liegende 
Geschäftsvorgang für die Prüfung durch das Jobcenter plausibel bleiben. So wäre beispiels-
weise bei der Überweisung von Mitgliedsbeiträgen für politische Parteien eine Schwärzung des 
Namens einer Partei in einem Kontoauszug dann möglich, wenn als Verwendungszweck „Mit-
gliedsbeitrag“ noch erkennbar bleibt. 
Die von Ihnen vorgelegten Kontoauszüge dürfen in Kopie in den Akten des Jobcenters aufbe-
wahrt/gespeichert werden, wenn den Kontoauszügen Tatsachen zu entnehmen sind, die sich 
unmittelbar auf die Anspruchsvoraussetzungen der von Ihnen beantragten Leistungen nach dem 
SGB II auswirken. Über die Aufbewahrung/Speicherung Ihrer Kontoauszüge entscheidet jeweils 
im Einzelfall das zuständige Jobcenter. Ist eine Aufbewahrung/Speicherung nicht erforderlich, 
erhalten Sie Ihre Kontoauszüge oder Kopien davon zurück oder Kopien werden datenschutz-
konform vernichtet.

KindergeldbescheidSie erhalten von der Familienkasse einen Kindergeldbescheid, mit dem der Anspruch auf Kinder-
geld mitgeteilt wird.
Sofern Sie Ihr Kindergeld von der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit beziehen, können 
Sie aus Ihrem Kontoauszug die Höhe des überwiesenen Betrages und Ihre Kindergeldnummer 
sowie in der Regel den Zeitraum, für den der Betrag bestimmt ist, ersehen.
Ist eine Familienkasse des öffentlichen Dienstes für die Auszahlung des Kindergeldes zuständig, 
können Sie die Höhe des Kindergeldes und den betreffenden Zeitraum aus der Bezügebeschei-
nigung ersehen, sofern das Kindergeld zusammen mit dem Lohn bzw. Gehalt ausgezahlt wird.
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Nachweis der Vater
schaft bei nicht
ehelichen Kindern

Die Vaterschaft zu einem nichtehelichen Kind wird durch die Vaterschaftsanerkennungsurkun-
de und Zustimmungserklärung der Mutter oder einen Beschluss des Familiengerichts nach-
gewiesen. Ein Vaterschaftsgutachten ist nicht vorzulegen.

Zuschuss zu den 
KrankenundPflegver
sicherungsbeiträgen

Sofern Sie oder ein Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft zum Zeitpunkt der Antragstellung auf 
Arbeitslosengeld II bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind, wird 
auf Antrag ein Zuschuss zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung gewährt. 
Darüber hinaus können Personen einer Bedarfsgemeinschaft, die nicht erwerbsfähig sind – also 
Sozialgeld beziehen – oder Arbeitslosengeld II nur darlehensweise beziehen, einen Zuschuss 
zu den Versicherungsbeiträgen beantragen, wenn sie versicherungspflichtig gesetzlich, freiwillig 
gesetzlich oder privat kranken- und pflegeversichert sind. 
Die Höhe der Beiträge müssen Sie nachweisen. Aus dem Nachweis der privaten Krankenver-
sicherungsbeiträge muss neben deren Höhe hervorgehen, ob diese den Beiträgen Ihres indivi-
duellen Basistarifs entsprechen. Falls Sie nicht im Basistarif versichert sind, sind die Beiträge 
dieses Tarifs zusätzlich nachzuweisen. Der Zuschuss wird grundsätzlich direkt an die jeweilige 
Krankenkasse überwiesen. Geben Sie deshalb bitte die Bankverbindung Ihrer Krankenkasse an.
Sofern Sie allein durch die Zahlung Ihrer Beiträge zur gesetzlichen oder privaten Kranken- und 
Pflegeversicherung hilfebedürftig werden, erhalten Sie vom Jobcenter einen Zuschuss zu diesen 
Versicherungsbeträgen in der Höhe, die notwendig ist, um die Hilfebedürftigkeit zu vermeiden. 
Bei gesetzlicher Versicherung wird der Zuschuss an Sie selbst ausgezahlt, bei privater Versiche-
rung an die private Krankenversicherung.

Nachweis eines 
Schadensersatzan
spruchs

Mit der Vorlage sachdienlicher Unterlagen will sich das Jobcenter ein Bild über den Sachstand 
verschaffen. Da ein Urteil, ein Vergleich oder ein Anerkenntnis im Regelfall den Rechtsstreit zum 
Schadensersatz beenden, genügt in diesem Fall die Beifügung einer entsprechenden Unterlage 
in Kopie.

SchriftverkehrBei der Vorlage des Schriftverkehrs sind vorherige Schwärzungen zulässig. Kopien werden nur 
zur Akte genommen, soweit sie inhaltlich zur Verfolgung der übergegangenen Unterhaltsan-
sprüche erforderlich sind.

Sonstiges EinkommenSonstiges Einkommen sind z. B. Renten, Arbeitslosengeld nach dem SGB III, Elterngeld oder 
Krankengeld.

Ärztliche GutachtenFügen Sie bitte eine Erklärung über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht bei. Bitte 
legen Sie vorhandene ärztliche Gutachten, die den Unfall bzw. das Schadensereignis betreffen, 
in Kopie vor.
Sollten Sie Bedenken haben, diese Informationen gegenüber der Sachbearbeiterin bzw. dem 
Sachbearbeiter zu offenbaren, können Sie diese Unterlagen in einem verschlossenen Umschlag 
übergeben. Die Einsichtnahme in ärztliche Gutachten ist ausschließlich hierzu berechtigten 
 Personen erlaubt.

Vorlage eines Urteils, 
eines gerichtlichen 
Vergleichs, eines 
Beschlusses oder einer 
außergerichtlichen 
Unterhaltsvereinbarung

Im Rahmen der Prüfung von Unterhaltsansprüchen müssen Sie einen vorhandenen Unterhalts-
titel (z. B. Unterhaltsbeschluss, einstweilige Anordnung in Unterhaltssachen), Vergleich oder 
schriftliche Vereinbarungen, aus denen der Unterhaltsanspruch hervorgeht, vorlegen. Solche 
Unterlagen werden grundsätzlich bei der ersten Antragstellung nicht zur Akte genommen. Ihr 
Jobcenter vermerkt lediglich, dass die Nachweise vorgelegen haben. Nur wenn nach einer ein-
gehenden Prüfung feststeht, dass der Unterhaltsanspruch auf das Jobcenter übergegangen ist, 
werden von den zur Verfolgung der Ansprüche notwendigen Unterlagen Kopien gefertigt und 
zur Akte genommen. Im Falle der Vorlage eines Scheidungsurteils oder Scheidungsbeschlus-
ses beschränkt sich dies auf den Unterhaltstitel. Sobald die Kopien nicht mehr benötigt werden 
( Anspruch wurde erfüllt oder ist verjährt), werden sie datenschutzkonform vernichtet bzw. sind in 
der elektronischen Akte nicht mehr einsehbar. Im Einzelfall kann auch die Vorlage des Originals 
notwendig werden (z. B. im Falle einer Titelumschreibung nach § 727 Zivilprozessordnung).

Vertreter/inVertreterin bzw. Vertreter im Unterhaltsverfahren kann eine Rechtsanwältin bzw. ein Rechts-
anwalt, ein Rechtsbeistand, eine Betreuerin bzw. ein Betreuer oder das Jugendamt sein.

Gleiches gilt für den Fall einer späteren Eheschließung zwischen Schädigerin/Schädiger und 
 Geschädigter/Geschädigtem.

Hilfreiche Tipps zumAusfüllen derAntragsunterlagenSGB II findenSie
übrigens auch in Videos unter: www.arbeitsagentur.de/erklaervideosalg2
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Hinweise für Selbständige
Hinweise der Bundesagentur für Arbeit zur vorläufigen und abschließenden 
Erklärung zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb oder 
Land- und Forstwirtschaft im Bewilligungszeitraum (Anlage EKS)

1. Allgemeine Ausführungen

Auch als selbständig erwerbstätige Person können Sie und ggf. weitere Personen in Ihrem Haus-
halt Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) haben. Das 
hängt davon ab, ob Sie und die weiteren Personen in Ihrem Haushalt die Anspruchsvorausset-
zungen erfüllen, also insbesondere den Lebensunterhalt – auch unter Berücksichtigung des Ein-
kommens, das Sie aus der selbständigen Erwerbstätigkeit erzielen – nicht sicherstellen können. 
Damit Ihr Jobcenter dies beurteilen kann, müssen Sie zunächst die Anlage EKS mit den von 
Ihnen erwarteten Ein- und Ausgaben ausfüllen und bei Ihrem Jobcenter abgeben. Auf dieser 
Grundlage wird über Ihren Antrag entschieden und Ihnen werden ggf. vorläufig Leistungen 
 bewilligt. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes müssen Sie die tatsächlichen Einnahmen und 
Ausgaben angeben, damit die vorläufige Bewilligung überprüft und ggf. korrigiert werden kann. 
Auch hierfür verwenden Sie die Anlage EKS. 
Ist Ihr tatsächliches Einkommen (Gewinn) im Bewilligungszeitraum rückblickend höher gewe-
sen, als Sie bei der Antragsstellung geschätzt haben, müssen Sie und die weiteren Personen 
Ihrer Bedarfsgemeinschaft, die Leistungen nach dem SGB II erhalten haben, die zu viel erhal-
tenen Leistungen nach Erhalt der abschließenden Entscheidung über den Leistungsanspruch 
 erstatten. 
Hatten Sie geringere Einnahmen als erwartet, werden Ihnen und den weiteren Personen in Ihrer 
Bedarfsgemeinschaft die zusätzlich zustehenden Leistungen im Rahmen der abschließenden 
Entscheidung bewilligt und nachgezahlt.

2. Die Einkommensermittlung bei selbständig Erwerbstätigen
BetriebseinnahmenAusgangspunkt für die Berechnung des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit sind die 

Betriebseinnahmen.
Betriebseinnahmen sind alle aus selbständiger Erwerbstätigkeit erzielten Einnahmen, die im Be-
willigungszeitraum tatsächlich zufließen. Steuerrechtliche Regelungen finden keine Anwendung.

BetriebsausgabenAnders als bei der steuerrechtlichen Gewinnermittlung können keine Abschreibungen oder sons-
tigen pauschalen Abzüge als Betriebsausgabe berücksichtigt werden, da hier keine tatsächlichen 
Ausgaben zugrunde liegen.

Einkommensermittlung bei 
Selbständigen

Bei der Berechnung des Einkommens aus selbständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb und Land- 
und Forstwirtschaft (selbständige Erwerbstätigkeit) kommt es nicht auf den nach steuerrecht-
lichen Vorschriften ermittelten Gewinn im Kalenderjahr an; vielmehr erfolgt die Einkommens-
ermittlung grundsätzlich für den Bewilligungszeitraum. Der Bewilligungszeitraum beträgt in der 
Regel volle 6 Monate.
Das monatlich zu berücksichtigende „Bruttoeinkommen” ermittelt sich demnach grundsätzlich 
aus den im Bewilligungszeitraum erzielten Einnahmen abzüglich der notwendigen Ausgaben, die 
den Lebensumständen während des Bezuges von Arbeitslosengeld II entsprechen, geteilt durch 
die Anzahl der Monate im Bewilligungszeitraum.
Das eigentliche Einkommen, das später bei der Höhe Ihrer Leistungen nach dem SGB II 
 berücksichtigt wird, wird in zwei Schritten ermittelt: Zuerst wird der betriebliche Gewinn aus der 
selbständigen Tätigkeit ermittelt (Bruttoeinkommen), der dann im Weiteren um Ihre Absetzungen 
bereinigt wird.

Ich betreibe einen Saisonbetrieb. 
Was muss ich beachten?

Betriebe oder Tätigkeiten, auf Grund deren Eigenart über das Kalenderjahr hinweg stark schwankende Einnahmen 
erzielt werden (Saisonbetriebe), erfordern eine jahresbezogene Betrachtung der Betriebsergebnisse. Denn zeitweise 
wird so viel Gewinn erwirtschaftet, dass der Lebensunterhalt weit über den Bedarf hinaus gedeckt ist, teilweise können 
Gewinne aber auch bis auf null zurückgehen, so dass Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II besteht. Typische Saison-
betriebe sind beispielsweise die Strandkorbvermietung, Eisdielen, Skilifte, Kioske an Sommer- oder Winterausflugs-
zielen. Aber auch nicht saisonabhängige Tätigkeiten können betroffen sein, z. B. Tätigkeiten im künstlerischen  Bereich. 
In diesem Fall haben Sie Angaben zu Ihren Einnahmen und Ausgaben für einen Zeitraum von 12 Monaten zu machen. 
Das Jobcenter wird das Einkommen nach den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigen.
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Absetzungen sind keine 
Betriebsausgaben

Folgende Ausgaben (Absetzungen) werden später bei der Bereinigung Ihres Gewinnes aus 
 selbständiger Erwerbstätigkeit berücksichtigt (§ 11b SGB II):
• Steuern auf das Einkommen
• Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich Beiträgen zur freiwilligen 

 Arbeitslosenversicherung nach § 28a Abs. 1 Nr. 2 Drittes Buch Sozialgesetzbuch
• private Versicherungen, die nach Grund und Höhe angemessen sind
• Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung als gesetzlich vorgeschriebene Versicherung für ein 

 privates Kraftfahrzeug
• gesetzlich vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung
• gegebenenfalls Beiträge zur Krankheits- und Altersvorsorge
• Beiträge zur Riester-Rente
• Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
• Verpflegung bei längerer vorübergehender Abwesenheit vom Wohnort
Soweit Sie derartige Ausgaben hatten oder haben werden, tragen Sie diese bitte unter Abschnitt C 
der Anlage EKS ein.

Angemessenheit und 
Verhältnismäßigkeit von 
Ausgaben

Grundsätzlich gilt, dass Ausgaben nicht berücksichtigt werden, soweit sie ganz oder teilweise 
vermeidbar sind oder offensichtlich nicht den Lebensumständen während des Bezuges von Leis-
tungen nach dem SGB II entsprechen, die Ausgaben also wirtschaftlich nicht angemessen sind. 
Nach den Vorschriften des SGB II sind Sie ganz allgemein verpflichtet, Ihre Hilfebedürftigkeit 
zu vermindern. Dazu haben Sie bei Ihrer selbständigen Erwerbstätigkeit insbesondere auch die 
Möglichkeiten der Kostenvermeidung und -optimierung zu nutzen. Überteuerte oder Luxus artikel 
können nicht ungeprüft als Ausgabe berücksichtigt werden.

Beispiel: 
Eine selbständig erwerbstätige Person benötigt einen PC lediglich für das Schreiben einfacher Angebote und 
Rechnungen. Ein Computer der Spitzenklasse ist hierfür nicht erforderlich, ein einfaches Modell zu einem 
 günstigen Preis ist ausreichend.

Berücksichtigung von 
nachgewiesenen 
 Einnahmen und Ausgaben

Ihr Jobcenter ist berechtigt, bei der abschließenden Berechnung des Einkommens aus selbstän-
diger Tätigkeit Ihre Betriebseinnahmen angemessen höher zu schätzen, wenn anzunehmen ist, 
dass die nachgewiesene Höhe offensichtlich nicht den tatsächlichen Einnahmen entspricht. Es 
ist außerdem berechtigt, Betriebsausgaben bei der Berechnung nicht zu berücksichtigen, soweit 
das Verhältnis der Ausgaben zu den jeweiligen Erträgen in einem auffälligen Missverhältnis steht.
Das kann der Fall sein, wenn Einnahmen nicht erzielt oder offensichtlich nicht angegeben  werden 
oder zu hohe Ausgaben entstehen, weil Sie Teile Ihres Warenbestandes für sich selbst oder die 
Personen, die mit Ihnen in einem Haushalt zusammenleben, entnommen haben. Damit werden 
die Betriebseinnahmen und -ausgaben auf das zu vermutende realistische Maß erhöht oder 
 reduziert.

Beispiel: 
Ein Kioskbetreiber erzielt monatlich aus dem Verkauf von Zigaretten Einnahmen von durchschnittlich 4.000 Euro; 
er verzeichnet aber regelmäßig einen Wareneingang an Zigaretten, der weit über seinen Umsätzen liegt. Dies 
deutet darauf hin, dass ein großer Teil seines Warenbestandes an Zigaretten für den Eigenverbrauch angelegt 
ist.

Was ist bei höheren Investitionen 
zu beachten?

Ungeplante Betriebsausgaben, die nicht regelmäßig im laufenden Geschäftsbetrieb anfallen (z. B. Anschaffung 
 höherwertiger Wirtschaftsgüter), werden nur anerkannt, wenn sie notwendig, unvermeidbar und angemessen 
sind. Zur Vermeidung von Nachteilen sollten Sie solche unerwarteten Betriebsausgaben vorab anzeigen – auch wenn 
der Bewilligungszeitraum schon begonnen hat. Ihr Jobcenter prüft dann, ob die geplante Ausgabe anerkannt werden 
kann, und ob auf Grund dieser Ausgabe die Einkommensberücksichtigung für die Zukunft anzupassen ist.

Wie kann ich das voraussichtliche 
Einkommen plausibel machen?

Ihre Angaben über das voraussichtliche Einkommen müssen Sie so weit wie möglich plausibel machen. Das kann wie 
folgt geschehen:
• Vorlage von Nachweisen über die tatsächlichen Einnahmen und tatsächlichen Ausgaben der vorangegangenen 

6 Monate,
• Einnahme-Überschuss-Rechnung für das vorangegangene Kalenderjahr oder
• aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen.

Änderungen während des 
Bewilligungszeitraumes

Änderungen der Betriebseinnahmen oder Betriebsausgaben sollten Sie sofort anzeigen. Ihr 
 Jobcenter prüft dann, ob auf Grund dieser Änderungen die Einkommensberücksichtigung für die 
Zukunft anzupassen ist.
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EinkommensdurchschnittBei Selbständigen ist es häufig so, dass die Betriebseinnahmen und -ausgaben im Laufe des 
Bewilligungszeitraums Schwankungen unterliegen. Bei der Berechnung des Einkommens aus 
selbständiger Tätigkeit werden deshalb die monatlichen Beträge für den gesamten Bewilligungs-
zeitraum – in der Regel 6 Monate – addiert und der daraus ermittelte Gewinn durch die Anzahl 
der betrachteten Monate geteilt. Das Ergebnis ist Ihr „monatliches Bruttoeinkommen”, das im 
ersten Schritt der Berechnung der Leistungen nach dem SGB II berücksichtigt wird, und von dem 
im zweiten Schritt die Absetzbeträge (§ 11b Abs. 1 SGB II) sowie der Freibetrag bei Erwerbstätig-
keit (§ 11b Abs. 3 SGB II) abgezogen werden.
Wenn Sie die selbständige Tätigkeit nicht im ganzen Bewilligungszeitraum ausüben werden 
(z. B. nur in 4 von 6 Monaten), wird auch nach dem eben genannten Prinzip berechnet, der 
Gewinn wird aber nur auf die Monate des Bewilligungszeitraumes aufgeteilt, in denen Sie die 
 selbständige Tätigkeit auch ausüben werden. Das ist der Fall, wenn Sie die Tätigkeit im bereits 
laufenden Bewilligungszeitraum neu aufnehmen oder aber beenden werden.

Vermeidbarkeit der 
  Hilfebedürftigkeit

Nach den Vorschriften des SGB II sind Sie verpflichtet, Hilfebedürftigkeit soweit wie möglich zu 
vermeiden. Das bedeutet unter anderem, dass Sie Leistungen in der Höhe nicht erhalten, in 
der Sie die Hilfebedürftigkeit anderweitig beseitigen können. Ihr Jobcenter wird im Rahmen der 
leistungsrechtlichen Beratung auf Ausgabensenkungen und -verschiebungen (z. B. durch Ver-
einbarung einer Umschuldung oder Reduzierung von Tilgungsraten) hinwirken, wenn diese zur 
Beseitigung vorübergehender Hilfebedürftigkeit geeignet sind. Wenn Sie solchen Maßnahmen 
nicht entsprechen, ist das Jobcenter berechtigt, solche Ausgaben als vermeidbar zu werten und 
entsprechend geringer zu berücksichtigen, da in dieser Höhe Hilfebedürftigkeit vermeidbar wäre.

Beispiel: 
Ein Handelsvertreter oder ein sonstiger im Außendienst agierender Selbständiger plant die Anschaffung eines 
Kraftfahrzeuges, das auch Repräsentationszwecken dienen soll. Wichtiger als Repräsentation ist Mobilität. Zu 
diesem Zwecke gibt es auch preiswerte Marken oder aber auch gebrauchte Fahrzeuge.

3. Ausfüllhinweise zur Anlage EKS
Zu Abschnitt 3 Vorläufige oder abschließende Angaben

Vorläufige oder abschlie-
ßende Angaben

Wenn Sie erstmalig Leistungen beantragen bzw. aktuell keine Leistungen nach dem SGB II 
 beziehen, dann markieren Sie bitte die Auswahl „vorläufig“. Sie brauchen zunächst nur eine 
 Anlage EKS auszufüllen und Ihrem Antrag beizufügen.
Wenn Sie bereits Leistungen erhalten und diese auch nach dem Ende des aktuellen Bewilli-
gungszeitraumes weiterhin beziehen möchten, dann ist die zweifache Einreichung der Anlage 
EKS erforderlich.
Bitte kreuzen Sie in einem Exemplar „vorläufig“ an und machen hierin Angaben zum Bewilli-
gungszeitraum, der den Zeitraum Ihres Weiterbewilligungsantrages umfasst (Prognose). Bitte 
fügen Sie dieses Exemplar Ihrem Weiterbewilligungsantrag bei.
Bitte kreuzen Sie in einem weiteren Exemplar „abschließend“ an und machen hierin die end-
gültigen Angaben für den bereits bewilligten Zeitraum. Dieses Exemplar ist nach dem Ende des 
Bewilligungszeitraumes gemeinsam mit den entsprechenden Nachweisen einzureichen.

BewilligungszeitraumDer Bewilligungszeitraum ist der Zeitraum, für den Leistungen nach dem SGB II bewilligt werden. 
Er beträgt in der Regel volle 6 Monate. Sollte die Antragstellung im Laufe des Monats erfolgen, 
wirkt sie auf den Anfang des Monats zurück.

Beispiel: 
Antragstellung 01.07. = Bewilligungszeitraum 01.07. – 31.12. 
Antragstellung 15.07. = Bewilligungszeitraum 01.07. – 31.12.

Zu Abschnitt 4 Bewilligungszeitraum

Wenn es sich um die Anlage EKS handelt, mit welcher Sie die vorläufigen Betriebseinnahmen 
und -ausgaben mitteilen, geben Sie bei einem Weiterbewilligungsantrag die nächsten 6 Monate 
nach dem aktuell laufenden Bewilligungszeitraum an.
Handelt es sich um die Anlage EKS, die zur abschließenden Mitteilung der Betriebseinnahmen 
und -ausgaben dient, tragen Sie bitte den letzten Bewilligungszeitraum ein.

Was ist, wenn ich meine selbstän-
dige Tätigkeit nur in einem Teil des 
Bewilligungszeitraumes ausübe?

Abweichend vom Bewilligungszeitraum von 6 Monaten (bzw. 12 Monate bei Saisongeschäften) wird das Einkommen 
aus selbständiger Tätigkeit für einen kürzeren Zeitraum berechnet, wenn die selbständige Erwerbstätigkeit nur in 
 einem Teil des Bewilligungszeitraumes ausgeübt wird, z. B. weil Sie die Tätigkeit beenden oder erst im Laufe des 
 Bewilligungszeitraumes aufnehmen werden. In einem solchen Fall machen Sie Ihre Angaben zum Einkommen aus 
selbständiger Tätigkeit für einen entsprechend kürzeren Zeitraum.
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Gewerbeart bzw. TätigkeitSofern Sie einen Gewerbebetrieb haben, tragen Sie bitte die Bezeichnung des Gewerbe betriebes 
laut Gewerbeanmeldung ein.
Sind Sie als Freiberufler tätig, ist die Tätigkeit laut Honorarvertrag (Künstler, Rechtsanwälte usw.) 
einzutragen.
Bei sonstigen Selbständigen tragen Sie bitte die Bezeichnung laut Werkvertrag oder Dienstleis-
tungsvertrag ein. Üben Sie eine Tätigkeit als Influencer aus, tragen Sie bitte Influencer ein.

Beginn und gegebenenfalls 
Ende der Tätigkeit

Tragen Sie das Datum ein, an dem Sie die selbständige Tätigkeit begonnen haben. Wenn diese 
beendet wird, geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem die Tätigkeit endet, z. B. Beginn und Ende laut 
Gewerbeanmeldung, -abmeldung, Honorarvertrag.

Rechtsform des 
 Unternehmens

Nennen Sie bitte die Rechtsform des Unternehmens, z. B. GmbH. Legen Sie bitte die entspre-
chenden Verträge vor, außer bei einer Einzelunternehmung. Sollten mehrere Gesellschafter im 
Unternehmen vorhanden sein, sind die Daten der weiteren Gesellschafter zu schwärzen.

BetriebsstätteDie Betriebsstätte entnehmen Sie bitte der Gewerbeanmeldung/steuerlichen Anmeldung.

Zu Abschnitt 5 Allgemeine Daten zur selbständigen Tätigkeit

Zuschüsse/BeihilfenTragen Sie hier bitte z. B. den Gründungszuschuss, das Einstiegsgeld, Leistungen aus dem 
 Europäischen Sozialfonds (ESF) oder Subventionen/Förderungen für landwirtschaftliche 
 Betriebe ein.

Zu Abschnitt 6 Zuschüsse/Beihilfen

DarlehenDarlehen sind alle Zahlungseingänge, für die eine Rückzahlungsverpflichtung eingegangen 
 wurde, also auch Zahlungen von Verwandten oder Freunden. Bei betrieblichen Darlehen legen 
Sie bitte als Nachweis den entsprechenden Darlehensvertrag vor (persönliche Daten des Dar-
lehensgebers sind zu schwärzen). Bei Darlehen von Verwandten oder Bekannten weisen Sie 
bitte die Höhe, den Zahlungseingang und die Rückzahlungsverpflichtung nach. Dies kann in ein-
fachster Form erfolgen.
Darlehen und die damit getätigten Ausgaben fließen nicht in die Gewinnermittlung ein, wohl aber 
die Beträge, die zur Tilgung des Darlehens eingesetzt werden sowie die für das Darlehen anfal-
lenden Schuldzinsen. Diese sind als Betriebsausgabe anzuerkennen. Solche Ausgaben tragen 
Sie bitte unter B15 und B16 ein.
Bitte beachten Sie, dass die Betriebsausgaben um einen Betrag bis zur Höhe des aufgenom-
menen Darlehens vermindert werden, wenn Sie dieses nicht oder nicht vollständig für eine In-
vestition einsetzen.

Zu Abschnitt 7 Darlehen

UmsatzsteuerpflichtWenn Sie keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen, entfallen für Sie die Zeilen A5 – A7 bei 
den Betriebseinnahmen und die Zeilen B17 und B18 bei den Betriebsausgaben.

Kalendermonat 
(ggf. Teilmonat)

Bitte bezeichnen Sie die Kalendermonate Ihres Bewilligungszeitraumes (siehe Abschnitt 3 
 Voraussichtlicher Bewilligungszeitraum), z. B. Januar, Februar.

Zu A1  
Betriebseinnahmen

Hier tragen Sie bitte sämtliche Betriebseinnahmen ohne Berücksichtigung der Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) ein. Die Betriebseinnahmen sind in dem Monat anzugeben, in dem sie tatsäch-
lich zufließen (siehe Girokontoauszug, Quittung).

Zu A2  
Privatentnahmen von Waren

Das sind Waren, die Sie z. B. produzieren/einkaufen und die Sie zum eigenen (privaten!)  Gebrauch 
aus Ihrem Geschäft entnehmen (z. B. bei Gaststättenbetrieb: Lebensmittel und  Getränke). Den 
Betrag tragen Sie bitte ohne Umsatzsteuer ein. Die Anteile für die private Nutzung von Kraftfahr-
zeug und Telefon sind bei den entsprechenden Betriebsausgaben abzuziehen.

Zu A3  
sonstige betriebliche 
  Einnahmen

Sonstige betriebliche Einnahmen sind z. B. Zinseinnahmen aus Geschäftskonten, Provisio-
nen, Dividenden, Gewinnanteile. Ebenfalls anzugeben sind kostenfrei auf Dauer überlassene 
 Produkte in Höhe des Warenwertes, die aufgrund einer selbständigen Tätigkeit vorhanden sind.

BemerkungenHier können Sie ggf. nähere Erläuterungen zu Ihren Angaben eintragen.

Zu Abschnitt A Angaben zu den Betriebseinnahmen
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Zu A4  
Zuwendung von Dritten

Zuwendungen von Dritten sind Zahlungen z. B. von Freunden und Verwandten. Diese sind 
 schriftlich mit Angabe des Zuwendungszwecks und der Höhe der Zuwendung zu belegen.

Zu A5  
vereinnahmte Umsatzsteuer

Die vereinnahmten Umsatzsteuerbeträge auf die Betriebseinnahmen der Nummern A1 und A3 
gehören zum Zeitpunkt ihrer Vereinnahmung zu den Betriebseinnahmen.

Zu A6  
Umsatzsteuer auf private 
Warenentnahme

Die vereinnahmten Umsatzsteuerbeträge auf Privatentnahmen von Waren gehören zum Zeit-
punkt ihrer Vereinnahmung zu den Betriebseinnahmen.

Zu A7  
vom Finanzamt erstattete 
Umsatzsteuer

Vereinnahmte Umsatzsteuererstattungen sind in dem Monat anzugeben, in dem sie tatsächlich 
zufließen (siehe Girokontoauszug, Umsatzsteuervoranmeldung und ggf. Bescheid Finanzamt).

UmsatzsteuerIn Rechnung gestellte und eingenommene Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) gehört zu den Betriebseinnahmen; in 
Rechnung gestellte und gezahlte Umsatzsteuer (Vorsteuer) gehört zu den Betriebsausgaben.

Zu B1  
Wareneinkauf

Bitte tragen Sie die Anschaffungskosten ohne Vorsteuer ein. Benötigen Sie Waren, um eine 
Dienstleistung zu erbringen, z. B. als Friseur/-in, tragen Sie die Kosten für das benötigte Material 
(z. B. Färbemittel) hier ein.

Zu B2  
Personalkosten

Tragen Sie hier die Personalkosten einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge und der 
 Beiträge für Minijobs an die Bundesknappschaft ein. Legen Sie bitte die Arbeitsverträge/Lohn-
abrechnungen vor (persönliche Daten der Arbeitnehmer/innen sind zu schwärzen).

Betriebliches KraftfahrzeugAls Kosten für ein betriebliches Kraftfahrzeug geben Sie grundsätzlich alle tatsächlichen Ausgaben (Versicherung, 
Steuer, Betriebsstoffe) an.

FahrtenbuchIn das Fahrtenbuch sind betriebliche und private Fahrten einzutragen. Private Fahrten sind als solche zu kennzeich-
nen; Fahrtziel und -grund sind hier entbehrlich. Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte gehören nicht zu den 
Betriebsausgaben. Sie sind als private Fahrten einzutragen.

Zu B2 d)  
mithelfende 
 Familienangehörige

Sollten Sie mithelfende Familienangehörige beschäftigen, legen Sie bitte den Nachweis über die 
Anmeldung zur Bundesknappschaft (Minijob-Zentrale) vor (persönliche Daten der mithelfenden 
Familienangehörigen sind zu schwärzen, soweit sie nicht zur Bedarfsgemeinschaft gehören).

Zu B3  
Raumkosten (einschließlich 
Nebenkosten und Energie-
kosten)

Bitte geben Sie die Grundmiete, die Vorauszahlung auf die Energiekosten und die Nebenkosten 
an. Bitte weisen Sie diese durch Vorlage des Mietvertrages und von Abrechnungsdokumenten 
(persönliche Daten des Vermieters sind zu schwärzen) nach. Im Reisegewerbe entsprechen die 
Raumkosten den Standgebühren.

Zu B4  
betriebliche 
 Versicherungen/Beiträge

Geben Sie hier Versicherungen, die betrieblicher Art und für den Betrieb notwendig sind, mit 
Ausnahme der Versicherung für das Kraftfahrzeug (siehe hierzu Punkt B5.1 b), an. Sofern Sie 
Beiträge zu einem ständisch organisierten Verband, wie der Handelskammer, oder zu einer 
 Berufsgenossenschaft leisten, tragen Sie diese hier ein. Bitte belegen Sie dies durch Vorlage 
von entsprechenden Bescheiden/Policen.

Zu B5.1  
betriebliches Kraftfahrzeug

Der betriebliche Anteil an der Kraftfahrzeugnutzung ist zwingend nachzuweisen. Hierfür bietet 
sich die Führung eines Fahrtenbuches (unter Angabe der exakten betrieblichen Fahrtziele und 
-gründe) an. Weisen Sie die Kosten nach, z. B. durch
• Tankquittungen,
• letzten Kraftfahrzeugsteuerbescheid,
• Leasing- bzw. Finanzierungsverträge mit Ratenaufstellung und Zahlungsnachweisen sowie
• die aktuelle Versicherungspolice mit Beitragszahlung.

Zu B2 c)  
Geringfügig Beschäftigte

Geringfügig beschäftigt sind alle Arbeitnehmer/innen mit einem Lohn bis 450 Euro monatlich.

Zu Abschnitt B Angaben zu den Betriebsausgaben und zum Gewinn
Die Betriebsausgaben sind, wenn sie der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, netto (ohne Vorsteuer) 
anzugeben.
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Zu B5.1  
abzüglich privat gefahrene 
km

Nutzen Sie Ihr Fahrzeug mindestens zu 50 % betrieblich, sind die tatsächlichen privaten 
 Nutzungsanteile, die durch ein Fahrtenbuch ermittelt werden, eine Privatentnahme. Der hier 
 errechnete Betrag wird deshalb in Abzug gebracht und ist keine Betriebsausgabe.

Zu B7 b)  
Reisenebenkosten

Als erstattungsfähige Reisenebenkosten kommen grundsätzlich in Betracht:
• Eintrittsgeld für die betrieblich notwendige Teilnahme an Veranstaltungen (z. B.  Ausstellungen, 

Messen, Tagungen, Versammlungen),
• Garagenmiete, Parkgebühren, Kosten für Fähren und Mauten bei Benutzung von betrieblichen 

Kraftfahrzeugen,
• Kosten für erforderliche Untersuchungen (z. B. Tropentauglichkeitsuntersuchung), ärztliche 

Zeugnisse, Grenzübertritts- und Zollpapiere, Visa, notwendige Impfungen.

Zu B8 und B9  
Investitionen/Investitionen 
aus Zuwendung Dritter

Investitionen liegen dann vor, wenn selbständig nutzungsfähige, abnutzbare bewegliche Wirt-
schaftsgüter angeschafft werden. Die Investitionen sind durch Rechnungen/Kostenv oranschläge 
zu belegen.

Zu B11  
Telefonkosten

Tragen Sie bitte nur die betrieblichen Telefonkosten ein. 
Wenn der betriebliche Anteil der Kosten nicht bestimmt werden kann, weil Sie keinen separaten Telefonanschluss 
haben, können 50% der Gesamtsumme der Telefonrechnung als Betriebsausgabe anerkannt werden.

Zu B12  
Beratungskosten

Als Beratungskosten kommen Kosten für z. B. Buchführungsservice, Steuerberater, Anwalt in 
Betracht.

Zu B13  
Fortbildungskosten

Tragen Sie hier bitte die Kosten für notwendige Fachliteratur oder Schulungen, die in einem 
 betrieblichen Zusammenhang stehen, ein.

Zu B14  
sonstige Betriebsausgaben

In den freien Zeilen können Sie weitere sonstige Betriebsausgaben eintragen, die genau zu 
 bezeichnen sind.

Zu B15 und B16  
Schuldzinsen aus Anlagver-
mögen/Tilgung bestehender 
betrieblicher Darlehen

Tragen Sie hier die Schuldzinsen/Tilgungsbeträge für aufgenommene Darlehen zur Finanzierung 
von Anschaffungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens ein. Bitte legen Sie Nach-
weise über die Zahlung der Beträge vor.

Zu B17  
gezahlte Vorsteuer

Tragen Sie bitte die jeweiligen Beträge der Vorsteuer (ggf. abzüglich des Anteils der gezahlten 
Vorsteuer für die private Telefonnutzung) ein, die Sie beim Finanzamt in Abzug gebracht haben.

Zu B18  
an das Finanzamt gezahlte 
Umsatzsteuer

Bitte tragen Sie die von Ihnen zu leistende Umsatzsteuervorauszahlung in dem Monat ein, in 
dem sie tatsächlich an das Finanzamt abgeführt wurde.

Beachten Sie bitte, dass Ausgaben grundsätzlich nachgewiesen werden müssen. Reichen 
Sie bitte grundsätzlich keine Originalbelege, sondern Kopien ein. 
Die von Ihnen angegebenen Betriebseinnahmen und -ausgaben werden durch das 
 Jobcenter  geprüft. Dieses setzt nach der Vorlage der Unterlagen und der Prüfung das an-
zurechnende Einkommen fest.

Zu B5.2  
privates Kraftfahrzeug – 
 betriebliche Fahrten

Betriebliche Fahrten mit einem privaten Kraftfahrzeug sind mit entsprechendem Nachweis (z. B. 
Fahrtenbuch) zu belegen.

Zu B6  
Werbung

Hierzu zählen z. B. Eintragungen ins Telefon- oder Branchenbuch, Inserate, Prospekte, 
 Werbeartikel.



 

Auszufüllen von jedem Mitglied des Haushaltes 15 - 66 Jahren / 

Заполняется каждым членом семьи в возрасте от 15 до 65 лет 
 

Bitte reichen sie die ausgefüllten Unterlagen/den Lebenslauf postalisch oder digital ein/ 

Пожалуйста, перешлите заполненные формуляры/ автобиографию по почте или 

дистанционно  

 

 

 

Adresse / адрес 

 

Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf 

Goslarer Ufer 37, 

10589 Berlin 

 

Bitte geben Sie Ihre Kundennummer oder 

Bedarfsgemeinschafts-Nummer (BG-Nr.) 

auf Ihren eingereichten Unterlagen an / 

Пожалуйста укажите на документах 

которые Вы предоставляете Ваш 

клиентский номер (Kundennummer) или 

номер под которым Ваше семья будет 

получать пособие (BG-Nr.)  

 

 

 Hotline: +49 30 5555 32 2222 

               +49 30 5555 32 6860 

 

E-Mail: Jobcenter-Berlin-Charlottenburg-

Wilmersdorf@jobcenter-ge.de 

 

Jobcenter-App 

  

 

Bitte zutreffendes in Englisch oder Deutsch ausfüllen / Пожалуйста заполните 

подходящие под Вас строки на английском или немецком языке   

 

1 Persönliche Informationen / Информация о личности 

Name/ имя, фамилия  

 

Straße, Hausnummer/ улица, номер дому 

 

PLZ, Ort/ поч.индекс, местность  

Familienstand/ семейное положение  E-Mail 

 

Telefon/ телефон Handy/ мобильный телефон Geschlecht/ пол 

 

Geburtsdatum/ дата 

рождения 

Geburtsort/ место рождения Staatsangehörigkeit/гражданство 

 

 

2 Angaben zur Gesundheit/ Данные о здоровье 

Ich habe gesundheitliche Einschränkungen/       ja/да       nein/ нет 

У меня есть физические ограничения 

 

Grad der Behinderung/ Процент инвалидности   über/ больше 30   30 – 40      50 – 100 

 

  Keine Schwerbehinderung / Gleichstellung/ Zusicherung /  

     Отсутствие тяжёлой инвалидности/ приравнивание с инвалидностью или гарантии таковой   

 

  Schwerbehinderung/Gleichstellung liegt vor /  

      Инвалидности/ приравнивание с инвалидностью имеется 
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3 Angaben zur Schulbildung / Данные о школьном образовании 

Haben Sie einen Schulabschluss / У Вас есть основное или среднее общее образование? 

  Ja/ Да 

      wenn ja welchen/ если да, какое ______________________ 

  Nein / Нет 

  Ich gehe noch in die Schule / Я ещё учусь в школе 

      Zurzeit besuche ich die Klassenstufe / На данный момент я посещаю ____класс der Schule /  

      школы ______________________. 

 

Zurzeit besuche ich in Berlin folgende Schulform / На данный момент я посещаю в Берлине 

следующий тип школы: 

 Willkommensklasse der Berliner Schule / Willkommensklasse берлинской школы___________ 

 Onlineunterricht der Schule/ Дистанционное обучение в школе ______________________ 

des Landes / федеральной земли ______________________. 

 Ich nehme seit / С ______________________ (Datum/число.) nicht mehr am Schulunterricht teil /  

     я не посещаю школьные занятия. 

 

Bitte reichen Sie einen Nachweis über Ihren derzeitigen Schulbesuch ein./ Пожалуйста 

приложите справку о текущем посещение школы. 

 

4 Angaben zur Ausbildung / zum Studium / Профессиональное образование 

Haben Sie einen Berufsabschluss / Вы получили профессию? 

 Ja /Да, als/ какую ______________________.  

 Nein / Нет. 

 Ich bin in der Ausbildung/ im Studium als/ На данный момент я обучаюсь профессии 

________________(Tätigkeit/Bezeichnung/ название профессии). 

Meine Ausbildungsstelle/ Universität befindet sich im Ort/ Моё педучилище/ университет 

находится в ______________________. 

 

Bitte reichen Sie einen Nachweis ein. / Пожалуйста, предоставьте подтверждающий  

документ. 

 

5 Beruflicher Lebenslauf / Профессиональная биография  

Zeitraum / период времени Arbeitgeber / 

работодатель 

Tätigkeit/ Ausbildung/  

вид деятельности 

Von 

Tag.Monat.Jahr/ 

C число.месяц.год 

Bis 

Tag.Monat.Jahr/ 

По число.месяц.год 

(Name, Ort/ Имя или 

название, место 

нахождения) 

(Bezeichnung/ 

название 

деятельности) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 



 

6 Sprachkenntnisse / Языковые знания   

 Grundkenntnisse / 

базовые знания 

Erweiterte 

Kenntnisse / 

продвинутые 

знания 

Verhandlungssicher 

/ свободное 

владение 

Muttersprache 

/ родной язык 

Ukrainisch / 

украинский 

    

Deutsch / немецкий     

Englisch / 

английский 

    

Russisch/ русский     

Sonstiges / другие 

языки 

___________ 

    

 



 

Для заповнення особам від 15 до 66 років/  

переклад на українську  
 

Просимо надати заповнені формуляри / автобіографію поштою або онлайн 

 

 

 

 

Adresse / Адреса 

 

Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf 

Goslarer Ufer 37, 

10589 Berlin 

 

Bitte geben Sie Ihre Kundennummer oder 

Bedarfsgemeinschafts-Nummer (BG-Nr.) 

auf Ihren eingereichten Unterlagen an /  

Будь ласка вкажіть ваш номер 

Kundennummer або 

Bedarfsgemeinschafts-Nummer (BG-Nr.) 

на ваших документах 

 

 Hotline: +49 30 5555 32 2222 

               +49 30 5555 32 6860 

 

E-Mail: Jobcenter-Berlin-Charlottenburg-

Wilmersdorf@jobcenter-ge.de 

 

Jobcenter-App 

  

 

Bitte zutreffendes in Englisch oder Deutsch ausfüllen / Будь ласка заповніть на 

англійській або німецькій мові 

 

1 Persönliche Informationen / особиста інформація 

Name/ прізвище 

 

Straße, Hausnummer/ вулиця, номер будинку 

 

PLZ, Ort/ пош. індекс, місто 

Familienstand/ сімейний стан E-Mail 

 

Telefon/ тел. номер Handy/ мобільний номер  Geschlecht/ стать 

 

Geburtsdatum/ дата 

народження 

Geburtsort/ місце народження Staatsangehörigkeit 

національність 

 

 

2 Angaben zur Gesundheit/ інформація про стан здоров'я 
Ich habe gesundheitliche Einschränkungen      ja/так       nein/ні 

в мене є інвалідність тощо  

 

процент інвалідності   понад 30   30 – 40      50 – 100 

 

  Keine Schwerbehinderung / Gleichstellung/ Zusicherung / немає важкої інвалідності 

 

  Schwerbehinderung/Gleichstellung liegt vor / є важка інвалідність 
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3 Angaben zur Schulbildung / Інформація про загальну середню освіту 

Haben Sie einen Schulabschluss / у вас є загальна середня освіта? 

  Ja / так 

      wenn ja welchen/ якщо так яка ______________________ 

  Nein / ні 

  Ich gehe noch in die Schule / я на даний момент відвідую школу 

      Zurzeit besuche ich die Klassenstufe / я на даний момент відвідую рівень класу 

______________________ der Schule / в школі ______________________. 

 

Zurzeit besuche ich in Berlin folgende Schulform / я на даний момент відвідую в Берліні наступну 

форму школи.: 

 Willkommensklasse der Berliner Schule / Willkommensklasse в берлінській школі 

______________________. 

 Onlineunterricht der Schule/ онлайн уроки в школі ______________________ des Landes / в 

країні______________________. 

 Ich nehme seit / я з______________________ (Datum/дата) nicht mehr am Schulunterricht teil /  

 більше не відвідую школу 

 

Bitte reichen Sie einen Nachweis über Ihren derzeitigen Schulbesuch ein. 

Будь ласка надайте довідку про тимчасове навчання в школі. 

 

4 Angaben zur Ausbildung / zum Studium / інформація про вищу освіту 

Haben Sie einen Berufsabschluss / у вас є вища освіта/професія? 

 Ja /так, als/ як ______________________.  

 Nein /ні 

 Ich bin in der Ausbildung/ im Studium als/ я на даний момент отримую вищу 

освіту______________________ (Tätigkeit/Bezeichnung/назва). 

     Meine Ausbildungsstelle/ Universität befindet sich im Ort/ моє місце навчання/ мій університет 

знаходиться в______________________. 

 

Bitte reichen Sie einen Nachweis ein. 

Будь ласка надайте довідку. 

 

5 Beruflicher Lebenslauf / автобіографія 

Zeitraum / період Arbeitgeber / роботодавець Tätigkeit/ Ausbildung/ вид 

роботи, навчання 

 

Von від 

Tag.Monat.Jahr/ 

день.місяць.рік  

Bis до 

Tag.Monat.Jahr/ 

день.місяць.рік  

(Name, Ort/ прізвище, 

назва, адреса) 

(Bezeichnung/назва) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

  



 

6 Sprachkenntnisse / рівні знання іноземних мов  

 Grundkenntnisse / 

низький 

Erweiterte 

Kenntnisse / 

середній 

Verhandlungssicher 

/ високий  

Muttersprache 

/ рідна мова 

Ukrainisch / 

українська 

    

Deutsch / німецька     

Englisch / 

англійська 

    

Russisch/ російська     

Sonstiges / інші 

______________ 

    

 

 

Переклад на українську мову здійснений в Jobcenter Charlottenburg-Wilmersdorf 
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Vorwort

Dieses Merkblatt zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) informiert Sie über die wichtigsten Vorausset-
zungen und die notwendigen Schritte, um Leistungen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu erhalten.
Es erläutert Ihnen die Stationen im Jobcenter, Beson-
derheiten für den Anspruch auf Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach dem SGB II und auch 
das, was Sie beachten und befolgen sollten, wenn Sie 
Leistungen beantragt haben.

Das Merkblatt gibt Ihnen einen Überblick über den we-
sentlichen Inhalt der gesetzlichen Regelungen. Lesen 
Sie es bitte genau durch, damit Sie über Ihre Rechte 
und Pflichten unterrichtet sind.

Auf jede Einzelheit kann das Merkblatt natürlich nicht 
eingehen.

Nähere Auskünfte erhalten Sie in Ihrem Jobcenter.

 LINK

Auch im Internet finden Sie unter  
»  www.jobcenter.digital entsprechende Hinweise. 

Die verschiedenen Gesetzestexte, auf die in den nach-
folgenden Kapiteln oftmals verwiesen wird, können 
Sie unter dem folgenden Link im Internet aufrufen: 
» www.gesetze-im-internet.de.

http://www.jobcenter.digital
http://www.gesetze-im-internet.de
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Erläuterung zur Zeichen-
verwendung

 BITTE BEACHTEN SIE

Hierauf müssen Sie besonders achten, ins-
besondere um für Sie negative Folgen ver-
meiden zu können.

	 ZUSAMMENFASSUNG

Hier werden die wichtigsten Informationen kurz für Sie 
gesammelt.

 HINWEIS

Hier erhalten Sie zusätzliche nützliche Informationen.

 TIPP

Hier erhalten Sie kleine Ratschläge, die vielleicht nütz-
lich für Sie sind.

 LINK

Hier wird erläutert, wo Sie die Informationen im Internet 
finden.

 BEISPIEL

Hier wird der Inhalt anhand von praktischen Beispielen 
näher erläutert.
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0 Befristete Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie

Arbeitslosengeld II –  
Das Wichtigste auf einen Blick

0  Befristete Regelungen auf-
grund der Corona-Pandemie

Der Gesetzgeber hat einen erleichterten Zugang zu 
den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de, unter anderem auch für Selbstständige und Freibe-
rufler, beschlossen. Diese Regelungen gelten befristet 
für Bewilligungsabschnitte, die bis zum 31.03.2022 be-
ginnen. Der erleichterte Zugang kann durch Rechtsver-
ordnung verlängert werden.

0.1 Vermögen

Es erfolgt für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit 
vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 beginnen, für die 
ersten 6 Monate keine Prüfung des Privatvermögens 
(z. B. Eigenheim, Auto, etc.), außer es ist erheblich. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Hinwei-
sen in den Antragsunterlagen. Betriebsvermögen ist 
der Selbstständigkeit zugeordnet und wird bei der Prü-
fung nicht berücksichtigt.

0.2 Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Bei Bewilligungszeiträumen, die in der Zeit vom 
01.03.2020 bis zum 31.03.2022 beginnen, findet für die 
ersten 6 Monate keine Prüfung der Angemessenheit 
der Kosten für Unterkunft und Heizung statt. Die Kos-
ten werden zunächst in der tatsächlichen Höhe bei der 
Bedarfsermittlung berücksichtigt.
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0.3 Einkommen

Finanzielle Hilfen des Bundes oder der Länder, die als 
wirtschaftliche Liquiditätshilfe und nicht als Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhaltes eingeordnet wer-
den, sind zwar im Antrag anzugeben, finden jedoch re-
gelmäßig keine Berücksichtigung im Sinne eines Ein-
kommens. Sie wirken sich aber ggf. auf die Ermittlung 
des Betriebsgewinnes aus. 

0.4	Vorläufige	Bewilligung

Wenn für die Feststellungen der Voraussetzungen vor-
aussichtlich eine längere Zeit erforderlich ist, werden 
die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
auf Grundlage Ihrer Angaben (Einkommensprognose) 
für 6 Monate vorläufig bewilligt. 
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1 Was bedeutet „ Grundsicherung für  Arbeitsuchende“?

1  Was bedeutet 
„ Grundsicherung für 
 Arbeitsuchende“?

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 
SGB II unterstützt Sie mit:
•  Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und
• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Ziel ist, dass Sie künftig Ihren eigenen Lebensunterhalt 
und den Ihrer Angehörigen aus eigenen Mitteln und 
 eigenen Kräften bestreiten können. 

Wie die Bezeichnung zeigt, ist mit der Grundsicherung 
die Absicherung des Existenzminimums, also die 
 Sicherung des zum Leben Notwendigen, gemeint. 
 Diese Absicherung ist für alle gedacht, die zu wenig 
oder keine eigenen Mittel zur Verfügung haben. 

Arbeitslosengeld II können alle erwerbsfähigen 
 Personen erhalten, wenn sie leistungsberechtigt sind. 
Personen, die nicht erwerbsfähig, aber leistungsbe-
rechtigt sind, können Sozialgeld erhalten.

Bei der Berechnung der Leistungen wird die sogenann-
te Bedarfsgemeinschaft betrachtet. Diese kann aus 
einer oder mehreren Personen bestehen, wobei min-
destens eine Person erwerbsfähig sein muss. Leben 
mehrere Personen im gleichen Haushalt und wirtschaf-
ten gemeinsam, werden sie in der Regel alle zusam-
men als eine Bedarfsgemeinschaft behandelt (siehe 
auch » Kapitel	8.3).

Als Bezieherin/Bezieher von Arbeitslosengeld II haben 
Sie und die zu Ihrer Bedarfsgemeinschaft gehörenden 
Personen alle Möglichkeiten zur Minderung oder Been-
digung der Hilfebedürftigkeit zu nutzen.
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Die Geldleistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende werden aus Steuermitteln finanziert, nicht aus 
der Arbeitslosenversicherung. Die Höhe der Leistung 
ist damit nicht von einem zuvor erzielten Arbeitsein-
kommen abhängig, sondern davon, was Sie zum 
 Leben mindestens benötigen und nicht selbst aufbrin-
gen können. 

Arbeitslosengeld II können Sie auch dann erhalten, 
wenn Sie eine Erwerbstätigkeit ausüben, der erzielte 
Verdienst aber nicht ausreicht, um Ihren Lebensunter-
halt und den Ihrer Familie sicherzustellen. Arbeitslosig-
keit ist also keine Voraussetzung für den Bezug von 
 Arbeitslosengeld II.

	 ZUSAMMENFASSUNG

Die Leistungen der Grundsicherung werden aus 
 Steuern finanziert und sie werden zur Überbrückung 
als Absicherung des Existenzminimums gewährt. 
 Deshalb sind alle Möglichkeiten zu nutzen, um die 
Hilfe bedürftigkeit zu beenden oder zu verringern.

Das SGB II unterstützt Sie mit verschiedenen Leistun-
gen zur Eingliederung in das Erwerbsleben.

Über das Angebot dieser Eingliederungsleistungen 
informiert Sie auch die Broschüre   
» Was? Wie viel? Wer? – SGB II.  

Weitere Beratung und Hilfestellung zu den Eingliede-
rungsleistungen erhalten Sie durch Ihr Jobcenter 
vor Ort.
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2 Das Jobcenter

2 Das Jobcenter

2.1 Hilfestellung „aus einer Hand“

Verantwortlich für die Erbringung der Grundsicherungs-
leistungen sind die Bundesagentur für Arbeit (BA) und 
die kommunalen Träger (kreisfreie Städte, Kreise). 

Trotz der verschiedenen Zuständigkeiten werden die 
Grundsicherungsleistungen aus einer Hand erbracht.

Dafür wurden gemeinsame Einrichtungen gebildet – 
die Jobcenter. 

 HINWEIS

Sollten Sie jedoch zeitgleich Arbeitslosengeld von Ihrer 
Agentur für Arbeit beziehen, erhalten Sie im Jobcenter 
nur aufstockendes Arbeitslosengeld II. Die vermitt-
lerische Betreuung verbleibt in diesem Fall bei der 
Agentur für Arbeit.

2.2  Von der Antragstellung zum Bescheid – 
Die einzelnen Stationen im Jobcenter

Empfang
In vielen Jobcentern gibt es einen Empfang, auch Kun-
denservice genannt. Hier tragen Sie zuerst Ihr Anliegen 
vor. Vieles können Sie bereits hier klären – unter ande-
rem, wenn Sie Unterlagen abgeben möchten oder An-
träge / Vordrucke benötigen.

Teilweise werden Sie auch bei der Eingangszone ange-
meldet.
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Eingangszone
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eingangszone 
klären umfangreichere Sachverhalte oder vereinbaren 
für Sie Termine mit der Leistungssachbearbeitung, der 
Arbeitsvermittlung oder dem Fallmanagement.

Hier erhalten Sie in der Regel auch die Antragsformula-
re zur Beantragung der Grundsicherungsleistungen.

 HINWEIS

Es kann durchaus sein, dass es in Ihrem Jobcenter 
 keine Unterteilung nach Empfang und Eingangszone 
gibt oder die Verfahrensabläufe etwas anders gere-
gelt sind.

Arbeitsvermittlung
Ihre persönliche Ansprechpartnerin / Ihr persönlicher 
Ansprechpartner (pAp) der Arbeitsvermittlung – 
im  Folgenden auch Integrationsfachkraft genannt – 
 unterstützt Sie bei der Suche nach einem Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz oder sucht gemeinsam mit Ihnen 
nach geeigneten Weiterbildungsangeboten und Neben-
verdiensten.

 HINWEIS

Im Falle des zeitgleichen Bezuges von Arbeitslosen-
geld bei Ihrer Agentur für Arbeit erhalten Sie dort Unter-
stützung bei der Arbeitsvermittlung.
Für die übrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft, 
die kein Arbeitslosengeld beziehen, bleibt weiterhin 
das Jobcenter für die Arbeitsvermittlung zuständig.
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Fallmanagement
Besonders geschulte Fallmanagerinnen und Fallmana-
ger beraten, unterstützen und begleiten Sie – wenn Sie 
es wünschen – auf Ihrem individuellen Weg zur berufli-
chen Integration, auch wenn Ihre persönliche Lage 
schwierig ist. Dafür steht den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern ein umfangreiches Paket von Hilfsangeboten 
zur Verfügung.

Eine enge Zusammenarbeit besteht unter anderem mit:
• Jugendämtern und Jugendhilfeeinrichtungen,
• Kinderbetreuungseinrichtungen,
• Migrationsberatungsstellen,
• Schuldnerberatungsstellen und
• Sucht- und Drogenberatungsstellen.

Leistungssachbearbeitung
In der Leistungssachbearbeitung kümmern sich die 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um alles, was mit der 
Sicherung Ihres Lebensunterhalts einschließlich Ihrer 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung zu tun hat.

Hier werden Ihre Antragsunterlagen abschließend 
 bearbeitet und die Höhe Ihres Leistungsanspruchs 
 berechnet.

 BITTE BEACHTEN SIE

Bringen Sie zu jeder Vorsprache Ihren gülti-
gen Personalausweis, Ihren Reisepass mit 
aktueller Meldebescheinigung, Ihren Pass 
mit aktuellem Aufenthaltstitel oder – soweit 
noch kein Pass vorhanden – die entspre-
chende Bescheinigung der Ausländerbehör-
de mit Ihrer AZR-Nummer (Nummer des 
Ausländerzentralregisters) und eine aktuel-
len Meldebescheinigung mit.
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2.3  Ihr digitales Jobcenter

Kennen Sie schon das Onlineangebot?  
» www.jobcenter.digital

Unter » www.jobcenter.digital können Sie schnell und 
direkt Ihre Anträge und weitere Anliegen problemlos 
online erledigen und sind an keine Öffnungszeiten ge-
bunden.

Um das Onlineangebot nutzen zu können, müssen Sie 
sich anmelden. Ihre Zugangsdaten für die Anmeldung  
(Benutzerkennung und Passwort) können Sie im Rah-
men Ihrer persönlichen Vorsprache im Jobcenter erhal-
ten. Alternativ können Sie sich aber auch online regist-
rieren (z. B. mit dem neuen Personalausweis). 

Nach erfolgter Anmeldung in diesem Portal können Sie 
beispielsweise Veränderungen mitteilen, Unterlagen 
nachreichen, einen Weiterbewilligungsantrag stellen 
oder eine Postfachnachricht an Ihr Jobcenter schrei-
ben. In Ihrem persönlichen Bereich finden Sie Ihre On-
linevorgänge entsprechend nach Themen sortiert.

Außerdem erhalten Sie unter » www.jobcenter.digital 
wichtige Informationen rund um das Thema 
Arbeitslosengeld II.

http://www.jobcenter.digital
http://www.jobcenter.digital
http://www.jobcenter.digital
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nutzen Sie 
 » www.jobcenter.digital für die sichere Kommunikati-
on mit Ihrem Jobcenter. Wenden Sie sich an Ihr Job-
center um Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort zu 
erhalten.

Bei allen Fragen zur Anmeldung steht Ihnen die  
Service-Hotline unter der Rufnummer 0800	-	4555501 
telefonisch zur Verfügung.

Zum Aufruf der Startseite » www.jobcenter.digital  
können Sie auch folgenden QR-Code nutzen.

http://www.jobcenter.digital
http://www.jobcenter.digital
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	Ihre	Grundpflichten	und	die	
Folgen	von	Pflichtverletzungen

In der Grundsicherung für Arbeitsuchende steht der 
Grundsatz des Förderns gleichberechtigt neben dem 
Grundsatz des Forderns. 

Der Grundsatz des Forderns bedeutet für alle Mitglie-
der der Bedarfsgemeinschaft, dass jede Möglichkeit 
zu nutzen ist, um die Hilfebedürftigkeit zu vermeiden, 
zu beseitigen, zu verkürzen oder zu vermindern.

3.1		Pflichten	zur	Beendigung	oder	Verringerung	
des Leistungsbezuges

In erster Linie sind Sie und die Angehörigen Ihrer Be-
darfsgemeinschaft (siehe auch » Kapitel	8.3) selbst 
gefordert, konkrete Schritte zur Überwindung Ihrer 
 Hilfebedürftigkeit zu unternehmen. 

Sie müssen sich selbstständig bemühen, Ihre Hilfebe-
dürftigkeit zu beenden und aktiv an allen Maßnahmen 
mitwirken, die dieses Ziel unterstützen.

Hieraus ergibt sich für Sie beispielsweise die Verpflich-
tung, jede Arbeit anzunehmen, zu der Sie geistig, 
 seelisch und körperlich in der Lage sind.

 BITTE BEACHTEN SIE

Kommen Sie Ihren Pflichten ohne wichtigen 
Grund nicht nach, hat dies weitreichende 
Folgen. Sie müssen mit einer Minderung  
Ihrer Leistung bis zu 30 Prozent rechnen 
(siehe dazu auch  
» Kapitel 12 – Sanktionen).
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3.2	Meldepflichten,	Erreichbarkeit	und	Urlaub

Ab dem Tag der Antragstellung sind Sie verpflichtet, 
sich bei Ihrem Jobcenter oder einer sonstigen Dienst-
stelle des Jobcenters persönlich zu melden und gege-
benenfalls zu einer ärztlichen oder psychologischen 
Untersuchung zu erscheinen, wenn Ihr Jobcenter Sie 
dazu auffordert.

Diese Meldepflichten gelten für Sie auch während 
 eines Widerspruchs- und Sozialgerichtsverfahrens.

 HINWEIS

Falls Sie einen Termin nicht einhalten können, unter-
richten Sie bitte sofort Ihr Jobcenter und geben Sie 
auch den Grund an.

 TIPP

Es besteht die Möglichkeit, per SMS auf Ihr Handy an 
einen bevorstehenden Termin im Jobcenter erinnert zu 
werden. So wird es für Sie einfacher, zukünftig keinen 
Termin zu verpassen. Wenn Sie Interesse an diesem 
Service haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Jobcenter.

Sie müssen grundsätzlich unter der von Ihnen angege-
benen Anschrift für Ihr Jobcenter persönlich und auf 
dem Postweg erreichbar sein und das Jobcenter täg-
lich aufsuchen können.  

Sie können sich jedoch mit vorheriger Zustimmung 
 Ihres Jobcenters – für maximal drei Wochen im Kalen-
derjahr – außerhalb Ihres Wohnortes aufhalten (soge-
nannte Ortsabwesenheit; „Urlaub“). Eine Verlängerung 
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ist unter bestimmten Umständen möglich (z. B. ärztlich 
verordnete Maßnahmen; Teilnahme an kirchlichen oder 
gewerkschaftlichen Veranstaltungen, wenn Sie per 
Post erreichbar sind; ehrenamtliche Tätigkeit). Nach 
Rückkehr an  Ihren Wohnort müssen Sie sich unverzüg-
lich bei Ihrem Jobcenter persönlich zurückmelden.

	 ZUSAMMENFASSUNG

Für einen „Urlaub“ (Ortsabwesenheit, egal ob im In- 
oder Ausland) benötigen Sie vorab immer die Zustim-
mung Ihres Jobcenters. Eine unerlaubte Ortsabwesen-
heit führt zum Wegfall und ggf. zur Rückforderung der 
Leistungen.

3.3	Mitwirkungspflichten

Personen, die SGB II-Leistungen beantragen oder er-
halten, sind mitwirkungspflichtig. Das bedeutet: Sie 
sind verpflichtet, alle Angaben im Antrag und in den 
hierzu eingereichten Anlagen vollständig und korrekt zu 
machen. Sollten Sie Vertreterin / Vertreter einer Be-
darfsgemeinschaft sein, gilt dies auch für die Angaben 
zu den anderen Personen der Bedarfsgemeinschaft. 
Ihre Angaben sind die Grundlage für die Entscheidung 
über Ihren und ggf. den Anspruch auf Grundsiche-
rungsleistungen anderer Mitglieder der Bedarfsgemein-
schaft. Werden sogenannte „Beweismittel“ (z. B. Urkun-
den, Bescheinigungen) benötigt, so müssen Sie diese 
benennen bzw. selbst vorlegen.

Zudem müssen Sie Änderungen, die nach der Antrag-
stellung eintreten und sich auf die Leistung auswirken 
können, dem zuständigen Jobcenter unverzüglich mit-
teilen. 
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 BITTE BEACHTEN SIE

Die Mitwirkungspflichten sind von allen 
 Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft zu 
beachten.

 HINWEIS

In der Regel genügt es, wenn Sie Originalunterlagen zur 
Einsichtnahme vorlegen oder Kopien einreichen. Die von 
Ihnen eingereichten Unterlagen werden digitalisiert. Nach 
Ablauf von 8 Wochen werden Ihre eingereichten Unter-
lagen datenschutzkonform vernichtet. Sollten Sie verse-
hentlich Originalunterlagen eingereicht haben, ohne 
dazu aufgefordert worden zu sein, teilen Sie dies bitte 
sofort Ihrem Jobcenter mit. Eine Rückforderung der Ori-
ginalunterlagen ist nur innerhalb von 8 Wochen ab Ein-
reichung möglich.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Antragsabga-
be unterstützen Sie bei Fragen zu den erforderlichen 
Unterlagen gerne. Ihre Mitwirkungspflicht beginnt mit 
dem Tag der Antragstellung und dauert in der Regel bis 
zum Ende des Leistungsbezuges; in einigen Fällen 
auch darüber hinaus. Änderungen während des Bewilli-
gungszeitraums können sich auf die Höhe Ihrer Leis-
tungen für den bereits beschiedenen Zeitraum auswir-
ken und zu einer Nachzahlung oder zu einer 
Überzahlung führen.

 BITTE BEACHTEN SIE

Teilen Sie Ihrem Jobcenter bitte umgehend 
jede Änderung in Ihren sowie ggf. den per-
sönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
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anderer Personen in Ihrer Bedarfsgemein-
schaft mit. Nur so kann die Leistung aller 
Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft in kor-
rekter Höhe festgestellt und vermieden wer-
den, dass zu wenig oder zu viel gezahlt wird. 
Unter » www.jobcenter.digital können Sie  
Änderungen auch einfach und bequem 
online mitteilen.

Sie müssen insbesondere so früh wie möglich mittei-
len, wenn:
• Sie eine entlohnte Tätigkeit aufnehmen. Jede Tätigkeit 

(z. B. abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmerin/
Arbeitnehmer, selbstständige Tätigkeit, mithelfende 
Familienangehörige/mithelfender Familienangehöri-
ger) ist anzuzeigen. Verlassen Sie sich nicht auf even-
tuelle Zusagen Anderer, für Sie die Mitteilung an das 
Jobcenter zu übernehmen. Zur Mitteilung sind aus-
schließlich Sie selbst verpflichtet. 

• Sie beabsichtigen, in Kürze eine Ausbildung oder ein 
Studium aufzunehmen,

• Sie Ausländerin / Ausländer sind und sich bei Ihrem 
Aufenthaltsstatus Änderungen ergeben haben,

• Sie Renten (aller Art) beantragen oder erhalten,
• Sie stationär untergebracht werden,
• sich Ihre Anschrift ändert oder Sie umziehen wollen 

(siehe hierzu » Kapitel	8.7),
• in Ihrem Haushalt jemand aus- oder einzieht (auch 

wenn es nur vorübergehend ist), Sie heiraten, eine 
eheähnliche Gemeinschaft oder eine Partnerschaft 
eingehen, Sie geschieden werden oder sich von Ihrer 
Partnerin /Ihrem Partner trennen,

• Sie Rückzahlungen oder Guthaben aus Betriebs- 
und/oder Heizkostenabrechnungen erhalten,

• sich Einkommen oder Vermögen in der Bedarfsge-
meinschaft ändert oder

• Ihnen oder einem Mitglied der Bedarfsgemeinschaft 
Erträge aus Vermögen gutgeschrieben (z. B. Zinsen, 
Dividenden) oder Steuern erstattet werden.

http://www.jobcenter.digital
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Die o. g. Änderungen sind von Ihnen auch dann mitzu-
teilen, wenn sie bei einer anderen Person der Bedarfs-
gemeinschaft eintreten.

Die Vertreterin / der Vertreter der Bedarfsgemeinschaft 
muss sich darum kümmern, dass die Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft jederzeit über alle leistungsrechtlichen 
Angelegenheiten und über den Inhalt dieses Merkblat-
tes sowie über ihre Mitwirkungspflichten informiert sind.

 BITTE BEACHTEN SIE

Bei einem Verstoß gegen die Mitwirkungs-
pflichten werden regelmäßig von allen be-
troffenen Personen der Bedarfsgemeinschaft 
zu viel gezahlte Leistungen zurückgefordert. 
Zudem kann das Jobcenter je nach Schwere 
des Verstoßes ein Verfahren nach dem Ord-
nungswidrigkeitengesetz einleiten oder 
Strafanzeige erstatten. Weil das Jobcenter 
im Wege eines automatisierten Datenab-
gleichs von verschiedenen Stellen Informati-
onen über Geldleistungen erhält (z. B. Ar-
beitseinkommen, Kapitalerträge, 
Rentenbezug), werden verschwiegene Ein-
kommen und Vermögen regelmäßig nach-
träglich aufgedeckt.   

Die Pflicht zur Anzeige einer Arbeitsunfähigkeit und 
Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verein-
bart Ihre Integrationsfachkraft individuell mit Ihnen in 
der Eingliederungsvereinbarung. 

	 ZUSAMMENFASSUNG

Achten Sie auf die Vollständigkeit und Richtigkeit Ihrer 
Angaben und teilen Sie Änderungen umgehend Ihrem 
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zuständigen Jobcenter mit. Die Beachtung dieser Mit-
wirkungspflichten liegt in Ihrem und ggf. im Interesse 
der übrigen Mitglieder Ihrer Bedarfsgemeinschaft. Soll-
ten Sie falsche bzw. unvollständige Angaben machen 
oder Änderungen nicht bzw. nicht unverzüglich mittei-
len, müssen Sie nicht nur mit der Rückforderung der zu 
Unrecht erhaltenen Leistungen rechnen, sondern Sie 
setzen sich auch der Gefahr eines Ordnungswidrigkei-
ten- oder Strafverfahrens aus.

3.4	Erstattungspflicht

Haben Sie zu Unrecht Leistungen erhalten, müssen 
Sie und die anderen Mitglieder der Bedarfsgemein-
schaft diese zurückzahlen. Hierüber erhalten Sie einen 
Bescheid.

Nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches ist eine 
Leistungsbewilligung dann aufzuheben, wenn der / dem 
Betroffenen die bewilligten Leistungen nicht zustanden 
und sie / er insbesondere: 
• vorsätzlich oder grob fahrlässig falsche oder unvoll-

ständige Angaben gemacht bzw. eine Änderung 
 ihrer / seiner Verhältnisse nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig mitgeteilt hat, 

• gewusst hat oder leicht erkennen konnte, dass sie / er 
keinen oder nur einen niedrigeren Leistungsanspruch 
hatte, oder 

• Einkommen erzielt oder Vermögen hat, das zum 
Wegfall oder zur Minderung des Anspruchs geführt 
hätte. Dabei kommt es nicht auf ein Verschulden an, 
sondern lediglich darauf, dass Einkommen erzielt 
wurde, das auf die Leistungen nicht angerechnet 
wurde.



25

3 Grundpflichten und Folgen von Pflicht verletzungen

 HINWEIS

Für Überzahlungen, die ein Elternteil in der Vergangen-
heit verschuldet hat, hat das Kind, sobald es volljährig 
wird, die Möglichkeit, die sogenannte „Haftungsbe-
schränkung“ nach § 1629 a BGB geltend zu machen. 
Dann kann im Rahmen der Vollstreckung vom Kind nur 
noch ein Betrag in Höhe des Vermögens zurückgefor-
dert werden, welches es selbst zum Zeitpunkt der Voll-
jährigkeit besitzt. So wird vermieden, dass das Kind mit 
Schulden in die Volljährigkeit startet.
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4  Die Antragstellung – 
 Antragsausgabe

Ziel: Beendigung / Verringerung der Hilfebedürftigkeit

 Antragstellung	 Erstgespräch	 Antragsabgabe	 Folgegespräch	 Entscheidung
  Integrationkraft

Um Leistungen nach dem SGB II zu erhalten, müssen 
Sie einen entsprechenden Antrag stellen.

Achten Sie darauf, dass Sie den Antrag bei dem Job-
center stellen, in dessen Bezirk Sie sich gewöhnlich 
aufhalten bzw. gemeldet sind.

 LINK

Ausfüllhinweise zum Antrag auf Arbeitslosengeld II fin-
den Sie auf der Internetseite » www.jobcenter.digital 
> Downloads > weitere Downloads.

Zu den Erklärvideos, die die Antragstellung näher er-
läutern, gelangen Sie am schnellsten, wenn Sie unter 
» www.jobcenter.digital im Suchfeld  
„Videos zum Arbeitslosengeld II“ eingeben.

Außerdem hilft Ihnen bei Fragen gerne Ihr Jobcenter 
weiter.

4.1 Wann werden welche Leistungen beantragt?

Für alle Leistungen nach dem SGB II ist ein Antrag erfor-
derlich. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Leistungen 
(z. B. Sonderbedarfe) gesondert beantragt werden 
müssen.

http://www.jobcenter.digital
http://www.jobcenter.digital
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Es ist wichtig, dass Sie den Antrag rechtzeitig stellen. 
Denn grundsätzlich gilt, dass für Tage vor der Antrag-
stellung keine Leistungen erbracht werden. 

Eine Ausnahme gilt für den Antrag auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts. Dieser wirkt auf den 
ersten Tag des Monats der Antragstellung zurück. Das 
gilt auch für die Bedarfe für Bildung und Teilhabe, die 
grundsätzlich mit dem Antrag auf Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts mit beantragt werden. 

	 ZUSAMMENFASSUNG

Leistungen nach dem SGB II werden grundsätzlich ab 
dem Tag der Antragstellung geprüft.

Ausnahme: Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts und die Leistungen für Bildung und Teilhabe 
werden rückwirkend zum ersten Tag des  Monats der 
Antragstellung erbracht.

4.2 Wer beantragt Leistungen?

Bilden Sie gemeinsam mit weiteren Haushaltsmit-
gliedern eine Bedarfsgemeinschaft, so gilt der Antrag 
auch für die anderen Personen, mit denen Sie zusam-
menleben. Weitere Informationen zum Thema Bedarfs-
gemeinschaft können Sie dem » Kapitel	8.3 entneh-
men.

4.3 Ist der Antrag formgebunden?

Sie können den Antrag formlos, also mündlich, telefo-
nisch, per E-Mail, online oder schriftlich stellen, um erst 
einmal keinen Anspruchsverlust zu riskieren. Jedoch 
müssen Sie auch bei der formlosen Antragstellung alle 
notwendigen Angaben machen, so dass Sie auf die 
Nutzung der Antragsvordrucke nicht verzichten sollten. 
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Wenn Sie persönlich vorsprechen, können offene 
Punkte  direkt geklärt werden, was die Bearbeitung er-
leichtert und beschleunigt.

 LINK

Die Antragsformulare auf Arbeitslosengeld II finden Sie 
auf der Internetseite » www.jobcenter.digital 
> Downloads » weitere Downloads. 
 
Sie erhalten die Vordrucke auch in Ihrem Jobcenter. 
Weitere umfangreiche Informationen zur Beantragung 
von Arbeitslosengeld II finden Sie auf der Internetseite 
» www.jobcenter.digital.

http://www.jobcenter.digital
http://www.jobcenter.digital


29

5 Die Vorsprache bei Ihrer  Integrationsfachkraft

5  Die Vorsprache bei Ihrer 
 Integrationsfachkraft

Ziel: Beendigung / Verringerung der Hilfebedürftigkeit

  Erstgespräch  
  Integrationskraft

Zusammen mit der Ausgabe der Antragsunterlagen 
wird Ihnen ein Termin für die Arbeitsvermittlung aus-
gehändigt. Es erfolgt bereits nach der Antragsausgabe 
ein Gespräch oder Sie erhalten zeitnah einen Termin. 
Das Gespräch führt eine Mitarbeiterin oder ein Mitar-
beiter aus der Vermittlung oder aus dem Fallmanage-
ment. 

In jedem Fall wird sich die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter 
mit Ihnen über Ihren bisherigen beruflichen Werdegang 
unterhalten und zusammen mit Ihnen eine sogenannte 
Stärken- und Potenzialanalyse erarbeiten.

Außerdem werden Ihre besonderen Kenntnisse und 
Fähigkeiten erfasst, die Sie für Ihren angestrebten Ziel-
beruf besitzen.

Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner erfra-
gen lediglich die Daten von Ihnen, die sie für die Ver-
mittlung und Beratung  benötigen.

 BITTE BEACHTEN SIE

Ihre Angaben unterliegen dem Datenschutz.

Mehr zum Thema Datenschutz können Sie 
dem » Kapitel 14 entnehmen.
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Gute Beratung und erfolgreiche Vermittlung 
 können nur mit Ihrer Hilfe erfolgen.
Aus diesem Grund werden Sie auch nach Ihren per-
sönlichen Vorstellungen und Zielen befragt.
Aus den zusammengetragenen Erkenntnissen wird mit 
Ihnen ein Integrationsplan erstellt. Ihre Integrations-
fachkraft wird Ihnen in diesem Gespräch auch – wenn 
möglich – ein Sofortangebot für eine Arbeitsaufnahme 
oder eine Qualifizierung machen.

Sie wird Sie zudem über Fördermöglichkeiten bei der 
 Arbeitsuche, bei der Arbeitsaufnahme oder bei der be-
ruflichen Weiterbildung beraten.

 TIPP

Erste Hilfestellungen für die Erstellung einer Bewer-
bung können Sie dem » Kapitel 16.2 entnehmen.

Ergänzende Informationen können Sie der Broschüre 
» Was? Wie viel? Wer? – SGB II entnehmen.

	 ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel der Integrationsfachkraft ist es, zusammen 
mit Ihnen einen Weg zu finden, um Sie zeitnah in Arbeit 
zu vermitteln (oder Ihre Beschäftigung auszubauen), 
um Ihre Hilfebedürftigkeit zu mindern oder dauerhaft 
zu beenden.
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6 Die Antragsabgabe
Ziel: Beendigung / Verringerung der Hilfebedürftigkeit

   Antragsabgabe	 Folgegespräch

Eine zeitnahe Bearbeitung und Auszahlung der Grund-
sicherungsleistungen sind nur dann möglich, wenn Sie 
alle für die Anspruchsprüfung und Entscheidung erfor-
derlichen Tatsachen vollständig und richtig angeben 
und die hierzu erforderlichen Unterlagen im Jobcenter 
vorlegen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Antrags-
abgabe unterstützen Sie hierbei gern.

 HINWEIS

Unter » www.jobcenter.digital können Sie Ihre Unter-
lagen auch einfach und bequem online übermitteln.

http://www.jobcenter.digital
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7  Die Entscheidung über Ihren 
Anspruch auf Grund-
sicherungsleistungen

Ziel: Beendigung / Verringerung der Hilfebedürftigkeit

     Entscheidung

Die Entscheidung über den Antrag auf Leistungen und 
jede spätere Änderung dieser Entscheidung teilt Ihnen 
Ihr zuständiges Jobcenter schriftlich in Form eines Be-
scheides mit. 

Einen schriftlichen Bescheid erhalten Sie unter 
 anderem:
• wenn Ihrem Antrag entsprochen wird,
• wenn Ihrem Antrag nicht oder nicht voll entsprochen 

wird,
• wenn sich die Höhe der Leistung ändert oder
• wenn Sie die Leistung zu Unrecht erhalten haben 

und Sie diese zurückzahlen müssen.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Bescheid haben, können 
Sie sich an die Leistungsabteilung Ihres Jobcenters 
oder ggf. an das Service-Center wenden.

7.1 Der Bescheid

Ihrem Bewilligungsbescheid können Sie unter anderem 
folgende Angaben entnehmen:
• die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft,
• die Höhe der Leistungen,
• den Bewilligungszeitraum, 
• die Berechnungsübersicht,
• die Bankverbindung sowie
• die Krankenversicherung und Pflegeversicherung.
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 LINK

Einen „Musterbescheid zum Arbeitslosengeld II“ mit Er-
läuterungen finden Sie auf der Internetseite  
»  www.jobcenter.digital > Downloads  
»  weitere Downloads. 

Zum Erklärvideo „Der Bewilligungsbescheid“ gelangen 
Sie am schnellsten, wenn Sie unter »  www.jobcenter.
digital in die Suchmaske im Suchfeld „Videos zum Ar-
beitslosengeld II“ eingeben.

 HINWEIS

Nach Abgabe der vollständigen Antragsunterlagen 
und Bewilligung werden weitere Gespräche, insbeson-
dere mit der zuständigen Integrationsfachkraft, folgen.

Das Ziel ist, Sie dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu 
 integrieren bzw. Ihre bereits bestehende Tätigkeit so 
auszubauen, dass die Hilfebedürftigkeit gemindert oder 
beendet wird.

7.2 Der Rechtsbehelf

Sind Sie mit einer Entscheidung Ihres Jobcenters nicht 
einverstanden, können Sie oder jede andere vom Be-
scheid betroffene Person innerhalb eines Monats nach 
der Bekanntgabe des Bescheides Widerspruch einlegen.

http://www.jobcenter.digital
http://www.jobcenter.digital
http://www.jobcenter.digital
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Der Widerspruch muss bei dem Jobcenter, das den Be-
scheid erlassen hat, schriftlich oder in elektronischer 
Form nach § 36a Absatz 2 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch eingelegt oder dort persönlich zur Nieder-
schrift erklärt werden. Die Entscheidung wird dann 
nochmals überprüft.

Kann Ihrem Widerspruch nicht oder nur teilweise statt-
gegeben werden, erhalten Sie einen schriftlichen 
 Widerspruchsbescheid. Gegen diesen können Sie – 
wenn Sie nicht einverstanden sind – Klage beim So- 
zialgericht erheben. 
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Vertiefende Hinweise

8	 	Die	Antragsbearbeitung	–	
Ihr Anspruch auf Grund-
sicherungsleistungen

Nach Abgabe der vollständigen Antragsunterlagen wird 
Ihr Antrag auf Leistungen nach dem SGB II bearbeitet. 
Einige Anspruchsvoraussetzungen für die Bewilligung 
sind im Folgenden zum besseren Verständnis aufge-
führt.

8.1	Wer	hat	Anspruch	auf	Arbeitslosengeld	II?

Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben Sie, wenn Sie
• erwerbsfähig sind,
• im Alter von 15 Jahren bis zum gesetzlichen Regel-

renteneintrittsalter sind,
• Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben 

und 
• hilfebedürftig sind.

Leistungen können Sie auch erhalten, wenn Sie selbst 
nicht erwerbsfähig sind, aber mit  einer erwerbsfähigen 
leistungsberechtigten Person in einer sogenannten Be-
darfsgemeinschaft (vgl. » 	Kapitel	8.3) leben.

Auszubildende sind während einer beruflichen Ausbil-
dung und der Teilnahme an berufsvorbereitenden Maß-
nahmen grundsätzlich leistungsberechtigt. Schülerin-
nen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten, 
die im Haushalt der Eltern leben, haben nur dann einen 
Anspruch auf Arbeitslosengeld II, wenn BAföG-Leistun-
gen dem Grunde nach nicht zu beanspruchen sind 
oder nur wegen der Berücksichtigung von Einkommen 
und/oder Vermögen nicht zu beanspruchen sind. 
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Auszubildende, die während der Ausbildung in einem 
Internat oder Wohnheim mit voller Verpflegung leben 
und Studentinnen und Studenten, die nicht im Haushalt 
der Eltern leben, haben keinen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld II. Ggf. besteht aber ein Anspruch auf ergän-
zende Leistungen für Auszubildende  
(siehe » Kapitel	8.8.4).

Besonderheiten für ausländische Staatsangehörige
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
 können Sie nur dann erhalten, wenn:
• Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 

haben und dieser nicht nur kurzfristig ist. Wenn Sie 
Unionsbürgerin/Unionsbürger sind, weisen Sie dies 
bitte durch die Vorlage Ihres Mietvertrages, Ihrer 
Meldebescheini gung sowie eines Ausweisdokumen-
tes nach;

• Sie sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Bitte 
legen Sie dem Jobcenter Ihren Aufenthaltstitel vor 
oder weisen Sie als Familienangehöriger einer  
Unionsbürgerin/eines Unionsbürgers Ihr Freizügig-
keitsrecht nach (durch eine Aufenthaltskarte für 
Familienangehörige von Unionsbürgern)   

• Ihnen die Aufnahme einer Beschäftigung bereits er-
laubt ist oder erlaubt werden könnte; dies ergibt sich 
grundsätzlich aus Ihrer Aufenthaltserlaubnis;

• Sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz haben und

• Sie entweder als Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer oder 
als Selbständige/Selbständiger in Deutschland tätig 
sind und die Selbstständigkeit mit Ernsthaftigkeit und 
Gewinnerzielungsabsicht nachweislich betreiben und 
nicht lediglich ein Gewerbe angemeldet haben oder 

• Sie bereits länger als drei Monate in Deutschland 
sind und Sie sich nicht allein zum Zwecke der Arbeit-
suche in Deutschland aufhalten oder 

• Sie einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen 
besitzen.

Dies gilt auch für Ihre Familienangehörigen.



37

8 Ihr Anspruch auf Grund sicherungsleistungen

8.1.1	Wer	ist	erwerbsfähig?

Erwerbsfähig sind Sie, wenn Sie mindestens drei 
 Stunden täglich arbeiten können und nicht wegen 
Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit daran 
gehindert sind.

Sind Sie Ausländerin oder Ausländer, muss Ihnen die 
Aufnahme einer Beschäftigung erlaubt sein oder er-
laubt werden können.

8.1.2	Wer	ist	hilfebedürftig?

Hilfebedürftig sind Sie, wenn Sie Ihren Lebensunterhalt 
und den Lebensunterhalt der eventuell mit Ihnen in ei-
ner Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht 
oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden 
Einkommen oder Vermögen (siehe » Kapitel 9) sichern 
können und Sie die erforderliche Hilfe nicht von ande-
ren, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern 
anderer Sozialleistungen, erhalten.

8.1.3	Vorrangige	andere	(Sozial-)Leistungen	

Haben Sie Anspruch auf andere (Sozial-)Leistungen, 
sind Sie grundsätzlich verpflichtet, diese zu beantragen, 
da Sie damit Ihre Hilfebedürftigkeit und die Hilfebedürf-
tigkeit Ihrer Bedarfsgemeinschaft verringern oder besei-
tigen können. Stellen Sie den hierfür erforder lichen An-
trag nicht, ist das Jobcenter berechtigt, den Antrag für 
Sie zu stellen. Einige der vorrangigen Leistungen füh-
ren zum generellen Ausschluss von SGB II-Leistungen. 

Die wichtigsten vorrangigen Leistungen sind:
• Kindergeld,
• Kinderzuschlag (ggf. zusammen mit Wohngeld), 

wenn Sie eigenes Einkommen und Kinder haben, für 
die Sie Kindergeld beziehen, und Ihren Bedarf und 
den Bedarf Ihrer Partnerin / Ihres Partners decken kön-
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nen, nicht aber den Bedarf Ihrer Kinder und Hilfebe-
dürftigkeit hiermit für mindestens drei zusammenhän-
gende Monate überwunden werden kann,

• Unterhaltsvorschuss für Kinder,
• Arbeitslosengeld,
• (geminderte) Altersrente ab dem 63. Lebensjahr; die-

se müssen Sie nicht in Anspruch nehmen, wenn Sie 
durch die geminderte Altersrente im Alter hilfebedürf-
tig werden würden,

• ausländische Altersrente, wenn diese mit der deut-
schen Altersrente vergleichbar ist,

• sonstige Renten (Erwerbsminderungsrente, 
 Witwen- / Witwerrente, Waisenrente),

• Krankengeld,
• Leistungen der Ausbildungsförderung (BAföG, Aus-

bildungsgeld, BAB),
• Wohngeld für Mieter / Lastenzuschuss für Hauseigen-

tümer, wenn Sie hiermit Hilfebedürftigkeit nach dem 
SGB II ganz beseitigen können,

• Mutterschaftsgeld (für die Zeit des Mutterschutzes – 
in der Regel sechs Wochen vor und acht Wochen 
nach der Geburt),

• Elterngeld nach der Geburt eines Kindes.

Sie sind nicht dazu verpflichtet, sogenanntes „Kinder-
wohngeld“ – also Wohngeld nur für Ihr Kind – in An-
spruch zu nehmen. Es ist jedoch möglich, dass Sie 
durch die Inanspruchnahme einen finanziellen Vorteil 
haben. Kinderwohngeld kommt nur dann in Betracht, 
wenn Ihr Kind eigenes Einkommen (z. B. aus Kinder-
geld, Unterhalt, Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsver-
gütung) hat. Näheres erfahren Sie von Ihrem Jobcenter 
oder Ihrer Wohngeldstelle.

8.2	Wer	bekommt	Sozialgeld?

Nicht erwerbsfähige Personen haben keinen eigen-
ständigen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. 
Nur wenn sie mit einer erwerbsfähigen leistungsbe-
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rechtigten Person in einer Bedarfsgemeinschaft (sie-
he auch » Kapitel	8.3) leben, können nicht erwerbs-
fähige Personen einen Anspruch auf Leistungen nach 
dem SGB II – das sogenannte Sozialgeld – haben. 

8.3	Was	bedeutet	„Bedarfsgemeinschaft“?

Bei der Berechnung Ihrer Leistungen werden Sie als 
einzelne erwerbsfähige Person oder als eine soge-
nannte „Bedarfsgemeinschaft“ betrachtet. 

Leben Sie mit mehreren Personen im gleichen Haus-
halt zusammen und betreiben den Haushalt wirtschaft-
lich gemeinsam, werden Sie möglicherweise alle zu-
sammen als eine Bedarfsgemeinschaft behandelt. 

Wer zu einer Bedarfsgemeinschaft gehört, ist im SGB II 
festgelegt. Bei einer solchen Bedarfsgemeinschaft werden 
alle ihr angehörenden Personen mit ihren persönlichen 
Verhältnissen (Einkommen und Vermögen siehe 
»  Kapitel 9) in eine gemeinsame Berechnung einbezogen.

Das heißt: Einkommen einer Person ist in der Berech-
nung auch für weitere Personen der Bedarfsgemein-
schaft einzusetzen. Es findet also ein Ausgleich statt. 

Zu einer Bedarfsgemeinschaft gehören:
• die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten;
• die Partnerin / der Partner von erwerbsfähigen 

 Leistungsberechtigten; das sind:
• die / der nicht dauernd getrennt lebende Ehe-

gattin / Ehegatte,
• die / der nicht dauernd getrennt lebende Lebens-

partnerin / Lebenspartner oder
• eine Partnerin / ein Partner in einer sogenannten 

Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft 
(„eheähnliche Gemeinschaft“). Dies gilt nicht nur 
für Partnerschaften zwischen Mann und Frau, 
 sondern auch bei gleichgeschlechtlichen Partne-
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rinnen und Partnern, deren Partnerschaft nicht ein-
getragen ist;

• die unverheirateten Kinder der / des erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten oder der Partnerin / des Part-
ners, wenn sie das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben;

• die Eltern oder der Elternteil (ggf. mit Partnerin / Part-
ner) eines erwerbsfähigen unverheirateten Kindes, 
das das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Beispielsweise bildet
• ein unverheiratetes, noch nicht 25 Jahre altes Kind, 

das selbst ein Kind hat, oder
• ein Kind allein, welches das 25. Lebensjahr vollendet 

hat,
eine eigene Bedarfsgemeinschaft, auch wenn es selbst 
noch Ihrem Haushalt angehört. 

Kinder, die sich nur zeitweise auf der Grundlage einer 
Sorgerechts- oder Umgangsvereinbarung der Eltern im 
Haushalt aufhalten, haben ggf. in beiden Bedarfsge-
meinschaften der leiblichen Elternteile anteilige Ansprü-
che auf Leistungen.

Leben andere Verwandte (z. B. Tante, Onkel) oder Ver-
schwägerte mit Ihnen im Haushalt, so gehören diese 
zur sogenannten Haushaltsgemeinschaft, nicht zur Be-
darfsgemeinschaft. 

Es wird vermutet, dass die erwerbsfähige Person, die 
den Antrag stellt, auch bevollmächtigt ist, für die weite-
ren Personen der Bedarfsgemeinschaft Leistungen zu 
beantragen und entgegenzunehmen.

Sofern eine Person Ihrer Bedarfsgemeinschaft mit 
dieser Vertretung nicht einverstanden ist, kann sie dem 
Jobcenter mitteilen, dass sie ihre Interessen selbst 
wahrnehmen möchte. Sie bleibt zwar weiterhin Mitglied 
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Ihrer Bedarfsgemeinschaft, wird aber nicht mehr ent-
sprechend vertreten.

Es ist aber auch möglich, lediglich Zahlungen an sich 
selbst zu verlangen. In diesem Fall bleibt die Vertre-
tungsvollmacht im Übrigen bestehen.

	 ZUSAMMENFASSUNG

Einfach gesagt, bilden Sie grundsätzlich  zusammen mit 
den in Ihrem Haushalt lebenden engsten Familienmit-
gliedern eine Bedarfs gemeinschaft. Ihre Familie ist Ihre 
Bedarfsgemeinschaft. Es gibt davon aber Ausnahmen. 
Oft ist es schwierig zu beurteilen, ob eine Bedarfsge-
meinschaft besteht. Dies kann nur Ihr Jobcenter zuver-
lässig für Sie ermitteln.

8.4	Welche	Leistungen	gibt	es?

Die Leistungen nach dem SGB II setzen sich aus 
 Regelbedarfen, Mehrbedarfen und Bedarfen für Unter-
kunft und Heizung zusammen.

Dazu kommen – wenn die entsprechenden Vorausset-
zungen erfüllt sind – die Leistungen für Bildung und 
Teilhabe (siehe hierzu auch » Kapitel 10).

8.5		Die	Höhe	des	Regelbedarfes	zur	Sicherung	
des Lebensunterhalts

Der Regelbedarf deckt laufende und in unregelmäßi-
gen bzw. in großen Abständen anfallende Bedarfe 
 pauschal ab (z. B. Ernährung, Kleidung, Körperpflege, 
Hausrat, Bedarfe des täglichen Lebens).
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Höhe der Regelbedarfe zur Sicherung des Lebens-
unterhalts ab 01.01.2022

Alleinstehende, Alleinerziehende,  449 €

Volljährige Partner 404 €

Volljährige bis zur Vollendung  
des 25. Lebensjahres (18 – 24 Jahre),

Personen unter 25 Jahren, die ohne  
Zusicherung des kommunalen Trägers  
umziehen (18 – 24 Jahre) 360 €

Kinder bzw. Jugendliche im 15. Lebensjahr  
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres  
(14 – 17 Jahre),  376 €

Kinder ab Beginn des 7. Lebensjahres  
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres  
(6 – 13 Jahre)  311 €

Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebens-
jahres (0 – 5 Jahre)  285	€

Die Regelbedarfe werden jedes Jahr zum 1. Januar an-
gepasst. Sofern sich hieraus Auswirkungen auf die 
Höhe der Ihnen bewilligten Leistungen ergeben, wer-
den die Leistungen automatisch angepasst. Sie werden 
hierüber mit einem Änderungsbescheid informiert. 

8.6	Mehrbedarfe

Für Bedarfe, die nicht durch den Regelbedarf abge-
deckt werden, kann für Sie zusätzlich ein Mehrbedarf 
berücksichtigt werden.

Diese Mehrbedarfe (in der Regel feste pauschale 
 Beträge) zum Regelbedarf erhalten Sie, wenn Sie zu 
folgenden Personengruppen gehören:
• werdende Mütter ab der 13. Schwangerschafts-

woche,
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• Alleinerziehende von Minderjährigen,
• Menschen mit Behinderungen, die bestimmte Leis-

tungen nach dem SGB IX erhalten oder
• Leistungsberechtigte, die aus medizinischen Grün-

den kostenaufwändigere Ernährung benötigen 
(wenn diese nachweislich erforderlich ist).

Soweit eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund der je-
weiligen schulrechtlichen Bestimmungen oder schuli-
schen Vorgaben Aufwendungen zur Anschaffung oder 
Ausleihe von Schulbüchern oder gleichgestellten Arbeits-
heften hat, können diese als Mehrbedarf berücksichtigt 
werden.

Nicht erwerbsfähige Personen mit Behinderungen, die  
einen Ausweis mit Merkzeichen „G“ besitzen, können  
einen Mehrbedarf erhalten, wenn ihnen bisher kein 
 anderer Mehrbedarf wegen der Behinderung zusteht; 
dies gilt nicht für Kinder bis zur Vollendung des  
15. Lebensjahres.

Die Summe der oben genannten Mehrbedarfe darf nicht 
höher sein als der jeweils maßgebende Regelbedarf. 

Unter bestimmten Voraussetzungen können weitere 
Bedarfe, die aufgrund besonderer Lebensumstände 
entstehen und nicht vermeidbar sind, berücksichtigt 
werden.

Das Jobcenter gewährt Leistungsberechtigen, die 
Warmwasser nicht über die Heizung, sondern durch 
ein in der Unterkunft installiertes Gerät (Durchlauf-
erhitzer oder Gastherme) erzeugen (dezentrale Warm-
wasseraufbereitung), Leistungen für einen Mehrbedarf. 
Bitte geben Sie daher unbedingt in Ihrem Antrag die Art 
der Warmwasserbereitung an und legen Sie entspre-
chende Nachweise vor.
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8.7	Bedarfe	für	Unterkunft	und	Heizung

8.7.1	Angemessene	Kosten

Bedarfe für Unterkunft und Heizung (Miete) werden in 
Höhe Ihrer tatsächlichen Aufwendungen übernommen, 
soweit diese angemessen sind.

Welche Kosten dabei angemessen sind, richtet sich 
nach den jeweiligen lokalen kommunalen Richtlinien, 
Richtwerten oder Satzungen nach § 22 a SGB II. 
Sie erfahren in Ihrem Jobcenter, welche Kosten ange-
messen sind. Sie sind verpflichtet, diese Leistungen 
nur für die Miete zu verwenden. 

Eine Direktüberweisung an die Vermieterin / den Ver-
mieter ist im Einzelfall möglich.

Bewohnen Sie ein Eigenheim oder eine Eigentums-
wohnung, dann gehören zu den Kosten der Unterkunft 
auch die damit verbundenen Belastungen (z. B. ange-
messene Schuldzinsen für Hypotheken, Grundsteuer, 
Wohngebäudeversicherung, Erbbauzins, Nebenkosten 
wie bei Mietwohnungen). Auch die unabweisbaren Auf-
wendungen für Instandhaltung und Reparaturen kön-
nen unter Umständen als Bedarf anerkannt werden. 
Nicht dazu gehören die Tilgungsraten, weil mit ihnen 
letztlich Vermögen aufgebaut wird. Ein Vermögensauf-
bau ist jedoch mit dem Zweck einer Fürsorgeleistung 
nicht vereinbar.

Sind die Aufwendungen unangemessen hoch, sind Sie 
verpflichtet, die Kosten der Unterkunft nach Möglichkeit 
zu senken. Unter diesen Umständen kann auch ein 
Umzug in eine günstigere Wohnung notwendig werden. 

Ist bei Ihnen ein Umzug zur Senkung der Unterkunfts-
kosten notwendig, werden die Aufwendungen für Ihre 
Unterkunft nur solange in vollständiger Höhe aner-
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kannt, bis Ihnen ein Umzug möglich ist oder zugemutet 
werden kann, in der Regel  jedoch für längstens sechs 
Monate.

Ihr Jobcenter kann in diesen Fällen die notwendigen 
Kosten für das Beschaffen der neuen Wohnung und 
den Umzug sowie die Mietkaution (in der Regel als 
Darlehen) für Sie übernehmen. 

 HINWEIS

Befristet geltende, abweichende Regelungen aufgrund 
der Corona-Pandemie finden Sie in » Kapitel 0.2. 

 BITTE BEACHTEN SIE

Bevor Sie einen Vertrag über eine neue 
Wohnung abschließen, ist es notwendig, 
vom für die neue Wohnung örtlich zuständi-
gen Jobcenter eine Einverständniserklärung 
(Zusicherung) für die künftigen Aufwendun-
gen einzuholen. Wenn sich nach einem nicht 
erforderlichen Umzug die Kosten der Unter-
kunft erhöhen, werden nur die bisherigen 
Kosten weiter erbracht.

 HINWEIS

Neben den genannten Leistungen besteht kein An-
spruch auf Wohngeld. Können Sie jedoch durch den 
Bezug von Wohngeld Ihre Hilfebedürftigkeit oder – 
wenn Sie in einer Bedarfsgemeinschaft leben – die 
Hilfe bedürftigkeit der gesamten Bedarfsgemeinschaft 
(ggf. zusammen mit Kinderzuschlag) beseitigen oder 
vermeiden, sind Sie verpflichtet, einen Wohngeld-
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antrag zu stellen. Nähere Informationen finden Sie im 
» Merkblatt Kinderzuschlag oder erhalten Sie bei 
 Ihrer örtlichen Familienkasse.

Stellen Sie den Wohngeldantrag nicht, ist das Job-
center berechtigt, für Sie den Antrag zu stellen.

8.7.2		Besonderheiten	bei	Umzug	 
aus dem Haushalt der Eltern

Wenn Sie unverheiratet, noch nicht 25 Jahre alt sind 
und bei den Eltern oder einem Elternteil ausziehen wol-
len, dann können Sie Miete und Heizkosten für die 
neue Unterkunft nur erhalten, wenn Sie zuvor eine so-
genannte „Zusicherung“ des Jobcenters eingeholt ha-
ben. Bitte beantragen Sie die Zusicherung unter Anga-
be Ihrer Gründe für den geplanten Auszug schriftlich.

Sie erhalten die Zusicherung, wenn:
• schwerwiegende soziale Gründe gegen ein Verblei-

ben in der elterlichen Wohnung sprechen und dies 
nachgewiesen wird oder

• der Umzug in die neue Unterkunft zur Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt erforderlich ist oder

• nachweislich ein ähnlich schwerwiegender Grund 
vorliegt.

Ziehen Sie ohne die erforderliche Zusicherung um, er-
halten Sie einen geringeren monatlichen Regelbedarf 
(vgl. » Tabelle	unter	Punkt	8.5) und Bedarfe für Unter-
kunft und Heizung werden nicht erbracht. 

Auch Leistungen für die Erstausstattung der Wohnung 
(vgl. » Kapitel	8.8.3) werden nicht übernommen.
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 BITTE BEACHTEN SIE

Auch in diesem Fall müssen Sie die Zusi-
cherung vor dem Abschluss des Vertrages 
über die neue Unterkunft vom Jobcenter ein-
holen.

8.8	Abweichende	Leistungen	in	Notfällen

8.8.1	Darlehen	bei	besonderem	Bedarf

In besonderen Lebenslagen kann Ihnen ein Bedarf 
 entstehen, der Ihren Lebensunterhalt gefährdet, den 
Sie aber nicht verhindern können. In einer solchen Not-
situation kann eine Sachleistung oder Geldleistung als 
Darlehen erbracht werden.

Ein solcher unabweisbarer Bedarf kann z. B. durch 
 Verlust, Beschädigung oder Diebstahl einer Sache ent-
stehen.

Das Darlehen müssen Sie zurückzahlen. Das ge-
schieht in der Regel, indem monatlich 10 % des für 
Sie maßgeblichen Regelbedarfs weniger ausgezahlt 
werden (Aufrechnung). 

8.8.2	Sachleistungen	als	Regelbedarf

Der Regelbedarf kann zum Teil oder auch ganz als 
Sachleistung (in Form von Gutscheinen) erbracht wer-
den. Dies kann z. B. dann geschehen, wenn Sie die 
Geldleistung wiederholt zu schnell verbrauchen, weil 
Ihre Lebensführung in Bezug auf die Höhe der Leistung 
nicht angemessen ist und Sie zur Überbrückung ein zu-
sätzliches Darlehen beantragen. 
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Ein solches „unwirtschaftliches Verhalten“ liegt z. B. 
dann vor, wenn Sie die monatlichen Leistungen bereits 
kurz nach der Auszahlung verbraucht haben.

8.8.3	Einmalige	Leistungen

Der monatliche Regelbedarf ist für Ihren laufenden 
Lebens unterhalt vorgesehen.

Daneben können einmalige Leistungen erbracht 
 werden für:
• die Erstausstattung der Wohnung einschließlich 

Haushaltsgeräten,
• die Erstausstattung für Bekleidung und Erstaus-

stattung bei Schwangerschaft und Geburt sowie
• die Anschaffung und Reparaturen von orthopädi-

schen Schuhen, die Reparaturen von therapeuti-
schen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete 
von therapeutischen Geräten.

Diese einmaligen Leistungen werden als Geldleistung 
oder als Sachleistung (Gutscheine) gewährt. Es kann 
auch ein Pauschalbetrag festgelegt werden.

Ein Anspruch auf Leistungen für die genannten Bedarfe 
besteht auch, wenn Sie keine Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts erhalten und über kein aus-
reichendes Einkommen oder Vermögen verfügen, um 
 diese speziellen Bedarfe voll abzudecken. Dabei kann 
Ihr Einkommen der nächsten sechs Monate nach der 
Entscheidung mit berücksichtigt werden.

8.8.4	Leistungen	für	Auszubildende

Auszubildende, Schülerinnen und Schüler sowie 
 Studierende, die nicht von den Leistungen nach dem 
SGB II ausgeschlossen sind, erhalten bis zur Ent-
scheidung über ihren Antrag auf Ausbildungsförderung 
unvermindert weiter Arbeitslosengeld II. Der Ausgleich 
erfolgt über einen Erstattungsanspruch.
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Der folgende Abschnitt betrifft nur Auszubildende, 
die aufgrund eines Leistungsausschlusses nach 
§ 7  Absatz 5 SGB II kein Arbeitslosengeld II beziehen 
können (vgl. » Kapitel	8.1).

Alle Leistungen im folgenden Abschnitt begründen 
 keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung. Sofern Sie nicht anderweitig 
versichert sind, müssen Sie eine freiwillig gesetzliche 
oder private Kranken- und Pflegeversicherung ab-
schließen.

1  Überbrückungsdarlehen für den ersten Monat der 
Ausbildung

Für den ersten Monat der Ausbildung kann Ihnen Ihr 
Arbeitslosengeld II in der bisherigen Höhe als Darlehen 
zum Überbrücken des Zeitraumes bis zur ersten 
 Zahlung der Ausbildungsförderung oder Ausbildungs-
vergütung gewährt werden. Das Darlehen zahlen Sie 
nach der Beendigung der Ausbildung zurück. Über 
die Rückzahlung wird mit Ihnen eine Vereinbarung ab-
geschlossen.

2  Ergänzende Mehrbedarfe und Erstausstattung bei 
Schwangerschaft und Geburt

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, können Sie 
ergänzend zur Ausbildungsförderung Leistungen in 
Höhe der Mehrbedarfe erhalten, die nicht ausbildungs-
geprägt sind. Das sind:
• Mehrbedarf für werdende Mütter,
• Mehrbedarf für Alleinerziehende,
• Mehrbedarf für medizinisch notwendige kostenauf-

wändige Ernährung und
• Mehrbedarf für einen unabweisbaren  Bedarf.
Sie haben auch einen Anspruch auf eine Erstaus-
stattung in der Schwangerschaft und nach der Geburt 
für Ihr Kind. 
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3  Härtefalldarlehen und Härtefall zuschuss
Bedeutet der Leistungsausschluss für Sie eine vom 
Regelmaß abweichende unbillige Härte, können Sie 
 Arbeitslosengeld II, die Beiträge zur Kranken- und 
Pflege versicherung und Leistungen für Bildung und 
Teilhabe als Darlehen erhalten. Das Darlehen zahlen 
Sie nach der Beendigung der Ausbildung zurück. Über 
die Rückzahlung wird mit Ihnen eine Vereinbarung 
 abgeschlossen.

Beruht die unbillige Härte darauf, dass Sie wegen der 
Überschreitung der Altersgrenze nach § 10 Bun-
desausbildungsförderungsgesetz keine Ausbildungs-
förderung erhalten, können für diese Ausbildung auch 
Arbeitslosengeld II und die notwendigen Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung als Zuschuss gezahlt 
werden. Voraussetzung ist zusätzlich, dass die schuli-
sche Ausbildung für Ihre Eingliederung in das Erwerbs-
leben zwingend erforderlich ist und keine alternative 
berufliche Ausbildung zur Verfügung steht.

Haben Sie Fragen zu den ergänzenden Leistungen 
oder Darlehen für Auszubildende, dann wenden Sie 
sich an das für Sie zuständige Jobcenter.

8.9	Wann,	wie	und	wie	lange	wird	gezahlt?

Die Grundsicherungsleistungen werden Ihnen monat-
lich im Voraus ausgezahlt. Dabei werden alle vollen 
Monate immer gleich mit 30 Kalendertagen berechnet. 
Stehen Ihnen die Leistungen nicht für einen vollen 
 Monat zu, zum Beispiel wegen einer Ortsabwesenheit, 
wird für jeden Tag 1 / 30 der monatlichen Leistung ge-
zahlt.
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 BEISPIELE

Anspruch	für	Februar	mit	28	Tagen:	

Anspruchsbeginn am 
1. Februar

Sie erhalten Leistungen 
für 30 Tage = 30 / 30

Anspruch endete ab 
17. Februar; Sie haben 
 bereits für 30 Tage Leis-
tungen erhalten

Vom 17. bis 30. Tag 
 haben Sie keinen An-
spruch und daher 
für 14 Tage zu viel er-
halten = 14 / 30

Anspruch für März mit 31 Tagen:

Anspruch für März endet ab 
31. März

Sie haben im März nur 
für 30 Tage Leistungen 
 er halten; der Anspruch 
 ändert sich nicht

 HINWEIS

Bei einer Arbeitsaufnahme gilt auch bereits das erste 
erzielte Gehalt als regelmäßige Einnahme, so dass 
eine entsprechende Berechnung des Bedarfs erfolgt, 
siehe auch » Kapitel 9.3. Es ist nicht wie beim Arbeits-
losengeld, dass ab dem Tag der Arbeitsaufnahme kein 
Anspruch mehr besteht.

Das vom Jobcenter überwiesene Geld steht Ihnen in 
der Regel einen Kalendertag vor dem Monat, für den 
es gezahlt wird, zur Verfügung. Ihr Jobcenter hat kei-
nen Einfluss auf mögliche Verzögerungen auf dem 
Zahlungsweg (z. B. verspätete Kontogutschrift oder 
verspäteter Zugang einer Zahlungsanweisung).
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Über Ihren Antrag entscheidet allein Ihr zuständiges 
Jobcenter. Dieses veranlasst auch die Überweisungen 
an Sie und führt alle eingereichten Leistungsunter-
lagen. Wenden Sie sich daher bitte an Ihr Jobcenter, 
wenn Sie Fragen zur Überweisung haben oder Aus-
künfte zu Ihren Leistungsangelegenheiten wünschen. 

8.9.1	Kostenfreie	Überweisung	auf	ein	Konto

Die Leistungen zur Grundsicherung erhalten Sie 
 kostenfrei, wenn Sie die Geldleistungen auf ein europä-
isches Konto überweisen lassen. Sie müssen dazu 
nicht selbst Kontoinhaberin / Kontoinhaber sein. Geben 
Sie jedoch ein Konto an, über das Sie für Ihren indivi-
duellen Anspruch nicht verfügen können, gilt der An-
spruch trotzdem als erfüllt. Sie sollten daher zumindest 
Mitinhaberin/Mitinhaber des Kontos sein.

 BITTE BEACHTEN SIE

Bitte beachten Sie, dass bei Überweisungen 
auf ein Kreditkartensammelkonto die Angabe 
der Kreditkartennummer im Verwendungs-
zweck technisch nicht möglich ist und es 
 gegebenenfalls zu Zahlungsrückläufen 
 kommen kann. Es wird daher dringend emp-
fohlen, für die Leistungszahlungen ein Giro-
konto zu nutzen.

8.9.2	Zahlung,	wenn	Sie	kein	Konto	haben

Wenn Sie kein Konto haben, erhalten Sie postalisch 
eine „Zahlungsanweisung zur Verrechnung“ (Scheck).  
Diesen Scheck können Sie sich (oder eine von Ihnen 
beauftragte Person) bei jeder Auszahlungsstelle der 
Deutschen Post oder der Deutschen Postbank bar 
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 auszahlen lassen. Dadurch entstehen Ihnen jedoch 
pauschal Kosten von 2,85 Euro, die Ihnen direkt von 
der zustehenden Leistung abgezogen werden. 

Die Kosten werden nicht abgezogen, wenn Sie 
nachweisen, dass Ihnen die Einrichtung eines 
 Kontos ohne eigenes Verschulden bei einem Geld-
institut	nicht	möglich	ist.	Für	Geldinstitute	besteht	
grundsätzlich	aber	eine	gesetzliche	Verpflichtung,	
jeder Bürgerin/jedem Bürger ein Basiskonto einzu-
richten; eine Verweigerung ist nur in besonderen 
Ausnahme fällen möglich.

Von der Auszahlungsstelle werden bei einer Baraus-
zahlung zusätzlich Auszahlungsgebühren einbehalten.

Zahlungsbetrag Gebühr

bis 50 € 3,50 €

über 50 € bis 250 € 4,00 €

über 250 € bis 500 € 5,00 €

über 500 € bis 1.000 € 6,00 €

über 1.000 Euro bis 1.500 Euro 7,50 €

 

Ihr Jobcenter hat auf die Auszahlungsgebühren keinen 
Einfluss.

Beträge unter 10 Euro werden nicht ausgezahlt, 
 sondern so lange angesammelt, bis der Betrag höher 
ist. Endet Ihr Leistungsbezug, wird auch ein Betrag 
 unter 10 Euro ausgezahlt, sofern er die Gebühren-
grenze von 6,35 Euro (Mindestgebühr und pauschale 
Kosten) übersteigt.
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8.9.3	Bewilligungsdauer

Die Grundsicherungsleistungen werden in der Regel 
für zwölf Monate bewilligt. Dies gilt nicht, wenn über 
den Leistungsantrag zunächst nur vorläufig entschie-
den wird (z. B. wegen schwankendem Einkommen) 
oder die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung 
unangemessen sind. Sollten Sie über diesen Zeitraum 
hinaus hilfe bedürftig sein, müssen Sie einen Weiterbe-
willigungsantrag stellen, um weiterhin Grundsiche-
rungsleistungen zu erhalten.

 HINWEIS

Unter »  www.jobcenter.digital können Sie die Weiter-
bewilligung Ihrer Leistungen auch einfach und bequem 
online beantragen.

8.10	Pfändung	des	Anspruchs	auf	Leistung

Ihre Ansprüche auf Leistungen zur Sicherung des 
 Lebensunterhalts sind nicht pfändbar und können des-
halb grundsätzlich auch nicht übertragen oder verpfän-
det werden. 

Automatischen Pfändungsschutz auf Ihrem Girokonto 
erhalten Sie nur, wenn Sie dieses in ein sogenanntes 
Pfändungsschutzkonto (P-Konto) umwandeln lassen. 
Auf diesem P-Konto können Beträge in Höhe bestimm-
ter Freibetragsgrenzen nicht gepfändet werden. 

Nähere Informationen zum P-Konto erhalten Sie von 
Ihrer Bank.

http://www.jobcenter.digital
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9  Wie wirken sich Einkommen 
und Vermögen aus?

Nur hilfebedürftige Personen erhalten Grundsiche-
rungsleistungen. Wer hilfebedürftig ist, ist im   
» 	Kapitel	8.1.2 beschrieben. 

Das Prinzip ist einfach: Sie müssen zuerst eigene Mit-
tel einsetzen, bevor Sie finanzielle Hilfe erhalten. Zu 
diesen Mitteln gehören Einkommen und Vermögen.

Wenn Sie also Einkommen oder Vermögen haben, 
dann kann die Hilfebedürftigkeit vorübergehend, teil-
weise oder ganz entfallen, je nachdem, wie viel vom 
Einkommen und Vermögen anzurechnen ist.

 BITTE BEACHTEN SIE

Sie müssen Vermögen und Einkommen voll-
ständig in den Antragsunterlagen angeben. 

Ob und wie viel davon zu berücksichtigen 
ist, entscheidet allein das Jobcenter nach 
den gesetzlichen Vorschriften. Es ist berech-
tigt und verpflichtet, Ihre Angaben und die 
von weiteren Personen im Haushalt zu über-
prüfen.

Fragen	Sie	bei	Zweifeln	lieber	nach.	

 HINWEIS

Befristet geltende, abweichende Regelungen aufgrund 
der Corona-Pandemie finden Sie in »  Kapitel 0.1 und 
Kapitel 0.3.
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9.1 Was bedeutet „Einkommen“?

Einkommen ist grundsätzlich jede Einnahme in Geld, 
die Ihnen ab der Antragstellung zufließt. Es kommt 
nicht darauf an, welcher Art und Herkunft Ihre Einnah-
men sind, ob sie zur Deckung des Lebensunterhalts 
bestimmt oder steuerpflichtig sind oder ob sie einmalig 
oder wiederholt anfallen.

9.1.1 Einkommen, das zu berücksichtigen ist

Zum Einkommen gehören beispielsweise:
• Einnahmen aus nichtselbstständiger und selbst-

ständiger Tätigkeit;
• Entgeltersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, 

 Elterngeld oder Krankengeld;
• Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung,  Land- 

und Forstwirtschaft;
• Unterhaltsleistungen, Kindergeld;
• Kapital- und Zinserträge;
• Einnahmen aus Aktienbesitz;
• Renten jeder Art;
• Einmalige Einnahmen (z. B. Steuererstattungen, 

 Abfindungen, Erbschaften);
• Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld, BAföG.

9.1.2 Einkommen, das nicht zu berücksichtigen ist

Bestimmte Einnahmen gelten nicht als Einkommen 
im Sinne des SGB II und werden nicht angerechnet 
(privilegiertes Einkommen). Zum Beispiel:
• Grundrenten nach dem Bundesversorgungsgesetz 

und Gesetzen, die eine entsprechende Anwendung 
vorsehen;

• Blindengeld;
• Pflegegeld bei Vollzeitpflege für den erzieherischen 

Einsatz für das erste und zweite Pflegekind ganz und 
für das dritte Pflegekind 25 %, sofern es sich nicht 
um Kindertagespflege handelt;
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• besondere Zuwendungen, wie z. B. Soforthilfe bei 
Katastrophen, Ehrenabgaben aus öffentlichen Mitteln 
(bei Alters- oder Ehejubiläum, Lebensrettung), Spen-
den aus Tombolas für bedürftige Menschen.

9.2  Welche Beträge können vom Einkommen 
 abgezogen werden?

Anhand des von Ihnen angegebenen Einkommens 
 ermittelt Ihr Jobcenter die hiervon abzuziehenden 
 Absetzungs- und Freibeträge und errechnet so Ihr 
 anzurechnendes Einkommen. 

Je nach Einkommensart und Einkommenshöhe werden 
verschiedene Absetzungs- und Freibeträge sowie Aus-
gaben vom Einkommen abgezogen.

Vom Einkommen abzuziehende Beträge und Freibeträ-
ge sind unter anderem:
• die darauf entfallenden Steuern,
• Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung,
• Beiträge für gesetzlich vorgeschriebene und ange-

messene  private Versicherungen,
• nach dem Einkommenssteuergesetz geförderte Bei-

träge zur Altersvorsorge,
• Werbungskosten (z. B. Fahrkosten, doppelte Haus-

haltsführung),
• Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhalts-

pflichten und
• Freibeträge bei Erwerbstätigkeit.

	 ZUSAMMENFASSUNG

Die Ermittlung der Absetzungsbeträge bei der Einkom-
mensberechnung erfolgt immer individuell.
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Ihr	Freibetrag	bei	Erwerbstätigkeit:	
Wenn Sie aus einer Erwerbstätigkeit Einkommen erzie-
len, wird dieses grundsätzlich auf die Grundsicherungs-
leistungen angerechnet. 

Die	Freibeträge	sorgen	aber	dafür,	dass	Sie	am	
Ende mehr Geld zur Verfügung haben als ohne Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit.

Wichtig:
Für die Höhe Ihres Freibetrags ist das Bruttoeinkommen 
(Einkommen vor Steuern und Abgaben) entscheidend.
• Die ersten 100 Euro aus Erwerbseinkommen werden 

nicht angerechnet (Grundabsetzungsbetrag).
• Zusätzlich bleiben 20 % des Teils des Bruttoeinkom-

mens anrechnungsfrei, der über 100 Euro und nicht 
mehr als 1.000 Euro beträgt.

• Zusätzlich zu den beiden oben genannten Beträgen 
 werden 10% von dem Teil Ihres Bruttolohnes nicht 
angerechnet, der über 1.000 Euro und nicht mehr 
als 1.200 Euro beträgt. Bei Leistungsberechtigten, 
die mit mindestens einem minderjährigen Kind in Be-
darfsgemeinschaft leben oder ein minderjähriges 
Kind haben, liegt die Obergrenze bei 1.500 Euro.

 BEISPIEL

Sie erzielen Einkünfte in Höhe von 1.900 Euro brutto. 
Ange nommen, nach Abzug von Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträgen würden 1.500 Euro netto verblei-
ben.

Davon bleiben frei: 100 €

von 100 bis 1.000 Euro = 900 Euro  
bleiben zusätzlich 20 % frei = 180 €

von 1.000 bis 1.200 Euro = 200 Euro 
bleiben nochmals 10 % frei = 20 €

Zusammen bleiben anrechnungsfrei: 300 €
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Haben Sie ein minderjähriges Kind, kommen maximal 
nochmals 30 Euro Freibetrag hinzu (10 % von 1.200 
bis 1.500 Euro).

 BEISPIEL

Üben Sie eine geringfügige Beschäftigung aus 
(bis 450 Euro), dann zahlen Sie in der Regel keine 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge.

Vom Einkommen können dann abgezogen werden:

Der Grundabsetzungsbetrag von 100 €

dazu 20 % von verbleibenden 350 Euro 70 €

Zusammen bleiben anrechnungsfrei  170 €

9.3 Zeitpunkt der Einkommensanrechnung

Regelmäßige Einnahmen sind für den Monat zu be-
rücksichtigen, in dem sie Ihnen zufließen und Sie darü-
ber verfügen können, sofern das Gesetz keine abwei-
chenden Anrechnungszeiträume bestimmt.

Einmalige Einnahmen (z. B. Urlaubsgeld, Jahres-
sonder zahlungen, Steuerrückerstattung) sind ebenfalls 
in dem Monat zu berücksichtigen, in dem sie zufließen. 
Wenn aber für diesen Monat bereits Leistungen an Sie 
ohne Berücksichtigung dieser einmaligen Einnahme 
erbracht wurden, wird die Einnahme erst im Folgemo-
nat berücksichtigt. Die einmalige Einnahme wird auf  
6 Monate aufgeteilt, wenn durch die Berücksichtigung 
in einem Monat der Leistungsanspruch ganz entfiele.
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Arbeitslosengeld II wird im Voraus ausgezahlt, sodass 
Ihnen die Leistungen zum Beginn des Anspruchsmo-
nats zur Verfügung stehen. Es kann daher bei Zufluss 
eines Einkommens im laufenden Monat eine Überzah-
lung eintreten. Hierauf hat Ihr Jobcenter keinen Ein-
fluss. Der überzahlte Betrag ist von Ihnen zu erstatten 
(zur Aufhebung und Erstattungspflicht siehe » Kapitel 
3.4).

9.4 Was bedeutet „Vermögen“?

Zu Ihrem Vermögen gehört alles „Hab und Gut“, das 
bereits vor dem Leistungsbezug vorhanden war und 
in Geld messbar ist – unabhängig davon, ob das Ver-
mögen im Inland oder Ausland vorhanden ist.

Dazu gehören z. B. Bargeld, Guthaben auf Anlage-
konten, Sparguthaben, Bausparguthaben, Sparbriefe, 
Wertpapiere (z. B. Aktien- und Fondsanteile), Sachen 
(wie beispielsweise Fahrzeuge oder Schmuck), Kapital-
lebensversicherungen, Haus- und Grundeigentum, 
 Eigentumswohnungen sowie sonstige dingliche Rechte 
an Grundstücken. 

Zu berücksichtigen sind grundsätzlich Ihr eigenes ver-
wertbares Vermögen und das Vermögen der mit Ihnen 
in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen.

Verwertbar ist Vermögen, wenn es für den Lebensun-
terhalt direkt verwendet oder sein Geldwert durch Ver-
brauch, Verkauf, Beleihung, Vermietung oder Verpach-
tung für den Lebensunterhalt genutzt  werden kann. 
Nicht verwertbar sind Vermögensgegenstände, über 
die Sie nicht frei verfügen dürfen (z. B. weil der Vermö-
gensgegenstand verpfändet ist). 

Geld, das vor der Bedarfszeit (also vor dem Monat der 
Antragstellung) zugeflossen ist, zählt zum Vermögen. 
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9.5 Vom Vermögen abzuziehen

Wie auch beim Einkommen gibt es beim Vermögen 
verschiedene Freibeträge, die sich nach der Vermö-
gensart richten.

So gibt es z. B.:
• Grundfreibeträge von 150 Euro pro Lebensjahr,
• Altersvorsorge aus „Riester-Anlageformen“,
• Freibetrag für sonstige Altersvorsorge von 750 Euro 

pro Lebensjahr, wenn die Vermögensverwertung 
vor Eintritt in den Ruhestand nicht möglich ist („Ver-
wertungsauschluss“) sowie

• Freibetrag für notwendige Anschaffungen in Höhe 
von 750 Euro.

	 ZUSAMMENFASSUNG

Die Ermittlung der Freibeträge bei der Vermögens-
berechnung erfolgt wie beim Einkommen ebenfalls 
 individuell.

9.6 Nicht als Vermögen zu berücksichtigen

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht be-
rücksichtigt:
• angemessener Hausrat,
• ein angemessenes Kraftfahrzeug,
• bei Befreiung von der Rentenversicherungspflicht: für 

die Alterssicherung bestimmte Vermögensgegen-
stände und Rechte in angemessenem Umfang,

• eine selbst bewohnte angemessene Eigentumswoh-
nung oder ein selbst bewohntes angemessenes 
Hausgrundstück,

• Vermögen zur baldigen Beschaffung oder für den 
 Erhalt eines angemessenen Hausgrundstücks für 
 behinderte oder pflegebedürftige Personen,
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• Sachen und Rechte, deren Verwertung offensichtlich 
unwirtschaftlich ist oder für die betroffene Person 
eine besondere Härte bedeuten würde.

9.7  Absehen von sofortiger Vermögens-
verwertung

Wenn der sofortige Verbrauch oder die sofortige Ver-
wertung von Vermögen, das eigentlich zu berücksichti-
gen wäre, nicht möglich ist oder der sofortige Ver-
brauch oder die sofortige Verwertung eine besondere 
Härte bedeuten würde, werden Leistungen als Darle-
hen erbracht. 

Das Darlehen kann davon abhängig gemacht werden, 
ob der Anspruch auf Rückzahlung dinglich (z. B. mit 
 einer Hypothek) oder in anderer Weise gesichert wird.
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10  Leistungen für Bildung 
und Teilhabe

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und 
 kulturellen Leben werden bei Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf 
 gesondert im sogenannten „Bildungspaket“ berück-
sichtigt.

10.1 Welche Leistungen gibt es?

• Schulausflüge	und	mehrtägige	Klassenfahrten
Für Schülerinnen / Schüler und Kinder, die eine 
Kinder tageseinrichtung besuchen, können die ent-
stehenden Kosten für Ausflüge / Klassenfahrten über-
nommen werden.

• Persönlicher Schulbedarf
Schülerinnen/Schüler erhalten im Kalenderjahr 2022 
im  Regelfall insgesamt 156,00 Euro für die Schulaus-
stattung.

• Angemessene Lernförderung
Eine ergänzende angemessene Lernförderung kann 
gewährt werden, wenn die Schule den Bedarf bestä-
tigt und keine vergleichbaren schulischen Angebote 
bestehen. Auf eine Versetzungsgefährdung kommt 
es dabei nicht an.

• Erstattung der Aufwendungen für die gemein-
schaftliche	Mittagsverpflegung
Wenn Schulen, Horte, Kitas oder Tagesmütter oder 
-väter ein Mittagessen anbieten, können die hierfür 
entstehenden Aufwendungen berücksichtigt werden.

• Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten 
eine Pauschale von 15 Euro monatlich für Vereins-, 
Kultur- oder Freizeitangebote, wenn eine Mitglied-
schaft nachgewiesen wird.
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• Schülerbeförderungskosten
Schülerinnen und Schüler, die die nächstgelegene 
weiterführende Schule nicht zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad erreichen können, erhalten in der Regel ei-
nen Zuschuss zu ihren Beförderungskosten.

10.2 Wie werden die Leistungen erbracht?

Die Förderung kann in Form von Geld oder als Sach- 
und Dienstleistungen – insbesondere in Form von Gut-
scheinen – erbracht werden. Für die Leistungsabrech-
nung und Kostenerstattung gibt es unterschiedliche 
Varianten. Die kommunalen Träger bestimmen vor Ort 
das Verfahren und informieren Sie entsprechend.

 HINWEIS

Bewahren Sie Rechnungen, Quittungen, Fahrscheine 
oder Anmeldungen gut auf, da Sie diese ggf. als Nach-
weis benötigen.

10.3 Antragstellung

Alle Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets wer-
den zusammen mit dem Antrag auf Grundsicherungs-
leistungen nach dem SGB II beantragt. Die Bewilli-
gungsentscheidung erhalten Sie in der Regel 
gesondert, nach Vorlage entsprechender Nachweise.

Die Trägerschaft und Umsetzung des Bildungspaketes 
obliegt den kommunalen Trägern. Für Arbeitslosen-
geld II-Bezieherinnen und -Bezieher wird es in der Re-
gel im Jobcenter umgesetzt.
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 LINK

Im Internet können Sie unter: » www.bildungspaket.
bmas.de weitere Informationen finden.

http://www.bildungspaket.bmas.de
http://www.bildungspaket.bmas.de
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11.1	Kranken-	und	Pflegeversicherung

Aufgrund des Bezuges von Arbeitslosengeld II (nicht bei 
Darlehen oder Sozialgeldbezug) sind Sie grundsätzlich 
versicherungspflichtig in der gesetz lichen Kranken- und 
Pflegeversicherung. Kosten für eine anderweitige Ab-
sicherung im Krankheitsfall  können dann durch Ihr Job-
center nicht übernommen werden. 

Bezieherinnen und Bezieher von Sozialgeld werden 
nicht durch das Jobcenter in der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung versichert. Hinsicht lich Ihres 
Versicherungsschutzes setzen Sie sich bitte selbst  mit 
Ihrer Krankenkasse in Verbindung. 

Waren Sie zuletzt vor dem Bezug von Arbeitslosen-
geld II privat krankenversichert, bleiben Sie dies auch 
während des Bezuges von Arbeitslosengeld II. 
Wenn Sie zuletzt ohne Krankenversicherung waren 
und hauptberuflich selbstständig tätig oder nach 
§ 6 Absatz 1 oder 2 des Fünften Buches Sozialgesetz-
buch versicherungsfrei sind, werden Sie ebenfalls nicht 
über den Leistungsbezug gesetzlich krankenversichert. 
Sie müssen dann für den Fall der Krankheit selbst vor-
sorgen und sich privat kranken- und pflegeversichern.
Möglicherweise kann Sie Ihr Jobcenter mit einem Zu-
schuss zu den Beiträgen der Kranken- und Pflegever-
sicherung finanziell unterstützen (siehe » Kapitel 11.4 
und 11.5).
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Weiterhin gibt es besondere Regelungen zum Eintritt 
der Krankenversicherungspflicht, wenn Sie zu Beginn 
des Bezuges von Arbeitslosengeld II das 55. Lebens-
jahr vollendet haben.

In Deutschland besteht eine Krankenversicherungs-
pflicht für alle – auch für Bezieherinnen und Bezieher 
von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nach dem SGB II.
Weiterführende Informationen erhalten Sie im » Merk-
blatt Leistungsberechtigte SGB II ohne Kranken- 
und	Pflegeversicherungsschutz.

 BITTE BEACHTEN SIE

Ihr Jobcenter versichert Sie erst dann, 
wenn die beantragte Leistung auch bewilligt 
worden ist. Die Versicherung beginnt grund-
sätzlich – auch rückwirkend – mit dem ersten 
Tag, für den Sie Leistungen erhalten. 
Für den Fall, dass Sie nach der Antragstel-
lung, aber vor der Bewilligung, Leistungen 
der Krankenkasse in Anspruch nehmen müs-
sen, haben Sie also noch keinen Versiche-
rungsschutz. Setzen Sie sich deshalb vor-
sorglich mit Ihrer Krankenkasse über Fragen 
zu einem vorläufigen Versicherungsschutz 
für sich und Ihre Angehörigen in Verbindung.
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Sie können Ihrem Bewilligungs- oder Änderungsbe-
scheid entnehmen, bei welcher Krankenkasse Sie ver-
sichert sind. Das Jobcenter meldet Ihrer Krankenkasse 
Beginn und Ende des Leistungsbezuges sowie etwaige 
Unterbrechungen.

 BITTE BEACHTEN SIE

Bei unrechtmäßigem Leistungsbezug 
(z. B. aufgrund falscher Angaben bei der 
 Antragstellung) müssen Sie damit rechnen, 
dass Sie Ihrem Jobcenter außer den über-
zahlten Leistungen auch die Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge ersetzen 
 müssen.

In der Zeit, in der Sie keine Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts beziehen, werden Ihre Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung nicht mehr durch 
das Jobcenter übernommen. 
Ihr Krankenversicherungsschutz ist – unab hängig vom 
Leistungsbezug – weiter gewährleistet, jedoch nicht 
mehr durch das Jobcenter. Dies gilt auch für die Zeit 
während eines künftigen bzw. laufenden Widerspruchs- 
oder Klageverfahrens. In diesem Fall setzen Sie sich 
bitte zur Sicherstellung Ihres Versicherungsschutzes 
unverzüglich mit Ihrer Krankenkasse oder Ihrem Kran-
kenversicherungsunternehmen in Verbindung. Dort 
werden Sie über Ihre Rechte und Möglichkeiten zur Ab-
sicherung Ihres Krankenversicherungsschutzes infor-
miert. 
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11.1.1 Krankenkassenwahlrecht

Aufgrund des Bezugs von Arbeitslosengeld II haben 
Sie grundsätzlich – in gleicher Weise wie versiche-
rungspflichtig Beschäftigte – ein Krankenkassenwahl-
recht. Dabei können Sie zwischen den verschiedenen 
gesetzlichen Krankenkassen wählen. Eine Liste der ge-
setzlichen Krankenkassen mit ergänzenden Informatio-
nen zu deren Leistungen finden Sie im Internet unter 
https://www.gkv-spitzenverband.de/service/ 
krankenkassenliste/krankenkassen.jsp.

Sofern Sie nicht ausdrücklich erklären, Ihr Wahlrecht 
wahrnehmen zu wollen, meldet das Jobcenter Sie 
grundsätzlich bei derselben gesetzlichen Krankenkas-
se an, bei der Sie vor dem Leistungsbezug kranken- 
und pflegeversichert waren. 

Ein Wahlrecht haben Sie insbesondere dann, wenn 
sich der Grund für die Versicherungspflicht ändert und 
sich die Mitgliedschaften nahtlos oder innerhalb eines 
Monats aneinander anschließen. Dies gilt z. B. bei ei-
nem Bezug von Arbeitslosengeld II im Anschluss an 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder im An-
schluss an einen Bezug von Arbeitslosengeld. Bitte be-
achten Sie in diesem Fall, dass Sie das Krankenkas-
senwahlrecht spätestens zwei Wochen nach Eintritt der 
Versicherungspflicht gegenüber der von Ihnen gewähl-
ten Krankenkasse ausüben müssen.

Ein Krankenkassenwahlrecht zu Beginn des Bezugs 
von Arbeitslosengeld II besteht auch dann, wenn Sie 
bisher familienversichert oder freiwillig gesetzlich kran-
kenversichert waren. Die mit Ihnen in der Bedarfsge-
meinschaft lebenden und bisher familienversicherten 
Kinder haben nur dann ein eigenes Wahlrecht, wenn 
sie selbst Arbeitslosengeld II beziehen und dadurch 
versicherungspflichtig werden.

https://www.gkv-spitzenverband.de/service/krankenkassenliste/krankenkassen.jsp
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An die Wahl einer Krankenkasse sind Sie grundsätzlich 
zwölf Monate gebunden. 

Die Entscheidung über die Wirksamkeit der Kassen-
wahl trifft ausschließlich die Krankenkasse, nicht das 
Jobcenter. 

Als Mitglied einer landwirtschaftlichen Krankenkasse 
können Sie nicht zu einer anderen Krankenkasse 
wechseln. 

Für weitere Auskünfte setzen Sie sich bitte mit Ihrer 
Krankenkasse in Verbindung.

11.2 Unfallversicherung

Sie sind unfallversichert, wenn Sie auf Veranlassung 
des Jobcenters das Jobcenter selbst oder eine andere 
Stelle aufsuchen (z. B. Vorstellung beim Arbeitgeber 
oder zur ärztlichen Untersuchung). Unfallversicherungs-
schutz ist auch gegeben, wenn Sie an einer geförder-
ten Maßnahme teilnehmen, z. B. zur Eingliederung in 
Arbeit. Besteht ein Versicherungsschutz, sind der Hin- 
und Rückweg zum Aufsuchen der Stelle sowie der 
 dortige Aufenthalt gegen Unfall versichert. Einen Unfall 
müssen Sie im eigenen Interesse sofort Ihrem Job-
center anzeigen.

11.3 Rentenversicherung

Durch den Bezug von Arbeitslosengeld II sind Sie nicht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtver-
sichert. Die Zeit des Arbeitslosengeld II-Bezuges wird 
durch Ihr Jobcenter jedoch an die Rentenversicherung 
gemeldet, die dann prüft, ob eine Anrechnungszeit vor-
liegt. 

Das Jobcenter teilt Ihnen mit, welche Zeiten des Leis-
tungsbezuges dem Rentenversicherungsträger gemel-
det werden.
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Bei weiteren Fragen zum Thema Anrechnungszeiten 
wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Renten-
träger.

11.3.1  Meldung von Zeiten ohne Leistungsbezug 
an die Rentenversicherung 

Die Zeit der Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug kann 
unter bestimmten, im Rentenversicherungsrecht gere-
gelten Voraussetzungen, als Anrechnungszeit berück-
sichtigt und durch Ihre zuständige Agentur für Arbeit an 
den Rentenversicherungsträger gemeldet werden.

Sind Sie arbeitslos und haben wegen fehlender Hilfe-
bedürftigkeit keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld II, 
melden Sie sich bitte – sofern noch nicht geschehen – 
umgehend bei der für Sie zuständigen Agentur für Ar-
beit arbeitslos.

11.4 Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen

Trotz des Leistungsbezuges werden Sie nicht immer 
in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
versicherungspflichtig sein. Sind Sie entweder freiwillig 
gesetzlich oder privat versichert, wird unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Zuschuss zu Ihren Versiche-
rungsbeiträgen gezahlt. 

Fragen zur Fortsetzung einer privaten oder freiwillig 
 gesetzlichen Kranken- / Pflegeversicherung während 
oder nach Beendigung des Leistungsbezuges richten 
Sie bitte an Ihre Krankenkasse. Ein Zuschuss zu Ihrer 
privaten, gesetzlichen oder freiwillig gesetzlichen Versi-
cherung kann auch gezahlt werden, wenn Sie Sozial-
geld beziehen. Ein Zuschuss zu den Rentenversiche-
rungsbeiträgen kann seit 2011 nicht mehr gezahlt 
werden.
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 TIPP

Im » Merkblatt Zuschuss zu den Versicherungs-
beiträgen	der	Kranken-	und	Pflegeversicherung	
(§ 26 SGB II) finden Sie weitere Informationen.

11.5  Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen zur 
Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Besteht für Sie kein Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
oder Sozialgeld, weil Sie z. B. ausreichend Einkommen 
erzielen, um Ihren Lebensunterhalt zu sichern, werden 
Sie nicht durch Ihr Jobcenter kranken- und pflegever-
sichert. Wenn Sie nicht anderweitig krankenversichert 
und auch nicht über eine Familienversicherung ver-
sichert sind (beispielsweise bei Ihrem Ehepartner, 
 Ihrem Lebenspartner oder als Kind eines Kassenmit-
gliedes), müssen Sie sich selbst versichern. Sie erhal-
ten einen Zuschuss, wenn Ihr Einkommen nicht für die 
Zahlung Ihrer Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung ausreicht.

 TIPP

Im » Merkblatt Zuschuss zu den Versicherungs-
beiträgen	der	Kranken-	und	Pflegeversicherung	
zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit (§ 26 SGB II) 
finden Sie weitere Informationen.
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12 Sanktionen

12.1  Minderung des Arbeitslosengeldes II / Sozi-
algeldes

Das Gesetz sieht bei einem Pflichtverstoß, für den Sie 
keinen wichtigen Grund haben, Rechtsfolgen (Sanktio-
nen) in unterschiedlicher Höhe vor. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat am 05.11.2019 sein Urteil zu den Mit-
wirkungspflichten/Pflicht	verletzungen (§§ 31, 31a, 
31b SGB II) für Leistungsberechtigte ab 25 Jahren ver-
kündet. Mitwirkungspflichten und deren Durchsetzung 
mithilfe von Leistungsminderungen sind im Grundsatz 
verfassungskonform. Demnach dürfen zur Überwin-
dung der eigenen Hilfebedürftigkeit Mitwirkungspflich-
ten auferlegt werden und die Verletzung solcher Pflich-
ten darf mit einer Leistungsminderung belegt werden. 
Unvereinbar mit dem Grundgesetz sind ab der Urteils-
verkündung jedoch einzelne Regelungen. Das Bundes-
verfassungsgericht hat eine Übergangsregelung bis zur 
gesetzlichen Neuregelung getroffen. Nach Auswertung 
des Urteils sind diese Übergangsregelungen auch auf 
weitere Themenkomplexe (z. B. Meldeversäumnisse) 
anzuwenden. Nähere Informationen entnehmen Sie bit-
te diesem Kapitel.

 BITTE BEACHTEN SIE

Sofern Sie sich trotz Belehrung über die 
Rechtsfolgen oder deren Kenntnis pflichtwid-
rig verhalten haben, mindert sich Ihr Arbeits-
losengeld II für die Dauer von bis zu 3 Mona-
ten um maximal 30 Prozent des Ihnen 
zustehenden Regelbedarfs.
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Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise in Ihrem 
eigenen Interesse ganz besonders, um Nachteile 
von vornherein auszuschließen.

Eine Pflichtverletzung liegt unter anderem vor, wenn 
Sie – trotz schriftlicher Belehrung über die Rechts-
folgen oder deren Kenntnis:
• sich weigern, Ihre in einer Eingliederungsvereinba-

rung festgelegten Pflichten zu erfüllen, insbesondere 
ausreichende eigene Bemühungen nachzuweisen,

• sich weigern, eine Ihnen angebotene zumutbare 
 Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit oder ein geför-
dertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen 
oder das Zustandekommen durch Ihr Verhalten ver-
hindern oder

• eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in 
 Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass für den 
Abbruch geben.

12.2 Sanktionen bei Meldeversäumnissen

Einer Aufforderung, sich bei Ihrem Jobcenter persön-
lich zu melden, müssen Sie folgen. Tun Sie dies nicht, 
obwohl Sie schriftlich über die Rechtsfolgen belehrt 
worden sind oder diese kannten, wird das Arbeitslosen-
geld II für die Dauer von bis zu 3 Monaten um 10 Pro-
zent des maßgebenden Regelbedarfs gemindert. 
Kommen Sie mehrfach Ihren Meldepflichten nicht 
nach, besteht die Möglichkeit, mehrere Minderungen 
in Überschneidungszeiträumen zu addieren. Der Min-
derungsbetrag addierter Minderungen darf unter Be-
rücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 05.11.2019 einen Betrag in Höhe 
von 30 Prozent des jeweils maßgebenden Regelbe-
darfs nicht übersteigen. Ferner ist – wie bei Minderun-
gen wegen Pflichtverletzungen – stets die unter 12.5 
dargestellte Verhältnismäßigkeit der Minderung bei je-
der Minderung aufgrund eines Meldeversäumnisses zu 
prüfen.
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 BEISPIEL

Wegen eines Meldeversäumnisses wird der Anspruch 
vom 01.06. bis 31.08. um 10 Prozent des maßgeben-
den Regelbedarfes gemindert. Einer weiteren Einla-
dung zum 10.07. wird nicht gefolgt; Sanktionsbescheid 
vom 21.07.

Als Folge wird der Anspruch vom 01.08. bis 31.10. er-
neut um 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs 
gemindert. Der Anspruch wird somit im Überschnei-
dungsmonat August um insgesamt 20 Prozent des 
maßgebenden Regelbedarfs gemindert.

12.3	Weitere	Pflichtverletzungen

Verletzen Sie Ihre Pflichten wiederholt, obwohl Sie über 
die Rechtsfolgen belehrt worden sind oder diese kann-
ten, mindert sich Ihr Arbeitslosengeld II maximal um 
30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs. Der Min-
derungszeitraum beträgt jeweils maximal drei Monate. 
Die Minderungszeiträume können sich jedoch überlap-
pen. 

 BEISPIEL

Sanktionen von 30 Prozent (wegen Ablehnung Ar-
beitsangebot) für Januar, Februar und März sowie 10 
Prozent (wegen Meldeversäumnisses) des maßgeben-
den Regelbedarfs von 449,00 EUR für März, April und 
Mai ergeben folgende Minderungen:
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Monat 

     
     

Mitwirkungs-   Meldever-     Minderungs-
plicht      säumnis      höhe

Januar 134,70 EUR           134,70 EUR
Februar 134,70 EUR           134,70 EUR
März 134,70 EUR  44,90 EUR     134,70 EUR
April    44,90 EUR  44,90 EUR
Mai    44,90 EUR  44,90 EUR

12.4	Keine	Folgen	bei	wichtigem	Grund

Sanktionen treten nicht ein, wenn Sie einen wichtigen 
Grund für Ihr Verhalten nachweisen können. 

Ein wichtiger Grund liegt nur dann vor, wenn bei Abwä-
gung Ihrer individuellen Interessen mit den Interessen 
der Allgemeinheit Ihre Interessen überwiegen. 
Sie müssen außerdem einen zumutbaren Versuch 
unter nommen haben, den Grund zu beseitigen oder zu 
vermeiden oder nachweisen, dass ein solcher Versuch 
erfolglos geblieben wäre. Ferner sind Sie nur dann ver-
pflichtet, eine Arbeit aufzunehmen oder auszuüben, 
wenn diese zumutbar ist. 

Grundsätzlich ist jede Arbeit zumutbar.
Eine Arbeit ist ausnahmsweise nicht zumutbar,  
wenn z. B.:
• das Ausüben einer Arbeit die Erziehung Ihres Kindes 

gefährden würde,
• die Pflege von Angehörigen nicht mit dem Ausüben 

einer Arbeit vereinbar ist und die Pflege nicht auf 
 andere Weise sichergestellt werden kann oder

• Sie zu bestimmten Arbeiten körperlich, geistig oder 
seelisch nicht in der Lage sind.
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12.5  Verhältnismäßigkeit

Das Gesetz sieht in bestimmten Fallkonstellationen Mil-
derungen im Einzelfall von einmal festgesetzten Sankti-
onen vor. In Folge des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts sind nunmehr stets die außergewöhnliche 
Härte und die nachträgliche Mitwirkung bzw. die Bereit-
erklärung zur zukünftigen Mitwirkung zu prüfen.

Der Grundgedanke ist, dass eine Leistungsminderung 
nur dann zumutbar ist, wenn diese an Ihre Eigenver-
antwortung anknüpft. Daher muss es Ihnen möglich 
sein, die Minderung existenzsichernder Leistungen 
durch eigenes Verhalten abzuwenden oder die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass Sie die vollständi-
gen Leistungen nach einer Minderung wiedererhalten. 
Daher treten Minderungen nicht ein bzw. enden, wenn 
Sie Ihre Mitwirkung nachholen oder Sie ernsthaft und 
nachhaltig erklären, zukünftig Ihren Mitwirkungspflich-
ten nachzukommen.

12.6  Besonderheiten bei zeitgleichem Bezug von 
Arbeitslosengeld

Ein Meldeversäumnis oder eine Sperrzeit bei der 
 Agentur für Arbeit führt zugleich zu einer Sanktion 
des Arbeitslosengeldes II. Zur Höhe der Minderung 
des  Arbeitslosengeldes II wird auf die » Kapitel 12.1, 
12.2 und 12.3 verwiesen.

12.7 Sanktionen bei Sozialgeld

Wenn Sie Sozialgeld beziehen, kann pflichtwidriges 
Ver halten ebenso sanktioniert werden wie beim Bezug 
von Arbeitslosengeld II (siehe » Kapitel 12.1).
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13  Wie werden Ansprüche 
 gegen Dritte (vor allem auf 
Unterhalt, Arbeitsentgelt, 
Schadenersatz) behandelt?

Haben Sie oder andere Mitglieder Ihrer Bedarfsgemein-
schaft, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts erhalten, einen Anspruch gegen einen Dritten 
(hiermit sind nicht andere Leistungsträger gemeint), 
geht der Anspruch für die Zeit, für die das Jobcenter 
Leistungen gewährt hat, kraft Gesetzes auf das Job-
center über. 

Ihr Jobcenter ist dann Inhaber dieses Anspruches, 
 jedoch maximal bis zur Höhe der Leistung, die es 
Ihnen oder den anderen Mitgliedern der Bedarfs-
gemein schaft zahlt oder gezahlt hat. Ein darüber 
 liegender Forderungsanteil verbleibt Ihnen oder den 
anderen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft. Für die 
Vergangenheit wirkt der Übergang nur, wenn der Ver-
pflichteten / dem Verpflichteten die Erbringung von Leis-
tungen angezeigt worden ist.

Ein solcher Anspruch, den Sie oder andere Mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft haben, kann beispielsweise 
sein:
• ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung 

oder 
• ein Pflichtteilsanspruch gegen Erben oder ein Rück-

forderungsanspruch aus einer Schenkung.

Besonderheiten bei Unterhaltsansprüchen:
Auch zivilrechtliche Unterhaltsansprüche können bis 
zur Höhe der erbrachten Leistungen auf die Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende übergehen, wenn 
sie nicht durch laufende monatliche Zahlung an Sie er-
füllt werden.
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Dies sind insbesondere:
• Unterhaltsansprüche minderjähriger Kinder,
• Unterhaltsansprüche volljähriger Kinder bis zum 

 Abschluss einer Erstausbildung,
• Unterhaltsansprüche bei Trennung (wenn Sie verhei-

ratet sind oder Ihre Lebenspartnerschaft eingetragen 
ist) oder Scheidung,

• Unterhaltsansprüche aus Anlass der Geburt 
( Betreuungsunterhalt).

Das heißt für Sie: Unterhaltsansprüche kommen in 
Betracht, wenn Sie ein Kind allein erziehen, sich von 
Ihrer Ehegattin / Ihrem Ehegatten oder Ihrer Le-
benspartnerin / Ihrem Lebenspartner getrennt haben, 
Sie geschieden sind oder Ihre Lebenspartnerschaft 
aufgehoben wurde. Unterhaltsansprüche können dann 
sowohl für Ihr Kind als auch für Sie selbst bestehen. 

 BITTE BEACHTEN SIE

Sie können grundsätzlich nicht auf diese 
Unterhaltsansprüche (z. B. durch schriftliche 
Vereinbarung oder mündliche Absprachen 
mit der Unterhaltspflichtigen / dem Unter-
haltspflichtigen) verzichten und die Unter-
haltspflichtige / den Unterhaltspflichtigen so 
von der Zahlungspflicht befreien. Dies gilt 
insbesondere auch für künftigen Unterhalt. 
Sie können grundsätzlich auch nicht die 
Zahlung eines geringeren Unterhalts verein-
baren als Ihnen zustehen würde.

Ansprüche auf Arbeitsentgelt gegenüber dem 
 Arbeitgeber 
Schuldet Ihnen Ihr Arbeitgeber noch Lohn, z. B. weil 
Sie gegen die Kündigung oder gegen das Ende der 
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 Befristung Ihres Arbeitsverhältnisses geklagt haben, 
können diese Lohnansprüche ebenfalls auf die Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende übergehen 
( soweit diese Arbeitsentgeltansprüche infolge des 
 Bezuges von Arbeitslosengeld nicht bereits auf die 
Agentur für Arbeit übergegangen sind) und durch das 
Jobcenter verfolgt werden. 

Dies gilt auch, wenn Ihr Arbeitgeber die Lohnuntergren-
ze in der Zeitarbeitsbranche nicht einhält, Ihnen nicht 
den zustehenden Mindestlohn oder den (tarif-)vertrag-
lich vereinbarten Lohn zahlt oder der zwischen Ihnen 
und Ihrem Arbeitgeber vereinbarte Lohn sittenwidrig 
zu niedrig ist. Dann kann das Jobcenter grundsätzlich 
die Differenz zwischen gezahltem und dem Ihnen 
rechtlich zustehenden Lohn für die Zeiten geltend 
 machen, in denen Sie und die Mitglieder Ihrer Bedarfs-
gemeinschaft deshalb ergänzend Leistungen nach dem 
SGB II beziehen mussten. 

 BITTE BEACHTEN SIE

Ist der Lohnanspruch übergegangen, dann 
sind Sie nicht mehr berechtigt, diesen selbst 
(oder durch Ihre Vertreterin / Ihren Vertreter) 
geltend zu machen. Der übergegangene An-
spruch kann mangels gesetzlicher 
 Grundlage auch nicht auf Sie zurückübertra-
gen werden.

Sind Sie oder Ihre Vertreterin / Ihr Vertreter diesbezüg-
lich unsicher, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Jobcenter 
in Verbindung.
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Regress
Soweit Sie aufgrund einer Verletzung durch ein Scha-
densereignis Arbeitslosengeld II-Leistungen in An-
spruch nehmen, ist Ihr Jobcenter verpflichtet, mögliche 
Regressansprüche gegen die Person, die das Scha-
densereignis verursacht hat, zu prüfen. 

Im Regressfall geht Ihr Anspruch gegen die schädigen-
de Person bzw. deren Haftpflichtversicherung kraft Ge-
setzes auf das Jobcenter über. Ihr Jobcenter wird sich 
dann an die den Schaden verursachende Person bzw. 
deren Haftpflichtversicherer wenden, um Schadenser-
satzansprüche geltend zu machen.

Typische Regressfälle sind:
• Verkehrsunfälle, 
• Arbeitsunfälle (unter anderem Wegeunfälle), 
• Unfälle aufgrund Verletzung einer Aufsichtspflicht,
• Unfälle aufgrund Verletzung einer Verkehrssiche-

rungspflicht (z. B. Verletzung Räum- und Streu-
pflicht),

• Arzthaftungsfälle (z. B. ärztliche Behandlungsfehler, 
Geburtsschäden),

• Freizeitunfälle (z. B. Sportunfall),
• Verletzungen / Unfälle durch Tiere, 
• Strafbare Handlungen (z. B. Körperverletzung),
• Produkthaftungsfälle (z. B. Materialschaden).
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14 Datenschutz

Das Jobcenter benötigt Ihre Daten, um Ihren Anspruch 
auf Leistungen zur Grundsicherung feststellen und 
 Ihnen ggf. entsprechende Leistungen zahlen zu kön-
nen. 

Zu den benötigen Daten (Unterlagen, Nachweise) kön-
nen in diesem Zusammenhang auch Ihre Kontoauszü-
ge gehören. Sollte dies der Fall sein, werden in der 
Regel die Kontoauszüge der letzten drei Monate von 
jedem Konto, das von Mitgliedern der Bedarfsgemein-
schaft geführt wird, zur Einsichtnahme benötigt.

Sie haben die Möglichkeit, Angaben über personenbe-
zogene Daten zu schwärzen. 

Im Hinblick auf Kontoauszüge ist zu beachten, dass die 
Schwärzungsmöglichkeit nur für Soll-Buchungen be-
steht und der Buchungsfall für das Jobcenter weiterhin 
nachvollziehbar bleiben muss. Lediglich eindeutig nicht 
erforderliche Informationen, wie z.B. der Name des Su-
permarktes, dürfen geschwärzt werden, solange die 
Ausgabe als Einkauf ersichtlich bleibt. 

Für besondere Kategorien personenbezogener Daten 
dürfen ebenfalls Schwärzungen erfolgen. Das sind zum 
Beispiel Angaben über ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, Glauben, Gewerkschaftsmitgliedschaft, 
Gesundheit oder Sexualleben (Art. 9 Absatz 1 DS-
GVO). 

Nach der Schwärzung müssen Texte wie Mitgliedsbei-
trag, Zuwendung oder Spende jedoch als grundsätzli-
cher Geschäftsvorgang erkennbar bleiben. 

Nicht schwärzen dürfen Sie sämtliche Angaben zu 
 Haben-Buchungen, Kontoständen (Saldo am Ende des 
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Auszuges) und allen Soll-Buchungen, die von diesem 
Gesetz betroffen sind (Mietzahlungen, Heizkosten, 
Stromzahlungen, Zahlungen für Unterhalt und Versi-
cherungsbeiträge etc.). 

Die von Ihnen vorgelegten Kontoauszüge dürfen in  
digitalisierter Form in der elektronischen Akte des Job-
centers gespeichert werden, wenn den Kontoauszügen 
Tatsachen zu entnehmen sind, die sich unmittelbar auf 
die Anspruchsvoraussetzungen der von Ihnen bean-
tragten Grundsicherung auswirken. Über die Speiche-
rung Ihrer Kontoauszüge entscheidet jeweils im Einzel-
fall das  zuständige Jobcenter. Ihre Kontoauszüge, die 
nach der Prüfung nicht mehr benötigt  werden, erhalten 
Sie zurück.

Das Sozialgesetzbuch schützt Sie insbesondere vor 
einer unzulässigen Verwendung Ihrer persönlichen 
 Daten. Diese dürfen nur dann erhoben, verarbeitet  
oder genutzt werden, wenn eine Rechtsvorschrift das 
zulässt oder wenn Sie eingewilligt haben. Wenn Sie 
Leistungen beantragt haben, werden nur Ihre erforderli-
chen persönlichen Daten in Dateien / Akten erfasst und 
gespeichert. Sie werden nach Abschluss des Leis-
tungsverfahrens unter Beachtung der erforderlichen 
Fristen datenschutzkonform vernichtet. Über Daten, die 
in manuellen oder automatisiert geführten Dateien ge-
speichert oder in  Akten enthalten sind, können Sie un-
entgeltlich Auskunft verlangen, die Daten berichtigen 
oder – in den vom Gesetz genannten Fällen – auch 
sperren oder  löschen lassen.
Ihre persönlichen Daten kann das Jobcenter auch im 
erforderlichen Umfang zur Erfüllung von anderen ge-
setzlich erlaubten Aufgaben nach dem Sozialgesetz-
buch nutzen. An andere Stellen (z. B. an Krankenkas-
sen, Rentenversicherungsträger oder andere 
Behörden) werden Ihre persönlichen  Daten nur weiter-
geleitet, wenn dies gesetzlich zugelassen ist.
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Ärztliche Gutachten enthalten besonders schutzwürdi-
ge Sozialdaten und sind nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 SGB X 
von einer Übermittlung an Dritte, wie z. B. andere 
Sozial leistungsträger oder sonstige Stellen im Sinne 
des § 35 SGB I, ausgeschlossen, wenn Sie dieser 
Übermittlung ausdrücklich widersprechen. 

Es kann Sachverhalte geben, in denen es notwendig 
werden kann, Daten und Informationen, die der 
Schweigepflicht unterliegen, von Dritten einzuholen. 
In diesen Fällen ist die vorherige Entbindung von der 
Schweigepflicht durch Sie nötig. Die Abgabe dieser 
 Erklärung ist freiwillig.

Um den Missbrauch von Leistungen zu vermeiden, 
sind die zuständigen Träger befugt, Daten von allen 
Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft über wirtschaft-
liche und persönliche Verhältnisse automatisiert mit 
den Daten anderer Leistungsträger – und bestimmter 
anderer Stellen – zu vergleichen (z. B. mit Daten des 
Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) und mit Daten 
von  Berufsgenossenschaften und Sozialversicherungs-
trägern) und so auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 

Weiterhin kann zur Bekämpfung von Leistungsmiss-
brauch Auskunft beim Zentralen Fahrzeugregister, dem 
Melderegister und dem Ausländerzentralregister einge-
holt werden. 

Zur Klärung der Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse der Bedarfsgemeinschaft kann anlassbezogen 
 jederzeit – auch nach Zugang des Bewilligungsbe-
scheides – für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft 
ein Abrufersuchen gegenüber dem BZSt gestellt 
 werden. Im Falle eines Abrufersuchens übermittelt das 
BZSt von den Kreditinstituten die Kontenstammdaten 
sämt licher Konten (unter anderem Name der Konto-
inhaberin bzw. des Kontoinhabers, Geburtsdatum, Kon-
tonummer und Verfügungsberechtigung), soweit seit 
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der Aufl ösung der Konten nicht mehr als drei Jahre ver-
gangen sind.

Die Jobcenter können in begründeten Einzelfällen zur 
Klärung von Leistungsfragen Außenermittlungen – ins-
besondere Hausbesuche – durchführen. Bei begründe-
tem Verdacht eines Leistungsmissbrauchs kann der 
Hausbesuch auch unangekündigt erfolgen. Die Außen-
dienstmitarbeiterinnen und Außendienstmitarbeiter wei-
sen sich zu Beginn eines Hausbesuches aus und er-
läutern die Gründe für diese Maßnahme. Aufgrund der 
Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Grund-
gesetz haben Sie das Recht, den Zutritt zur Wohnung 
zu verweigern. Die Duldung des Hausbesuches ist frei-
willig und gehört nicht zu Ihren Mitwirkungspflichten. 
Ein Leistungsantrag darf daher nicht allein wegen eines 
verweigerten Hausbesuches abgelehnt werden. Ist ein 
von Ihnen geltend gemachter Bedarf jedoch nicht an-
derweitig feststellbar, kann dieses zur Ablehnung der 
beantragten Leistung führen.

	 ZUSAMMENFASSUNG

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters 
 erfassen nur Daten von Ihnen, die für ihre Arbeit 
( Leistungsberechnung oder Vermittlung) benötigt 
 werden.

Sie haben immer vollständige und wahrheitsgemäße 
Angaben zu machen.

Sollten Sie falsche Angaben machen, setzen Sie sich 
der Gefahr eines Ordnungswidrigkeiten- oder Strafver-
fahrens aus.
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Die EU-Datenschutzgrundverordnung:  
Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten

Der Schutz personenbezogener Daten genießt einen 
sehr hohen Stellenwert. Die EU-Datenschutzgrundver-
ordnung (EU-DSGVO) vereinheitlicht und erhöht den 
Datenschutz innerhalb Europas. Die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten durch die Jobcenter erfolgt 
im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, ins-
besondere mit den Regelungen der EU-DSGVO und 
der Sozialgesetzbücher. 

Weitere Hinweise zu den Regelungen des Datenschut-
zes nach der EU-DSGVO finden Sie unter  
» www.arbeitsagentur.de/datenerhebung.

http://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung
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Abschließende Hinweise 
und Tipps im Alltag

15  Nachweis gegenüber 
 anderen Behörden 
 und  Einrichtungen

Dass Sie Leistungen der Grundsicherung für Arbeit-
suchende beziehen, können Sie mit dem Bewilligungs-
bescheid Ihres Jobcenters und dem Nachweis über die 
zuletzt an Sie überwiesene Leistung (z. B. anhand des 
Kontoauszugs) belegen.

Sie erhalten jährlich und nach dem Ende des Leis-
tungsbezuges von Ihrem Jobcenter einen Leistungs-
nachweis. Darin sind die Zeiten eingetragen, in denen 
Sie Leistungen bezogen haben.

Bitte bewahren Sie diese Dokumente gut auf!

 HINWEIS

Einen Nachweis über den Bezug von Leistungen 
 können Sie z. B. nutzen, um eine Befreiung vom Rund-
funkbeitrag beim Beitragsservice von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio zu beantragen. Zusammen mit Ihrem 
Bewilligungsbescheid wird automatisch eine Bescheini-
gung zur Vorlage beim Beitragsservice versandt.

Stellen Sie den Antrag auf Befreiung vom Rundfunk-
beitrag so schnell wie möglich. 
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16 Praktische Tipps

16.1 Sparen – aber wie? 

Wenn Sie Ihre Ausgaben mit einem Haushaltsbuch 
kontrollieren, sehen Sie, woher Ihr Geld kommt und 
wohin es fließt.

So ist es Ihnen möglich, mit gezielten Maßnahmen Ihre 
Einnahmen und Ausgaben optimal aufeinander abzu-
stimmen und Ihre Finanzen vorausschauend zu planen.

 TIPP

• Stecken Sie sich pro Woche nur so viel Geld ins 
Portemonnaie, wie Ihr Budget zulässt. 

• Prüfen Sie vor dem Einkauf, was Sie wirklich brau-
chen und schreiben Sie einen Einkaufszettel.  Kaufen 
Sie dann auch nur, was auf Ihrem Einkaufszettel steht.

• Vergleichen Sie vor dem Einkauf Sonderangebote 
und richten Sie den Speiseplan nach den Angeboten 
aus.

• Einige Markenprodukte gibt es unter anderem 
 Namen bei gleicher Qualität deutlich günstiger und 
auch „No-Name“-Ware ist qualitativ gut.

• Kaufen Sie nur dann Großpackungen, wenn diese 
wirklich billiger als kleinere Mengen sind und Sie die 
Lebensmittel gut lagern oder einfrieren können. 

• Kaufen Sie kleinere Mengen ein, wenn Sie bisher viel 
weggeworfen haben. 

• Fragen Sie beim öffentlichen Personennahverkehr 
nach einem Sozialticket.

• Lassen Sie sich vom Rundfunkbeitrag befreien. 
( siehe » Kapitel 15)

• Fragen Sie bei Ihrer Kommune nach möglichen Ver-
günstigungen.

• Fragen Sie bei Kultur- oder Freizeitveranstaltungen 
nach Ermäßigungen.
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• Fragen Sie bei Ihrem Telefonanbieter nach Sozial-
tarifen.

16.2 Arbeit, ich komme! – Die Bewerbung 

Der erste Eindruck entscheidet oft über die Einladung 
zu einem Vorstellungsgespräch. Ihre Bewerbungs-
mappe ist das Erste, was Ihr möglicher Arbeitgeber von 
Ihnen zu sehen bekommt. Legen Sie deshalb größte 
Sorgfalt auf die inhaltliche und formale Ausarbeitung 
 Ihres Anschreibens sowie der übrigen Bewerbungs-
unterlagen. 

Folgende Unterlagen gehören in dieser Reihenfolge zu 
einer vollständigen schriftlichen Bewerbung:
• Bewerbungsanschreiben,
• tabellarischer Lebenslauf, gegebenenfalls mit Bild,
• Kopie des letzten Schulzeugnisses, 
• eventuell Bescheinigungen von Praktika oder Kursen 

(Zertifikate / Weiterbildungen).

 TIPPS

• Schreiben Sie Ihre Bewerbungsunterlagen möglichst 
mit dem Computer auf weißem DIN-A4-Papier und 
lassen Sie 2,5 Zentimeter Rand.

• Reichen Sie Bewerbungsanschreiben und Lebens-
lauf stets neu geschrieben im Original, Zeugnisse 
oder Bescheinigungen dagegen nur als gut lesbare 
Kopie ein.

• Vermeiden Sie Fehler und achten Sie auf saubere 
Unterlagen ohne „Eselsohren‟.

• Kontrollieren Sie, ob Datum und persönliche 
 Angaben im Bewerbungsanschreiben und Lebens-
lauf übereinstimmen.

• Unterschreiben Sie das Anschreiben handschriftlich. 
So hinterlassen Sie einen persönlichen Eindruck.
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• Bevor Sie die Unterlagen abschicken, lassen Sie 
 diese von befreundeten Personen oder Verwandten 
überprüfen, ob sie klar, deutlich und fehlerfrei ge-
schrieben sind und Sie sich überzeugend dargestellt 
haben.

• Am besten machen Sie von jeder Bewerbung eine 
Kopie, damit Sie wissen, was Sie geschrieben 
 haben, wenn Sie zu einem Vorstellungsgespräch ein-
geladen werden.

• Die kompletten Unterlagen stecken Sie in eine spezi-
elle Bewerbungsmappe oder einen Clip-Hefter 
(nicht lochen) in dieser Reihenfolge: Lebenslauf, 
dann Zeugniskopien in zeitlicher Abfolge (das aktu-
ellste zuerst). Das Bewerbungsanschreiben legen 
Sie lose ein. Dann kommt alles in einen großen 
 stabilen Briefumschlag (nicht knicken).

• Vergessen Sie nicht, auch auf den Umschlag Ihren 
Namen und Adresse und die richtige Empfängerin/
den richtigen Empfänger zu schreiben.

• Achten Sie auf ausreichendes Porto, bringen Sie den 
Umschlag ggf. selbst zur Post.

• Ihr Jobcenter unterstützt Ihre Bewerbungsbe-
mühungen durch Beratung und auf Antrag können 
Sie Kosten für Ihre Bewerbungen ersetzt bekommen.

	 ZUSAMMENFASSUNG

Ihre Bewerbungsunterlagen sind der erste Weg 
zum neuen Arbeitsplatz.

Nehmen Sie sich deshalb genügend Zeit bei der  Er- 
stellung und holen Sie sich bei Bedarf oder Unklarhei-
ten Rat bei befreundeten Personen oder Verwandten.

Gern helfen Ihnen auch die Mitarbeiterinnen und  
 Mitarbeiter des Jobcenters bei der Erstellung Ihrer 
 Bewerbungen.
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Stichwortverzeichnis A–Z 

Stichwortverzeichnis A–Z 

A
angemessene Kosten 44
Antragstellung  13 ff, 26 ff
Arbeitslosengeld II  11 ff, 35
Auszubildende 48 ff

B
Befristete Regelungen  9, 45, 55
Bedarfe für Unterkunft und Heizung  44
Bescheid  13, 32 f
Bildung und Teilhabe 63 ff

C
Corona-Pandemie  9, 45, 55

D
Darlehen  47
Dauer der Bewilligung 54 

E
Einkommen  56 ff
Einmalige Leistungen  48
Erreichbarkeit 19
Erstattung  24 f
Erwerbsfähigkeit  37

F
Freibeträge  57 ff

G
Grundpflichten  18 ff
Grundsicherungsleistung  13

J
jobcenter.digital 2, 16f, 22, 26, 28, 31, 33, 54, 95
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K
Krankenversicherung  66 ff

L
Leistungen Bildung und Teilhabe 63 ff
Leistungen für Auszubildende 48 ff

M
Mehrbedarfe  42 f
Meldepflicht  19
Meldeversäumnis 74

O
Ortsabwesenheit 19

P
Pfändung  54
Pflegeversicherung  66 ff

R
Regelbedarfe  41 f
Rentenversicherung  70 f

S
Sachleistungen 47
Sanktionen  73 ff
Schüler, schulpflichtige Jugendliche  63 ff
Sozialgeld  11, 38
Sparen  88 f

U
Überweisung 52
Umzug  44 ff
Unfallversicherung  70
Urlaub  19

V
Vermögen  60 ff
vorrangige Leistungen 37 f
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Stichwortverzeichnis A–Z 

W
wichtiger Grund 76
Widerspruch  33 f

Z
Zuständigkeit  13



Weitere Merkblätter / Links

94

Weitere Merkblätter / Links

Diese Merkblätter informieren Sie über die Dienste 
und Leistungen Ihrer Agentur für Arbeit:

Merkblatt 1 für Arbeitslose 
Merkblatt 1a für Teilarbeitslose
Merkblatt 3 Vermittlungsdienste und Leistungen 
Merkblatt 5 Anzeigepflichtige Entlassungen
Merkblatt 6 Förderung der beruflichen Weiter-

bildung
Merkblatt 7 Beschäftigung ausländischer Arbeit-

nehmer in Deutschland
Merkblatt	8a Kurzarbeitergeld für Arbeitgeber 

und Betriebsvertretungen
Merkblatt	8b Kurzarbeitergeld
Merkblatt	8c Transferleistungen
Merkblatt	8d Saison-Kurzarbeitergeld
Merkblatt 10 Insolvenzgeld für Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen
Merkblatt 11 Angebote der Berufsberatung
Merkblatt 12 Förderung der Teilhabe am Arbeits-

leben
Merkblatt 14 Gleitender Übergang in den Ruhe-

stand 
Merkblatt 16 Beschäftigung ausländischer Arbeit-

nehmer im Rahmen von Werkver-
trägen in Deutschland 

Merkblatt 17 Berücksichtigung von Entlassungs-
entschädigungen für Arbeit- 
nehmerinnen und Arbeitnehmer

Merkblatt	18 Familie und Beruf
Merkblatt 20 Arbeitslosengeld und Auslandsbe-

schäftigung
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Weitere Merkblätter / Links

Merkblatt Zuschuss zu den Versicherungs-
§ 26 SGB II beiträgen der Kranken- und Pflege-

versicherung
Merkblatt Zuschuss zu den Versicherungsbei-
§ 26 SGB II  trägen der Kranken- und Pflegever-

sicherung zur Vermeidung von Hil-
febedürftigkeit

Merkblatt  Leistungsberechtigte SGB II  
ohne Kranken- und Pflegeversiche-
rungsschutz

 LINK

Die oben aufgeführten Merkblätter sowie weitere Merk-
blätter finden Sie unter  
»  www.jobcenter.digital > Downloads (unten rechts) 
> WEITERE DOWNLOADS. 
Dort können Sie auch ausgewählte Merkblätter über-
setzt in verschiedenen Sprachen finden.

Aktuelle Informationen über Dienste und Leis- 
tungen der Agentur für Arbeit finden Sie auch  
im Internet unter » www.arbeitsagentur.de.

http://www.jobcenter.digital
http://www.arbeitsagentur.de
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Wir sind für Sie da  
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie mit uns nicht zufrieden sind. In 
jedem Jobcenter sind Beauftragte des Kundenreaktionsmanage-
ments ansprechbar. Wir suchen nach einer Lösung Ihres 
Problems. Auch über ein Lob oder eine Idee, wie wir besser 
werden können, freuen wir uns sehr! 
 
So erreichen Sie das Kundenreaktionsmanagement in Ihrem 
Jobcenter  
 
• Persönlich  – fragen Sie vor Ort nach der/dem 
Kundenreaktionsbeauftragten 
  
• Telefonisch – unter der Hotline 0800 4 55 55 00 (gebührenfrei). 
Fragen Sie nach der/dem Kundenreaktionsbeauftragten Ihres 
Jobcenters 
  
• Schriftlich – an Ihr örtliches Jobcente  r
 
• Online – unter » www.arbeitsagentur.de (» ANREGUNGEN UND 
KRITIK) oder nutzen Sie folgenden QR-Code zur direkten 
Kontaktaufnahme 
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